%‘““‘“\N Ag Econ sxes
/‘ RESEARCH IN AGRICUITURAL & APPLIED ECONOMICS

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the
globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
http://ageconsearch.umn.edu

aesearch@umn.edu

Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only.
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.

No endorsement of AgEcon Search or its fundraising activities by the author(s) of the following work or their
employer(s) is intended or implied.


https://shorturl.at/nIvhR
mailto:aesearch@umn.edu
http://ageconsearch.umn.edu/

Institut fiir Lindliche Rdume (LR) _ ;VT l

Johann Heinrich
von Thinen-Institut

Auswertung von Daten des Integrierten Verwal-
tungs- und Kontrollsystems zur Abschatzung von
Wirkungen der EU-Agrarreform auf Umwelt und
Landschaft

Bericht fur das F+E-Vorhaben ,,Naturschutzfachliche Bewer-
tung der GAP - Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender
Datenbestande®, gefordert durch das Bundesamt fir Natur-
schutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums fur Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Bernhard Osterburg, Heike Nitsch,
Birgit Laggner, Wolfgang Roggendorf

Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarokonomie

07/2009

Braunschweig, im Dezember 2009



Dipl.-Ing. agr. Bernhard Osterburg, Dipl. Geodkol. Heike Nitsch, Dipl. Geodkol. Birgit
Laggner und Dipl.-Ing. agr. Wolfgang Roggendorf sind wissenschaftliche Mitarbeiter am
Institut fiir Landliche Rdume des Johann Heinrich von Thiinen-Instituts.

Der Arbeitsbericht entstand im Rahmen des F+E-Vorhabens , Naturschutzfachliche Be-
wertung der GAP - Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender Datenbestinde* (FKZ
3507 88 010, Umweltforschungsplan 2007), das durch das Bundesamt fiir Naturschutz
(BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
gefordert wurde.

Bundesamt
fiir Naturschutz

Adresse: Institut fiir Lindliche Raume

Johann Heinrich von Thiinen-Institut (vTI), Bundesforschungsinstitut fiir
Léandliche Rdume, Wald und Fischerei

Bundesallee 50
D-38116 Braunschweig
Telefon: (+49) (0)531 596 5211

E-Mail: bernhard.osterburg@vti.bund.de

Die Arbeitsberichte aus der vTI-Agrardkonomie stellen vorlaufige, nur eingeschriankt be-
gutachtete Berichte iiber Arbeiten aus dem Institut fiir Betriebswirtschaft, dem Institut fiir
Léandliche Rdume und dem Institut fiir Marktanalyse und Agrarhandelspolitik des Johann
Heinrich von Thiinen-Instituts dar. Die in den Arbeitsberichten aus der vTI-Agrarokono-
mie geduflerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die der Institute wider.
Kommentare sind erwiinscht und sollten direkt an die Autoren gerichtet werden.

Der vorliegende Arbeitsbericht kann unter
http://www.vti.bund.de/de/institute/Ir/publikationen/bereich/ab_7 2009 _de.pdf
kostenfrei heruntergeladen werden.



http://www.vti.bund.de/de/institute/lr/publikationen/bereich/ab_7_2009_de.pdf

Zusammenfassung i

Zusammenfassung

Der vorliegende Arbeitsbericht entstand im Rahmen des F+E-Vorhabens ,,Naturschutz-
fachliche Bewertung der GAP - Effizienzsteigerung durch Nutzung bestehender Datenbe-
stinde*, das durch das Bundesamt fiir Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministe-
riums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gefordert wurde. Ziel dieses Projek-
tes war die Untersuchung flichenbezogener Auswirkungen der im Jahr 2003 beschlosse-
nen EU-Agrarreform in Hinblick auf naturschutzrelevante Fragestellungen.

Grundlage fiir quantitative Analysen bildeten die Daten des Integrierten Verwaltungs- und
Kontrollsystems (InVeKoS), Fachkarten zu Schutzgebieten und flichenbezogenen Zielen
des Natur- und Wasserschutzes sowie standortbezogene Informationen aus vier Bundes-
landern. Das Projekt diente damit auch dazu, Methoden zur Auswertung von InVeKoS-
Daten in Verkniipfung mit georeferenzierten Fachdaten zu entwickeln und Erfahrungen
mit der Evaluierung von Mallnahmen der ersten Sdule der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) zu sammeln. Einen besonderen Schwerpunkt bei der Analyse nahm die Entwick-
lung der Griinlandflichen ein. Mit Hilfe der InVeKoS-Daten lassen sich rdumlich hoch
aufgeloste Informationen iiber die Dynamik der landwirtschaftlichen Flichennutzung ab-
bilden. Dabei zeigt sich, dass in Bezug auf Griinlandverluste neben der Umwandlung in
Ackerland auch die ,,De-Aktivierung® von im Jahr 2005 im InVeKoS gemeldeten Griin-
landfldchen eine Rolle spielt, da fiir relevante Flichenumfiange in den Folgejahren keine
Antrige mehr gestellt wurden. Anhand der Daten fiir 2005 und 2007 konnte fiir iiber
40.000 Hektar Fliche eine Umwandlung von Griinland in Ackerland nachgewiesen wer-
den, im Vergleich zu einem Griinlandfldchenverlust nach Cross Compliance-Statistik von
insgesamt ca. 80.000 Hektar. Die Differenz ist auf ,,De-Aktivierungen* zuriickzufiihren.
Die Umwandlung von Griinland konnt auch innerhalb 6kologisch sensibler Kulissen, z. B.
auf Moorbdden, nachgewiesen werden.

Zusitzlich wurden bestehende beihilfe- und fachrechtliche Regelungen aus Agrar- und
Umweltpolitik hinsichtlich moglicher Schutzwirkungen fiir Griinland betrachtet. Der Be-
richt schlieft mit Empfehlungen insbesondere zu Griinlandschutz, zur Weiterentwicklung
des Kontrollsystems fiir Landschaftselemente und zur Nutzbarkeit von InVeKoS-Daten.

JEL: Q24, Q28, Q57, Q58

Schlisselworter: Agrarreform, InVeKoS-Daten, Flachennutzung, Griinland, Naturschutz



ii Summary

Summary

This report emerged in the course of the R&D project “Evaluation of the CAP from a
nature conservation point of view - increased efficiency through use of existing data sets”,
which was financed by the Federal Agency for Nature Conservation (Bundesamt filr
Naturschutz) with funds of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety. The aim of this project was to investigate area-related impacts in
terms of nature conservation due to the EU agricultural reform of 2003.

The basis for quantitative analyses were data of the Integrated Administration and Control
System (IACS), technical maps on protected areas and area related objectives for nature
and water conservation, and site-specific information from four German federal states.
Thus, the project served as well for developing methodologies for the analysis of IACS-
data in connection with geo referenced technical data, and for collecting experiences with
the evaluation of first pillar measures of the Common Agricultural Policy (CAP). A
special focus was on the development of the grassland area. IACS-data provide highly
disaggregated spatial information on the dynamic of agricultural land use. Regarding loss
of grassland it could be shown that besides a conversion into arable land the “de-
activation” of grassland initially IACS-registered in 2005 played a role, because relevant
areas were not registered in subsequent years. On basis of data for 2005 and 2007,
conversion of grassland into arable use could be detected on more than 40,000 hectare,
compared to 80.000 hectare grassland loss according to cross compliance statistics. The
difference is due to “de-activation”. However, the analyses detected conversion of
grassland to arable land as well in ecologically sensitive areas, e.g. on organic soils.

In addition existing support payments and mandatory rules from agricultural and
environmental policy were examined with respect to possible protection effects for
grassland. The report concludes with recommendations, particularly regarding the
protection of grassland, a further development of the control system for landscape
elements, and the usability of TACS-data.

JEL: Q24, Q28, Q57, Q58

Keywords: Agricultural reform, IACS-data, land use, grassland, nature conservation
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1 Einleitung

Das Projekt ,,Naturschutzfachliche Bewertung der GAP - Effizienzsteigerung durch
Nutzung bestehender Datenbestande*

Der vorliegende Arbeitsbericht entstand im Rahmen eines vom Bundesamt fiir Naturschutz
mit Mitteln des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ge-
forderten F+E-Vorhabens, an dem der Naturschutzbund Deutschland ¢. V. (NABU), der
Deutsche Verband fiir Landschaftspflege e. V. (DVL) und das Institut fiir Ldndliche Riu-
me des vTI zusammengearbeitet haben. Ziel dieses Projektes war die Untersuchung fla-
chenbezogener Auswirkungen der im Jahr 2003 beschlossenen EU-Agrarreform in Hin-
blick auf naturschutzrelevante Fragestellungen.

Die seit dem Jahr 2005 umgesetzte EU-Agrarreform hat durch die Entkopplung der Di-
rektzahlungen von der Produktion und die Einfithrung von ,Cross Compliance’ zu einer
starken Verdnderung der agrarpolitischen Forderung gefiihrt. Die Wirkungen der Reform
wurden bisher ex-ante durch Modellrechnungen abgeschitzt. Diese Modellanalysen bilden
betriebswirtschaftliche, regionale und sektorale Aspekte ab, erlauben aber nur begrenzt
Aussagen zur Entwicklung der Flachennutzung in Hinblick auf Ziele des Ressourcen- und
Naturschutzes. Nach Einfiihrung der Reform im Jahr 2005 liegen nunmehr fiir mehrere
Jahre Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) zur Abwick-
lung der flichenbezogenen Agrarférderung vor, die eine ex-post-Analyse bisher eingetre-
tener Verdnderungen ermdglichen.

In den Jahren 2004 und 2005 hat die damalige FAL zusammen mit dem Deutschen Ver-
band fiir Landschaftspflege (DVL) und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) ein
Vorgingerprojekt durchgefiihrt, in dem fiir den Naturschutz relevante Fragestellungen der
Agrarreform untersucht und allgemein verstdndlich in einer Broschiire publiziert wurden
(DVL und NABU, 2005). Das in diesem Bericht vorgestellte Nachfolgerprojekt baut auf
im Jahr 2005 erarbeitete Fragestellungen auf und wurde in den Jahren 2008 und 2009
durchgefiihrt.

Im Mittelpunkt des am Johann Heinrich von Thiinen-Institut bearbeiteten Projektteils steht
eine nach Standorten differenzierte, quantitative Analyse der Wirkungen der Agrarreform.
Grundlage fiir diese Analysen bildeten die Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystems, Fachkarten zu Schutzgebieten und flichenbezogenen Zielen des Natur- und
Wasserschutzes sowie standortbezogene Informationen. Einen besonderen Schwerpunkt
nahm dabei die Untersuchung der Griinlandflichenentwicklung ein. Das Projekt diente
auch dazu, Methoden zu Auswertung InVeKoS-Daten in Verkniipfung mit georeferenzier-
ten Fachdaten zu entwickeln und Erfahrungen mit der Evaluierung von MaBBnahmen der
ersten Sdule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu sammeln.



2 Kapitel 1 Einleitung

Bisherige Arbeiten zu Agrarreform und Naturschutz

Mit tiber 50 % der Landesflache hat die Landwirtschaft eine hohe Bedeutung fiir die Fla-
chennutzung in Deutschland und damit auch fiir die Erreichung bestehender internationa-
ler und nationaler Ziele im Bereich Biodiversitit und Naturschutz. Die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) der Europdischen Union, die viele Rahmenbedingungen fiir eine land-
wirtschaftliche Flaichennutzung bestimmt, ist mit ihrer flichendeckenden Wirkung auf die
landwirtschaftliche Nutzfliche und durch ihr hohes Budget eine Schliisselpolitik. Mit den
Luxemburger Beschliissen zur Reform der GAP vom Juni 2003 wurde der Grundstein fiir
eine grundsdtzliche Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik ab dem Jahr 2005 gelegt. Fol-
gende Chancen und Risiken fiir den Naturschutz in der Agrarlandschaft wurden kurz vor
Umsetzung der Reform als deren mogliche Folge diskutiert (siehe auch DVL und NABU,
2005):

Chancen der Agrarreform fiir den Naturschutz:

—  Direktzahlungen aus der ersten Sdule der GAP von der Agrarproduktion wurden weit-
gehend von der Produktion entkoppelt. Eine Stilllegung von Betriebsflachen von bis
zu 100 % ist unter Einhaltung von Standards zur Mindestpflege moglich. Dies erleich-
tert eine Extensivierung und Anderung der landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne des
Naturschutzes (z. B. die Anlage von Buntbrachen und Randstreifen).

— Landschaftselemente wie Hecken, Tiimpel, Feldraine oder Lesesteinwille zdhlen im
Gegensatz zur vorherigen Stiitzungsregelung zur beihilfefdhigen Flache. Dadurch wird
deren Schutz oder Neuanlage erleichtert, wenn durch die Umwidmung landwirtschaft-
licher Nutzflichen keine flichenbezogenen Beihilfen mehr verloren gehen.

— Eingefiihrt wurde eine obligatorische Kiirzung der Direktzahlungen um bis zu 5 %
zugunsten der Aufstockungen der Mittel fiir MaBnahmen der zweiten Saule (,,Modula-
tion*). Von dieser Aufstockung koénnen, je nach Entscheidung der Bundeslidnder, alle
MaBnahmen fiir die ldndliche Entwicklung, unter anderem AgrarumweltmaBBnahmen
zum Schutz der Biodiversitit, profitieren.

—  Cross Compliance stellt die Verkniipfung staatlicher Beihilfen mit der Einhaltung de-
finierter, z. B. umweltrelevanter Standards dar, bei deren Nichteinhaltung diese Zah-
lungen gekiirzt werden. Mit der EU-Agrarreform wurde Cross Compliance zu einem
zentralen, obligatorischen Bestandteil der GAP und beinhaltet die Einhaltung von
Auflagen aus EG-Verordnungen und -Richtlinien in den Bereichen Umwelt, Gesund-
heit von Mensch, Tier und Pflanze, Meldung von Krankheiten und Tierschutz (Anfor-
derungen an die Betriebsfithrung) sowie Anforderungen zum Erhalt eines ,,guten
landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustands* (Gl6Z) beziiglich Bodenschutz, der
Instandhaltung von Fldchen und dem Erhalt von Landschaftselementen und Dauer-
griinland. Ein Beitrag zum Naturschutz wurde von diesem Instrument insbesondere
durch eine verbesserte Einhaltung bestehender fachrechtlicher Standards (unter ande-
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rem in Natura 2000-Gebieten) und die Auflage zum Erhalt bestimmter Landschafts-
elemente erwartet.

Risiken der Agrarreform fiir den Naturschutz:

— Eine mogliche Folge der Entkopplung kann eine grof3flichige Aufgabe der produkti-
ven Flichennutzung in ertragsschwachen Regionen sein, da unrentable Produktion
langfristig aufgegeben wird. Eine Fortfiihrung bisheriger Tierhaltung ist fiir den Erhalt
der Betriebspramie nicht notig. Insbesondere ein Riickgang der Mutterkuh- und
Schathaltung, fiir die gekoppelte Direktzahlungen eine hohe Bedeutung hatten, ge-
fahrdet die Erhaltung wertvoller Flichen durch eine extensive Beweidung. Ein Offen-
halten der Landschaft allein durch maschinelles Mulchen entspricht nur selten natur-
schutzfachlichen Anspriichen.

—  Cross Compliance kann sich negativ auf die Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft
der Landwirte auswirken, auf die insbesondere der Naturschutz angewiesen ist. Unfle-
xible Auflagen zur Mindestpflege jeglicher landwirtschaftlicher Nutzfliche, konnen
insbesondere auf nur aufwéndig offen zu haltenden, naturschutzfachlich wertvollen
Flachen oder Flichen mit einem hohen Anteil an Landschaftselementen zum Heraus-
fallen dieser Fldachen aus der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Pflege fiihren. Solche
Auflagen gelten auch fiir Flachen, die keine Zahlungsanspriiche erhalten, aber Teil ei-
nes Betriebs sind.

— Auch die Akzeptanz von Natura 2000-Gebieten und die Bereitschaft, Flichen in die-
sen Gebieten zu pachten, kann unter dem erhohten Risiko leiden, einen Teil der Be-
triebspramie im Fall von VerstoBen gegen hoheitliche Schutzgebietsauflagen zu ver-
lieren. Die Pflege solcher Fldchen durch Landwirte kann dadurch zusitzlich erschwert
werden.

— Die Cross Compliance-Regeln verhindern nur eine flichendeckend sehr starke Ab-
nahme von Dauergriinland auf Landesebene, beziehen jedoch Qualitdt und Lage von
Griinland nicht ein.

Erwartet wurden aus Sicht des Jahres 2005 eine auf Gunststandorten eher unverdnderte
Landnutzungsintensitdt und eine mogliche Abnahme der Intensitit bei geringerer Stand-
ortgiite. In Ungunstlagen wurde eine bedeutende Stilllegung von Produktionsflachen fiir
moglich gehalten. Im Vordergrund mdglicher Wirkungen der Agrarreform aus Natur-
schutzsicht stand also eine Sicherung der angepassten Bewirtschaftung naturschutzfach-
lich wertvoller Flichen gegeniiber einer drohenden Aufgabe. Unter diesen Bedingungen
hat die Erfassung und die Prdmienberechtigung naturschutzfachlich wertvoller Flichen
eine besondere Bedeutung, und Agrarumweltmafnahmen spielen durch die Entkopplung
eine zunehmend wichtigere Rolle als Forder- und Lenkungsinstrument. Wahrend Cross
Compliance und fachrechtliche Limitierungen insbesondere Grenzen fiir eine Intensivie-
rung der Landnutzung setzen, konnen sie keine landwirtschaftliche Nutzung erzwingen,
wo sie aus wirtschaftlichen Griinden uninteressant, aber aus naturschutzfachlicher Sicht
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weiterhin erwiinscht ist. Hier sind kooperative Maflnahmen mit finanziellen Anreizen, et-
wa durch Agrarumweltmafnahmen, unumginglich. In Gunstlagen sind Maflnahmen erfor-
derlich, um den Naturschutz besonders auf Ackerflachen nicht weiter in ein Nischendasein
geraten zu lassen. In Ungunstlagen kann damit der Verdringung dkologisch wertvoller
Griinlandgesellschaften durch einfaches Mulchen entgegengewirkt werden (z. B. gezielte
Aufrechterhaltung extensiver Beweidung zur Offenhaltung und Pflege naturschutzrelevan-
ter Flachen).

Da diese Bewertung der tatsdchlichen Umsetzung der Reform vorausging und die konkrete
Entwicklung der Flichennutzung in Folge der Agrarreform nicht absehbar war, sollen im
Folgenden Erfahrungen und Entwicklungen der letzten Jahre aufgegriffen, wichtige Aus-
wirkungen auf den Naturschutz analysiert und Handlungsbedarf abgeleitet werden.
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2 Geanderte Rahmenbedingungen fir die landwirtschaftliche Flachen-
nutzung

2.1 Zunehmende Flachenkonkurrenzen

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen fiir die landwirtschaftliche Fla-
chennutzung deutlich veréndert.

Sowohl Deutschland als auch die EU und weitere Lander haben sich anspruchsvolle Ziele
zum Ausbau von erneuerbarer Energie auf Biomasse-Basis gesetzt. In Deutschland fiihrten
die Steuerbegiinstigung fiir Biodiesel und Pflanzendl, die Einspeisevergiitung fiir regenera-
tiv erzeugten Strom sowie Quoten zur Beimischung von Biotreibstoffen zu einer rasanten
Entwicklung des Energiepflanzenanbaus; nicht nur auf Stilllegungsflichen, sondern weit
dariiber hinaus. Dominierende Kulturen sind hierbei Raps zur Produktion von Biodiesel,
Mais zur Biogaserzeugung sowie Getreide und Zuckerriiben fiir Bioethanol. Der Anteil an
Gras zur energetischen Biomassenutzung ist bisher nur gering (siche z. B. Rosch et al.,
2007), nimmt aber in jiingster Zeit zu.

Zusammen mit weiteren Faktoren wie klimabedingten Ertragsausfillen und einer zuneh-
menden Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln trug die weltweit ansteigende Pro-
duktion von Energiepflanzen zu deutlich steigenden Erzeugerpreisen fiir Agrarprodukte in
den Jahren 2007 und 2008 bei (z. B. OECD-FAOQO, 2008; EC, 2007; Mitchell et al., 2008).
Zwar sind die Preise nach diesem Peak wieder stark zuriickgegangen, mittelfristig wird
aber durch eine hohe Nachfrage im Nahrungs- und Energiebereich sowie durch wieder
steigende Olpreise insgesamt ein hoheres Preisniveau erwartet als in der Dekade zuvor
(DG Agri, 2009),

Unter diesen Bedingungen kann man einen verstirkten Wettbewerb der Produktion von
Bioenergie mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion oder der Erzeugung von nach-
wachsenden Rohstoffen fiir die stoffliche Nutzung und Zielkonflikte mit Naturschutzzielen
beziiglich der Flachennutzung erwarten (EEA, 2007; UNEP, 2007, WBGU, 2009). Die
Attraktivitdt einer intensiven Landnutzung und die Wettbewerbsfahigkeit der Acker- ge-
geniiber der Griinlandnutzung steigen unabhéngig von den Produktlinien. Die obligatori-
sche Flachenstilllegung wurde im Jahr 2008 ausgesetzt und mit Beginn des Jahres 2009
abgeschafft.

Folgen dieser Entwicklungen sind eine Intensivierung sowohl der Acker- als auch der
Griinlandnutzung, eine stdrkere Innutzungnahme von Stilllegungsflichen, verdnderte
Fruchtfolgen und erhdhte Anreize, insbesondere in Ackerbau- und Gemischtregionen, im
Zuge einer verstirkten Marktorientierung verbliebene ackerfihige Griinlandstandorte um-
zubrechen. Zunehmende Nutzung von Gras in Biogasanlagen konnte den Umwandlungs-
druck teilweise mindern. Unter dem Trend einer gesteigerten Flichenproduktivitit verlie-
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ren freiwillige MaBnahmen zur Extensivierung der landwirtschaftlichen Produktion an
Attraktivitit.

2.2 Entwicklung der landwirtschaftlichen Flachennutzung in Deutsch-
land

Entwicklung der Ackernutzung

In Abbildung 1 wird die Nutzung des Ackerlandes in Deutschland dargestellt, differenziert
nach wichtigen Kulturarten oder Kulturartengruppen. Die Ausdehnung der gesamten
Ackerflache dnderte sich in den letzten Jahren nur geringfiigig. Raps- und Maisflachen
haben merklich zugenommen, nach wie vor tiberwiegen jedoch die Getreidekulturen. Nach
einer hinsichtlich der Agrarpreise und der Stilllegungsraten vergleichsweise stabilen Phase
zwischen 1999 und 2005 ist die Flachenstilllegung im Abnehmen begriffen. Auffillig sind
insbesondere die Verdnderungen zwischen 2007 und 2008. Mit der Aussetzung der ver-
pflichtenden Flachenstilllegung im Jahr 2008 nahm die Ackerfliche ohne Produktion um
mehr als die Hélfte ab. Ausgedehnt hat sich im Jahr 2008 aufgrund der hohen Preise vor-
wiegend die Getreidefliche. Im Gegensatz zur Rapsfliche nahm die Fliache fiir Silomais
weiter zu. Auch die Flache fiir sonstiges Feldfutter stieg in den letzten Jahren an. Hierun-
ter fallen auch Wechselgriinland und Kleegras, die Bestandteile ackerbaulicher Fruchtfol-
gen sind und daher nicht zum Dauergriinland zdhlen.

Abbildung 1: Nutzung des Ackerlandes in Deutschland von 1991 bis 2009
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes.
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Flachennutzungséanderungen von Dauergrinland und Flachenstilllegung

Landnutzungsinderungen haben potenziell die stirksten Auswirkungen auf die 6kologi-
schen Parameter der Flichennutzung. In Deutschland ist hierbei neben der Innutzungnah-
me von Stilllegungsflichen vor allem die Umwandlung von Griinland in Ackerland rele-
vant.

Im Rahmen von Cross Compliance wird auf Ebene der Bundesldnder der Anteil von Dau-
ergriinland’ an der gesamten landwirtschaftlichen Fliche (durch die Férderantrige im
InVeKoS gemeldete Fldchen an Ackerland, Dauergriinland und Dauerkulturen unabhéngig
von ihrer Primienberechtigung) verfolgt. Eine Abnahme dieses Anteils von iiber 5 % zieht
Restriktionen fiir die Umwandlung von Dauergriinland nach sich (eine ausfiihrliche Be-
schreibung der Regelung folgt in Kapitel 6.1). Es zeigt sich, dass in den letzten Jahren
dieser Griinlandanteil in allen Bundesldndern mit Ausnahme von Hessen auf Landesebene
deutlich abgenommen hat (siche Abbildung 2).

Berechnet wird dieser Griinlandanteil nur auf Basis der Fldchen, die fir die GAP-
Flachenforderung erfasst sind. Werden Griinlandflichen nicht mehr gemeldet, aber weiter
als Griinland genutzt (z. B. in Betrieben, die keine Direktzahlungen beantragen) oder
steigt die Meldung sonstiger Flachen an, wird in der prozentualen Betrachtung ebenfalls
ein Griinlandverlust ausgewiesen, auch wenn sich die realen Flachennutzungsverhéltnisse
nicht gedndert haben. Beispielsweise tragt die Aufnahme von Obst- und Rebfldchen in die
Agrarforderung dazu bei, dass sich die im InVeKoS gemeldete Fliche erhoht. Dies fiihrt
auch bei gleich bleibender Griinlandfliche zu einer prozentualen Abnahme des Griinland-
anteils. Der gegenteilige Effekt tritt ein, wenn die gesamte landwirtschaftliche Nutzfliche
(LF) stirker abnimmt als die Dauergriinlandflichen, wie es in Hessen der Fall war. Soll
daher die Umwandlung von Griinland in Ackerland oder in andere Nutzungen von solchen
statistischen Effekten unterschieden werden, miissen genauere Analysen der Flichennut-
zungsdnderungen vorgenommen werden.

Nach dem Forderrecht zdhlen zu Dauergriinland ,,Flachen, die durch Einsaat oder auf natiirliche Weise
(Selbstaussaat) zum Anbau von Gras oder anderen Griinfutterpflanzen genutzt werden und mindestens
flinf Jahre lang nicht Bestandteil der Fruchtfolge des landwirtschaftlichen Betriebs waren...“: Ausge-
nommen sind bisher innerhalb der Stilllegungsverpflichtungen stillgelegte sowie im Rahmen von Ag-
rarumweltmaBnahmen umgewandelte Ackerflichen (Verordnung (EG) Nr. 796/2004 Art. 2).
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Abbildung 2: Anderung des Anteils an Dauergriinland an der gemeldeten
Landwirtschaftsflache auf Landesebene nach Auswertung der Ag-
rarforderstatistik (Stand November 2008)
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Quelle: Alliance Environnement (2007); Pressemitteilung vom 16.04.2008 mit Daten aus der Antwort der
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (Biindnis 90/Die Griinen, 2008); Pressemitteilung vom
13.11.2008 mit Daten aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Schriftliche Frage (Biindnis
90/Die Griinen, 2008).

Eine vergleichbare Auswertung der Agrarstatistik fiir die Zeit zwischen 2005 und 2008
zeigt dagegen je nach Bundesland sehr unterschiedliche Entwicklungen des Griinlandfla-
chenanteils an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfliche. Die prozentualen Fléchen-
verdnderungen zwischen 2005 und 2008 stellen sich in den Lidndern Baden-Wiirttemberg,
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-
Anhalt, wenn sie in gleicher Weise auf Basis der Agrarstatistik berechnet werden, im Ver-
gleich zur Auswertung der InVeKoS-Daten génzlich anders dar. Zwischen den in der
Agrarstatistik erhobenen und den im InVeKoS gemeldeten Daten bestehen somit aufgrund
der unterschiedlichen Erfassungsmethoden z. T. erhebliche Unterschiede”.

Die Erfassungsprinzipien unterscheiden sich zwischen der Agrarstatistik und der Erfassung im
InVeKoS-System nicht nur beziiglich der Zuordnung zu Dauergriinland (siche oben). Wihrend z. B.
die Agrarstatistik Betriebe unter 2 Hektar nicht beriicksichtigt, beschrénkt sich die Agrarforderstatistik
(InVeKoS) auf Betriebe, die EU-Direktzahlungen der ersten Sdule oder Zahlungen der zweiten Siule
beantragen.
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Abbildung 3: Anderung des Anteils an Dauergrinland an der Landwirtschafts-
flache auf Landesebene nach Daten der Agrarstatistik
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes.

Eine Betrachtung der absoluten Flichenverdnderungen fiir Acker- und Griinland sowie der
gesamten LF zeigt zudem, dass hinter den prozentualen Verdnderungen sehr unterschiedli-
che Entwicklungen stehen konnen (siehe Abbildung 4). Dies liegt unter anderem daran,
dass die LF in Deutschland vor allem durch Ausdehnung von Siedlungs- und Gewerbefli-
chen fortlaufend zuriickgeht. In Baden-Wiirttemberg und Bayern entspricht der LF-
Riickgang genau dem Griinlandverlust, in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geht der
LF-Riickgang mit Acker- und Griinlandverlusten einher. In Niedersachsen und Schleswig-
Holstein tiibertrifft der Griinlandverlust bei weitem den LF-Riickgang, und gleichzeitig
wird die Ackerflache ausgedehnt. Dies weist auf die Umwandlung von Griinland in Acker-
land hin. In den anderen Lindern traten nur geringere Fldchenverdnderungen auf.
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Abbildung 4: Entwicklung der LF sowie der Acker- und Dauergrinlandflachen
in den Bundeslandern zwischen 2005 und 2008 (Anderungen in
1.000 Hektar)
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Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamtes.

Aus der Betrachtung der prozentualen und absoluten Fldchenverdnderungen auf Grundlage
der Agrarstatistik oder der InVeKoS-Daten lassen sich also keine eindeutigen Riickschliis-
se ziehen. Beachtet werden muss zudem, dass die zugrunde liegenden Zahlen auf Landes-
ebene nur die Netto-Verdnderungen darstellen. Regionale Verlagerungen innerhalb eines
Bundeslandes fallen also nicht auf, solange es neben Umwandlung von Griinland in
Ackerland andernorts auch eine Umwandlung von Ackerland in Griinland gibt. Bei LF-
Verlusten konnen keine Riickschliisse gezogen werden, ob Flachen einer anderen Nutzung
zugefiihrt wurden, oder ob sie lediglich nicht mehr statistisch erfasst oder als Forderflache
gemeldet werden. Umgekehrt kann es durch Einbeziehung bisher nicht erfasster Fldchen
zu einer statistischen Erhohung der LF kommen. Dabei handelt es sich aber in der Regel
um Flédchen, die schon zuvor landwirtschaftlich genutzt wurden bzw. nutzbar waren.

Welche Fliachen bei Riickgang der LF im Einzelnen verloren gehen, kann aus den Netto-
Veranderungen auf Landesebene nicht gefolgert werden. Beispielsweise kann ein LF-
Verlust bei gleichzeitiger Griinlandumwandlung in Ackerland so erscheinen, als ob keine
Ackerflachen an andere Nutzungen verloren gehen. Um zu verstehen, welche Nutzungsén-
derungen im Einzelnen stattfinden und zur Gesamtentwicklung beitragen, ist eine Analyse
von Brutto-Flachenverdnderungen erforderlich.
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Aus Naturschutzsicht ist insbesondere der Erhalt von Flichen mit Bedeutung fiir den Ar-
tenschutz wichtig (z. B. Biotopgriinland, Natura 2000-Flachen, weitere extensiv bewirt-
schaftete, artenreiche Griinlandfldchen). Hier geht es nicht nur darum, eine erhebliche Be-
eintrdchtigung und Zerstérung durch Griinlandumbruch zu unterlassen, sondern ein natur-
schutzfachlich angemessenes Management sicherzustellen. Die Umwandlung von Griin-
land in Ackerland bedeutet auBBerdem aus Sicht des Wasser-, Boden- und Klimaschutzes
einen massiven Mineralisierungsschub durch den Abbau von organischer Substanz — und
damit verstdrkte Emissionen von Treibhausgasen sowie loslichen Stickstoffverbindungen,
die zu Gewisserbelastungen fiihren konnen. Auch das Erosionsrisiko kann sich je nach
Lage der Flachen erhdhen. Besonders groBe Mengen von Treibhausgasen werden bei der
Umwandlung von Moorbdden und wasserbeeinflussten Boden in Ackerland freigesetzt.

Fiir genauere Auswertungen, welche Griinlandflichen von einer Umwandlung in Acker-
land betroffen sind, bedarf es einer Analyse moglichst flichenscharfer Landnutzungsdaten
im Zeitverlauf. Die InVeKoS-Daten sind hierfiir derzeit die beste verfiigbare Datengrund-
lage.

2.3 Anderungen durch den Health Check der GAP

Die seit dem Jahr 2005 geltende Reform der GAP wurde im Jahr 2008 dem sogenannten
,Health Check® unterzogen, der zum Zweck hatte, auf Erfahrungen aus der Reform zu
reagieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Ziel war nicht eine grundsétzli-
che Umgestaltung, sondern eine Vereinfachung bestehender Regelungen, die weitergehen-
de Ausrichtung der landwirtschaftlichen Produktion auf das Marktgeschehen und eine ver-
starkte Beriicksichtigung der ,,neuen Herausforderungen® Biodiversitdt, Wassermanage-
ment sowie Klimaschutz und Klimaanpassung.
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Neuerungen durch den Health Check (It. VO (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009)
Modulation (Umverteilung von Direktzahlungen der 1. in die 2. Séule):

—  Die bisherige Modulation von 5 % erhoht sich ab 2009 um 2 % (bei einer Betriebspramie >300.000 um
weitere 4 %) und steigt bis 2012 um weitere 1 % jahrlich auf 10 % an (wie bisher Freibetrag von
5.000 € je Betrieb).

—  Die freiwerdenden Mittel stehen zu 100 % dem jeweiligen Mitgliedstaat zur Verwendung fiir bestimm-
te MaBnahmen der ldndlichen Entwicklung (Klimawandel, erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft,
biologische Vielfalt, Begleitmalnahmen zum Milchquotenausstieg, entsprechende Innovationen); Ko-
finanzierung 25 % bzw. 10 %.

Cross Compliance:

—  Streichen einzelner Auflagen bei der Einhaltung von EU-Fachrecht (,,Anforderungen an die Betriebs-
fiihrung®) ohne direkten Landwirtschaftsbezug.

—  Festlegung obligatorischer und fakultativer Standards zum guten landwirtschaftlichen und 6kologi-
schen Zustand; zusidtzliche Verpflichtung zur Anlage von Schutzstreifen an Gewéssern (mindestens
entsprechend den Auflagen aus den Aktionsprogrammen zur Nitratrichtlinie) und Einbeziehen von
Genehmigungen zur Bewésserung.

Flachenstilllegung:
—  Abschaffung der verpflichtenden Fldachenstilllegung von Ackerflichen ab 2009.
Milchquote:

—  Aufstocken der Quote iiber fiinf Jahre von 2009/10 bis 2013/14 um jeweils 1 % (fiir Italien wird die
Quote bereits 2009/10 in einem Schritt um 5 % erhoht).

—  Auslaufen der Quotenregelung im April 2015.

Direktzahlungen:

—  Volistindige Entkopplung der Betriebspramie bis 2012, Ausnahme Mutterkiihe, Schafe, Ziegen.
—  Abschaffung der Energiepflanzenpramie ab 2010.

—  Zahlungsbegrenzungen fiir Betriebspramie ab 2010: 100 Euro oder 1 ha als Untergrenzen fiir Direkt-
zahlungen ab 2010; Mitgliedstaaten kdnnen innerhalb bestimmter Grenzen (in Deutschland 300 Euro
bzw. 4 ha) abweichen.

—  Die Mitgliedstaaten konnen ab 2010 Kriterien festlegen, um sicherzustellen, dass einer natiirlichen
oder juristischen Person, deren landwirtschaftliche Tatigkeiten nur einen unwesentlichen Teil ihrer ge-
samten wirtschaftlichen Tatigkeiten ausmachen, oder deren Hauptgeschéftszweck nicht in der Aus-
ibung einer landwirtschaftlichen Téatigkeit besteht, keine Direktzahlungen gewdhrt werden.

—  Ausweitung der Beihilfefdhigkeit von Flachen; auch Flachen, fiir die im Jahr 2008 ein Zahlungsan-
spruch bestand und die infolge der Anwendung der Vogelschutz-, der FFH- oder der Wasserrahmen-
Richtlinie nicht mehr der Begriffsbestimmung fiir ,,beihilfefahig™ entspricht.

»Artikel 68“-MaBinahmen (freiwillige Moglichkeit der Umverteilung von Direktzahlungen innerhalb der
1. Sdule — Hilfen fiir Sektoren mit besonderen Problemen):

—  Offnung/Ausweitung der Schwerpunkte (z. B. SondermaBnahmen fiir Milchvieh-, Fleischrinder-,
Schaf- oder Ziegenbetriebe; Risikofonds, Ernteversicherungen); insgesamt maximal 10 % der nationa-
len Obergrenze (max. 3,5 % fiir evtl. nicht green-box fihige Maflnahmen).
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Viele der genannten Anderungen werden in Deutschland vermutlich nur geringe Auswir-
kungen auf die Landnutzung haben:

— Eine weitere Entkopplung der Direktzahlungen von der Produktion verlangt in
Deutschland nur eine geringe Anpassung, da die Umsetzung der Agrarreform von
2003 beziiglich der Entkopplung in Deutschland sehr weitgehend war.

— MalBnahmen nach Artikel 68 sollen in Deutschland generell nicht angewendet werden
(BMELYV, 2008)’.

— Die Energiepflanzenprdmie hatte im Vergleich zu Férderungen und Zielen der Ener-
giepolitik in Deutschland nur eine geringe zusitzliche Anreizwirkung.

—  Cross Compliance bringt keine grundsitzlichen Anderungen fiir Deutschland mit sich.
Die zusitzlich vorgesehenen Auflagen fiir Schutzstreifen an Gewéssern konnen nach
Auffassung des BMELV durch die flichendeckende Umsetzung der Nitratrichtlinie er-
fiillt werden und beschrinken sich auf bestehende Regelungen zur Diingung in Ge-
wisserndhe.

Der Milchmarkt ist der Sektor, der durch den Gesundheitscheck am stirksten betroffen ist,
da eine Erhohung der Milchquote eine Ausdehnung der Produktion und ein Absinken des
Milchpreises nach sich zieht. Extensiv wirtschaftende Milchviehbetriebe, z. B. in weniger
ertragreichen Mittelgebirgslagen, konnen dadurch weiter unter Druck geraten. Intensive
Produktion geht einher mit abnehmender Weidewirtschaft und verstarktem Kraftfutterein-
satz. Die Attraktivitdt der Griinlandbewirtschaftung auf marginalen Fldchen nimmt unter
den Bedingungen einer geringeren Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion weiter ab, was
nicht nur zu einer Extensivierung, sondern auch zur Aufgabe der Nutzung fiihren kann.
Auf ertragreicheren Standorten kann es bei Ausdehnung der Milchproduktion zur Intensi-
vierung der Griinlandnutzung kommen. Gleichzeitig steigt jedoch auch die Vorziiglichkeit
der ackerbaulichen Nutzung, was auf ackerfihigen Fldchen eine Umwandlung von Griin-
land entsprechend attraktiver macht. Von Seiten der EU wurde bisher auf die fallenden
Milchpreise vor allem mit Mallnahmen zur Absatzférderung reagiert — neben der Mog-
lichkeit fiir die Mitgliedstaaten, Modulationsmittel auch zur Flankierung des Milchquoten-
ausstiegs einzusetzen.

Durch die héhere Modulation stehen fiir MaBBnahmen der ldndlichen Entwicklung wieder
mehr Mittel zur Verfiigung. Die Bundesldnder mussten bis zum Juli 2009 ihre Entwick-
lungsplidne dementsprechend anpassen. Ein den zusétzlichen Mitteln entsprechender Bud-
getanteil muss filir die neuen Herausforderungen aufgewendet werden, wobei bereits beste-

Laut des im November 2009 verkiindeten Hilfsprogramms fiir Milchbauern ist jedoch ausnahmsweise
die Verwendung von Restmitteln aus der nationalen Reserve im Rahmen des Artikels 68 fiir eine ma-
ximal zwei Jahre zu gewdhrende Dauergriinlandpramie fiir Milcherzeuger vorgesehen (Agra-Europe
48/09).
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hende MaBlnahmen angerechnet werden konnen. Da alle deutschen Entwicklungspro-
gramme schon heute Betridge zu Gunsten der neuen Herausforderungen enthalten, konnen
die Bundeslidnder iiber den Einsatz der zusitzlichen Modulationsmittel im Rahmen der
zweiten Sdule weitgehend frei entscheiden (BMELV, 2008). Die Abfederung des Milch-
quotenausstiegs hat in Deutschland eine grole Bedeutung und wird voraussichtlich einen
erheblichen Teil der zusétzlichen Mittel in Anspruch nehmen, die dann z. B. insbesondere
fir Investitionen zur Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit, aber auch fiir hohere Zahlun-
gen in benachteiligten Gebieten oder Weidepridmien verwendet werden konnen. Einzelne
Linder wollen zudem gezielte Malnahmen zum Schutz der Biodiversitit wie Schon- oder
Bliihstreifen verstirkt fordern.

Obgleich die verpflichtende Flichenstilllegung urspriinglich zur Limitierung der Uberpro-
duktion eingefiihrt wurde, hatte diese Regelung positive 6kologische Nebeneffekte. Ent-
standene Brachen hatten einen naturschutzfachlichen Wert als Lebensraum fiir Wildtiere
und Ackerwildkriauter und stellten aus Gewisserschutzsicht ,,Verdiinnungsflichen* ohne
Diingung und Pestizidanwendung dar. Flankierende Agrarumweltmafinahmen haben dar-
tiber hinaus Anreize fiir eine langjéhrige Stilllegung unter 6kologischen Gesichtspunkten
gesetzt. Die Flichenumfinge dieser freiwilligen FordermaBBnahmen blieben aber weit hin-
ter der obligatorischen Fliachenstilllegung zuriick. Seit 1992 war es zudem mdglich, auf
obligatorisch stillgelegten Fldchen nachwachsende Rohstoffe anzubauen, sofern nachge-
wiesen wurde, dass die Ernteprodukte nicht in die Futter- oder Nahrungsmittelkette ge-
langten. Die formalen Anforderungen haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass
nicht alle produktiv nutzbaren Stilllegungsfldchen auch tatsdchlich zum Anbau nachwach-
sender Rohstoffe herangezogen wurden. Dies gilt insbesondere fiir kleine Betriebe in
Westdeutschland.

Die Abschaffung der verpflichtenden Flachenstilllegung erleichtert die Nutzung der frei-
werdenden Flachen, da keine verwaltungsaufwindige Anerkennung des Energiepflanzen-
anbaus mehr notig ist. Zwischen 2007 und 2008 sind mehr als 50 % (338.000 ha) der un-
genutzten Stilllegungsflichen in Nutzung genommen worden. Eine Innutzungnahme er-
folgt in Abhidngigkeit vom Agrarpreisniveau und der Standortproduktivitidt. Agrarum-
weltmaBnahmen zur Okologischen Aufwertung stillgelegter Flichen werden ohne eine
Pramienerh6hung besonders auf Gunststandorten unattraktiver.

Besonders ertragsschwache Fldchen werden auch kiinftig ungenutzt bleiben. Nach Wegfall
der obligatorischen Fliachenstilllegung kommt ihnen aber kein eindeutiger Status im In-
VeKoS mehr zu. Ehemalige Stilllegungsflichen auf wenig produktiven Standorten, auf
denen in absehbarer Zeit keine Ackernutzung geplant ist, konnten daher kiinftig als Ersatz-
flichen zu Dauergriinland umgewidmet werden und so Spielraum fiir eine weitere Um-
wandlung von Griinland auf Fldchen er6ffnen, die fiir eine Ackernutzung besser geeignet
sind. Da es sich bei den Stilllegungsflichen juristisch um Ackerflichen handelt, sie aber
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oft einen Griinlandbewuchs aufweisen, diirfte eine Einsaat in der Regel nicht erforderlich
sein.

Die neuen MaBBnahmen des Health Check bieten keinen Ersatz fiir den Verlust von Stillle-
gungsflichen. Die Schutzstreifen an Gewdéssern miissen nicht iiber Beschrinkungen bei
der Diingung hinausgehen, und zusitzliche AgrarumweltmaBBnahmen zur Stilllegung oder
Extensivierung sind freiwillig und werden ohne Verpflichtung in intensiver bewirtschafte-
ten Gebieten kaum angenommen.

Eine fiir den Naturschutz interessante Anderung durch den Health Check ergibt sich be-
ziiglich der Beihilfefdhigkeit von Fldchen. Beihilfefdhig bleiben auch diejenigen Flichen,
die im Jahr 2008 beihilfefdhig waren, diesen Status aber aufgrund der Anwendung der
FFH-, Vogelschutz- oder der Wasserrahmenrichtlinie verlieren wiirden, wenn sie nicht
mehr hauptsédchlich fiir eine landwirtschaftliche Tatigkeit genutzt werden. Noch offen ist,
ob es zu einer neuen Auslegung der Beihilfeberechtigung von Betrieben kommen wird. Je
nach Nutzung der erweiterten Moglichkeiten, Antragsteller von der Gewidhrung der Di-
rektzahlungen auszuschlieen, deren Hauptgeschéftszweck nicht in der Ausiibung einer
landwirtschaftlichen Tatigkeit besteht, kann es zum Ausschluss von Hobbypferdehaltern,
aber auch von Landschaftspflegebetrieben kommen.
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3 Fragestellungen

Aus den Analysen des Vorlduferprojekts und den seitdem verdnderten Rahmenbedingun-
gen ergibt sich aus Sicht des Naturschutzes folgende Problemstellung:

Im Zuge der Preisentwicklung auf den Agrarmérkten, der hohen Nachfrage nach Bioener-
gie und dem Wegfallen der obligatorischen Fliachenstilllegung kann eine zunehmende In-
tensivierung der Flachennutzung und der Konkurrenz der mit diesen Flichen verbundenen
unterschiedlichen, auch umweltrelevanten Ziele erwartet werden. Agrarumweltmalinah-
men verlieren unter diesen Rahmenbedingungen ohne Primienanpassungen an Attraktivi-
tit. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die zweite Sdule der GAP, der ldndlichen
Entwicklung, verschiedenen Priorititen Rechnung zu tragen. Verbunden mit dieser Ent-
wicklung ist die Frage, inwieweit bestehende Forder- und Lenkungsinstrumente ausrei-
chen, um negative Wirkungen auf den Naturschutz zu begrenzen. Von einer noch im Jahr
2005 als moglich erachteten groBflachigen Stilllegung landwirtschaftlicher Nutzfldche in
ertragsschwachen Regionen verschiebt sich die Aufmerksamkeit also hin zu den Konse-
quenzen einer Intensivierung der Landnutzung. Nichtsdestotrotz bleibt weiterhin die Auf-
rechterhaltung einer extensiven Bewirtschaftung oder Pflege marginaler, naturschutzfach-
lich besonders wertvoller Flachen eine Herausforderung.

Folgende konkrete Fragestellungen zur Flichennutzung sollen anhand der InVeKoS-Daten
ndher betrachtet werden:

— In welchem Umfang wurden insbesondere naturschutzfachlich wertvolle Flichen (ex-
tensiv genutztes Griinland, Landschaftselemente, Heideflichen, Streuobstwiesen, Fla-
chen in Natura 2000-Gebieten) tatsdchlich in die Agrarférderung integriert? Ergeben
sich Verdnderungen im Zeitablauf?

— In welchen Regionen und auf welchen Standorten (z. B. Natura 2000 und andere
Schutzgebiete, organische Boden) fanden Griinlandverluste statt?

—  Wie entwickeln sich Umfang und Lage weiterer Flichennutzungen (nicht kultivierte
Flachen (Gl6Z), Flachen mit Energiepflanzenpramie, verpflichtende Ackerstilllegung
mit und ohne nachwachsende Rohstoffe, Maisanbau)?

—  Welche Wirkung hat die Agrarreform auf den Erhalt von Landschaftselementen?

Bei der Analyse fldchenbezogener Verdnderungen seit der Umsetzung der EU-
Agrarreform von 2003 und naturschutzfachlich relevanten Auswirkungen auf Natur und
Landschaft ist zu beriicksichtigen, dass aufgrund der Agrarpreisentwicklung und der Bio-
energie-Forderung eine Isolierung der Wirkungen der Agrarpolitik nicht moglich ist.
Vielmehr muss der mogliche Einfluss agrarpolitischer Instrumente im Kontext der verin-
derten Rahmenbedingungen interpretiert werden. Auf dieser Basis ist die Frage zu disku-
tieren, inwiefern Handlungsbedarf erkennbar ist und welche Empfehlungen abgeleitet
werden konnen. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Nutzbarkeit der InVeKoS-Daten
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fiir Flichennutzungsanalysen und die Abschidtzung der Wirkungen agrarpolitischer Ma@3-
nahmen.
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4 Vorgehensweise

4.1 Einleitung

Fiir die Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVe-
KoS) wurden Verwaltungsdaten der Lidnder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz genutzt, die dem vTI durch die zustdndigen
Lénderstellen zur Verfiigung gestellt wurden.

Fiir die Zusammenfiihrung der InVeKoS-Daten mit anderen flichenbezogenen Fachinfor-
mationen wurde ein GIS-System aufgebaut. Dieses enthdlt neben Verwaltungsgrenzen
(Gemeinden, Gemarkungen), dem Basis-Landschaftsmodell fiir Deutschland (Amtliche
Topographische Karten) und Daten aus einem Hohenmodell (Hangneigung, Hohe) eine
Reihe von Fachdaten der Linder. Dabei handelt es sich um Schutzgebiete nach Natur-
schutzrecht, Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete, sowie Daten der Biotopkar-
tierung. SchlieBlich wurden auch die GIS-Informationen aus den InVeKoS-
Flichennachweisen in die GIS-Verschneidung integriert. Aufbereitet wurden, soweit ver-
fligbar, auch Standortdaten von Biogasanlagen zur Untersuchung der Wirkung der lokalen
Nachfrage nach Gérsubstraten. Die Aufbereitung und Zusammenfiihrung der Daten in ei-
ner Datenbank stellte sich als besondere Herausforderung dar, zum einen aufgrund der
GroBe der Datensédtze, zum anderen aufgrund der Notwendigkeit, Datenfehler zu bereini-
gen.

Datengrundlagen fur die GIS-Analysen: (weitere Angaben zu GIS-Daten im Anhang)

— InVeKoS-Daten fiir 2003, 2005, 2007 (Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz) mit Flichenangaben und Nutzungscodes fiir beantragte Flachen, betrieb-
lichen Informationen (Betriebstyp, Rechts- und Erwerbsform, gesamtbetriebliche Agrarumweltforde-
rung, Tierhaltung) sowie einzelflaichenbezogener Forderung (Agrarumweltmafnahmen, Ausgleichszu-
lage, Aufforstung).

—  Digitales Hohenmodell (25-m-Raster).
—  Gemeinde- und (zum Teil) Gemarkungsgrenzen.

—  Basis-DLM (Deutsches Landschaftsmodell auf Basis von ATKIS — amtliche topographische Karten)
fiir 2000 (repréasentiert die Situation um 1995) und 2007.

—  Bodeniibersichtskarte (BUK 1000, 1:1.000.000), zum Teil BUK 50 (1:50.000) oder genauer.

—  Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (FFH, Vogelschutz, LSG, NSG, Biosphirenreservat, National-
park, Naturpark).

—  GIS-Daten zur Biotopkartierung, FFH-Lebensraumtypen, geschiitzte Landschaftsbestandteile, Biotop-
verbund.

—  Wasserschutzgebiete (Heilquellenschutzgebiete, Trinkwassergewinnungsgebiete).

—  Uberschwemmungsgebiete, iiberflutungsgefihrdete Gebiete.
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4.2 Bearbeitung rdumlicher Daten

Die Verarbeitung der GIS-Daten und die Zusammenfiihrung in einer einheitlichen GIS-
Datenbank ist ein wichtiger Schritt, um die Flachennachweise des InVeKoS mit anderen
Fachdaten verschneiden zu konnen. Auch die Verfolgung der Flichennachweise iiber meh-
rere Jahre erfordert die Verschneidung der georeferenzierten Flichen der verschiedenen
Jahre. Im folgenden wird die Vorgehensweise zum Aufbau des GIS beschrieben und die
Behandlung von Problemen anhand von Beispielen erldutert.

Verwendete Software:

Die Bearbeitung der Daten erfolgt in ArcGIS 9.2 und mit PostGIS 1.3.3. In den meisten
Féllen wurde ArcGIS fiir die Datenaufbereitung verwendet. Nach der Verschneidung wur-
den die Karten zur Datenhaltung und Auswertung in PostGIS importiert. Bei groBen Da-
teien wurde in PostGIS auch ein Teil der Datenaufbereitung durchgefiihrt (z. B. InVeKoS
Rheinland-Pfalz).

Datenformate der Ursprungsdaten:

Die verwendeten Daten liegen vorwiegend im Vektorformat vor. Ausnahmen bilden die
Hohendaten und die Klimadaten, die im Rasterformat vorliegen. Die fiir die einzelnen
Bundeslinder verwendeten Datensdtze werden im Anhang aufgelistet.

Grundlegende Vorgehensweise:

Im ersten Schritt werden die Daten einer Plausibilitdtspriifung unterzogen und hinsichtlich
Fehlern und Verarbeitbarkeit untersucht. AnschlieBend werden die Daten bereinigt, indem
gefundene Fehler bzw. Schwachstellen wenn moglich beseitigt werden oder die Grof3en-
ordnung des Fehlers dokumentiert wird.

Die bereinigten Daten werden daraufthin zur Verschneidung vorbereitet, indem sie mit ei-
nem laufenden, datensatzspezifischen Index versehen werden (Vorlage). Die Vorlage dient
als Ubersetzungstabelle (Master Table) zwischen dem Verschneidungsprodukt und den
Attributen der Eingangsdaten. Daher konnen bei der Verschneidung die Attributdaten der
einzelnen Fachdatensidtze weggelassen werden. Dazu werden aus den Vorlagen neue Da-
tensdtze erstellt, die nur noch die Geometrie und den datensatzspezifischen Index enthal-
ten (Verschneidungsinput).

In ArcGIS werden die Datensétze darauthin paketweise miteinander verschnitten (Analy-
sis Tools — Overlay - Union). Zum Teil erfolgt die Verschneidung mit einigen Zwischen-
schritten um spiter mogliche Korrekturen zu erleichtern. AbschlieBend werden Paket 1
und Paket 2 ebenfalls miteinander verschnitten. Resultat der Verschneidung ist eine neue
Karte, in der simtliche Polygongrenzen der Inputdatensitze erhalten geblieben sind. Uber-
schneiden sich zwei Polygone aus verschiedenen Datensidtzen, werden sie an den Schnitt-
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stellen in neue Polygone aufgeteilt, wobei der sich iiberlappende Teil zu einem gemeinsa-
men Polygon verschmolzen wird. Aufgrund der datensatzspezifischen Indizes ist jederzeit
nachvollziehbar, welche Polygone Bestandteil welcher Inputdatensétze sind.

Das Verschneidungsprodukt ist, bedingt durch die Dateigrofe, in einer file geodatabase
gespeichert. Fiir den Import in PostGIS muss die Datei im shape-Format vorliegen. Daher
wird die Datei stiickweise ins shape-Format umgewandelt und kann dann mithilfe von
shp2pgsql tiber die putty-Konsole in PostGIS importiert werden. Die einzelnen Teile wer-
den in PostGIS anschlieBend wieder zu einer Datei zusammengesetzt. Die Vorlagen aus
den Fachdatensitzen werden auf dem gleichen Weg in PostGIS importiert.

Datenaufbereitung:

Einen groBen Anteil an der Datenbearbeitung nimmt die Aufbereitung der vorliegenden
Daten ein. Ziel ist es, die rAumlichen Daten fiir eine statistische Analyse der Flachennut-
zung nutzen zu konnen. Daraus leiten sich folgende Bedingungen an die GIS-Daten ab:

— Flachendeckende Information

— Eindeutige Zuordnung der Attribute pro Fliche

Die Priifung der Daten ergab, dass in Vorbereitung fiir die Verschneidung eine Reihe von
Problemstellungen beachtet und bearbeitet werden miissen:

— Datenmenge und Dateigrof3e

— Heterogenitét der Datenstruktur

—  Unterschiedliche Koordinatensysteme

— Ungenauigkeiten und Nichtiibereinstimmungen an den Grenzen
— Doppelte Eintrige

—  Uberlappende Geometrien

— Beriicksichtigung von Rasterdaten
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Problemstellungen: Datenmenge und Dateigroiie

Allein die Menge der vorliegenden Fachdaten aber auch der Groflenumfang einzelner Da-
tensdtze stellen einen bedeutenden Zeitfaktor bei der Datenaufbereitung dar. Die Zeitdauer
eines jeden Bearbeitungsschritts hiangt erheblich von der Anzahl und Komplexitit der Po-
lygone ab. Mit jeder Verschneidung der Daten geht eine Erhohung der Polygonanzahl ein-
her.

Innerhalb von ArcGIS konnen groBere Dateien in einer file geodatabase gespeichert und
bearbeitet werden. Fiir den Import in PostGIS miissen die Datensdtze allerdings im shape-
Format vorliegen und werden daher wieder portionsweise aus der file geodatabase expor-
tiert und im shape-Format abgelegt.

Problemstellungen: Heterogenitat der Datenstruktur

Die administrativen und fachlichen Daten werden von unterschiedlichen Bundesldandern
und unterschiedlichen Behorden geliefert und weisen daher sehr heterogene Gliederungs-
strukturen auf, die eine individuelle Bearbeitung der Daten eines jeden Bundeslandes er-
forderlich macht und eine Standardisierung verhindert.

Problemstellungen: Unterschiedliche Koordinatensysteme

Fiir die Darstellung rdumlicher Daten in Deutschland konnen verschiedene Koordinaten-
systeme verwendet werden. In amtlichen Datensdtzen wurden iliberwiegend die Projektio-
nen GCS Deutsche Hauptdreiecksnetz GK3, Zone 2-5 eingesetzt. Die westlichen Bundes-
lander benutzen dabei hdufig die Zone 2 Projektion, wihrend Ostliche Bundeslander wie
Mecklenburg-Vorpommern sich bereits eher im Bereich der Zone 4 Projektion befinden.
Zur Vereinheitlichung der rdumlichen Darstellung wurden alle Karten auf die Zone 3 Pro-
jektion bezogen und bei Bedarf umprojiziert.

Problemstellungen: Ungenauigkeiten und Nichtlbereinstimmungen an den Grenzen

Als Basis fiir die Abgrenzung der Bundesldnder, Kreise und Gemeinden wurde die Karte
der Gemeindegrenzen (Stand: 2006) ausgewdhlt. Bei einem Vergleich mit den Fachdaten
zeigen sich vor allem an den Bundeslandgrenzen einige Ungenauigkeiten bzw. Nichtiiber-
einstimmungen. Auch sachliche Abgrenzungen sind zu beriicksichtigen, so wird das Wat-
tenmeer, das in der Karte der niedersdchsischen FFH-Gebiete enthalten ist, in diesem Pro-
jekt nicht in die Analysen einbezogen. Alle spezifisch fiir einzelne Bundeslédnder geliefer-
ten Fachdaten wurden in ihren Grenzen original belassen, um Informationsverluste mog-
lichst zu vermeiden. Bei bundesweit vorliegenden Fachdaten (z. B. BUK 1000, Schutzge-
biete BfN) wurden die Bundesldnder Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entweder mithilfe einer Maske ausgeschnitten oder
aufgrund der Attributdaten selektiert. Die durch die Ungenauigkeiten an den Réndern ent-
stehenden Fehler miissen bei der statistischen Auswertung beriicksichtigt werden.
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Problemstellungen: Doppelte Eintréage

Einige Datensétze weisen doppelt vorkommende Eintrdge auf. Hier ist zu priifen, ob es
sich dabei um Identifizierungsfehler handelt (doppelt vorkommende ID, aber unterschied-
liche Polygone) oder um tatsidchlich doppelt eingetragene Flachen. In letzterem Fall kann
einfach eine der beiden Flichen aus dem Datensatz geldscht werden. Bei einem Identifi-
zierungsfehler kann entweder eine Neunummerierung der Flachen mit einer neuen Identi-
fizierungsnummer erfolgen oder die entsprechenden Fldchen miissen mangels eindeutiger
Zuordnung aus dem Datensatz geldscht werden.

Problemstellungen: Uberlappende Geometrien

In den gelieferten Datensétzen treten hiufig Uberlappungen von einzelnen Polygonen auf.
Ist eine fehlerhafte bzw. ungenaue Digitalisierung die Ursache, handelt es sich meist um
schmale Uberlappungen an den Polygonrindern. Bei einigen Fachdaten ist die Uberlap-
pung jedoch beabsichtigt (z. B. Zonen von Wasserschutzgebieten). Bei der Verschneidung
mit anderen Karten werden die Uberlappungen mitgefiihrt und erzeugen damit im Daten-
satz eine Reihe von doppelten Polygonen, die Fehler bei der statistischen Auswertung ver-
ursachen. Aus diesem Grund werden alle gelieferten Datensitze auf {iberlappende Polygo-
ne untersucht und wenn mdoglich bereinigt.

Der Flichenfehler aufgrund von Uberlappungen wird bestimmt, indem jeder Datensatz mit
dem Gemeinden-Datensatz des jeweiligen Bundeslandes verschnitten wird. Die Gemein-
den-Datensétze bilden das Gebiet eines Bundeslandes liickenlos ab (Ausnahme: gemeinde-
freie Gebiete, jedoch fiir Auswertung nicht relevant) und weisen keine Uberschneidungen
auf. Ein Vergleich der Flachensummen pro Gemeinde nach der Verschneidung von unter-
suchtem Datensatz und Gemeinden mit den Gemeindeflichen aus dem Gemeinde-
Datensatz zeigt die Flichenzunahme, die sich aus den Uberlappungen ergibt (Abbil-
dung 5). Fiir einige der gelieferten Datensitze zeigte sich, dass der Fehler aus iiberlappen-
den Geometrien zum Teil erheblich ist.

Es wurden verschiedene Methoden in ArcGIS und PostGIS getestet, um die Uberlappun-
gen in den einzelnen Datensdtzen zu identifizieren und zu bereinigen. In ArcGIS wurde
versucht, mit dem Script FindPolygonOverlaps 8 3.mxd die iliberlappenden Geometrien
zu extrahieren. Doch selbst durch mehrfaches Anwenden des Scripts konnten teilweise
nicht alle Uberlappungen gefunden werden. Dariiber hinaus l4sst sich das Script nur auf
kleinere Datensdtze anwenden, so dass es fiir eine Reihe von Datensédtzen nicht genutzt
werden kann.

In PostGIS existiert die Funktion ST Overlap, mit der ebenfalls Uberlappungen von Geo-
metrien gefunden werden sollen. Aber auch hier zeigte eine Uberpriifung, dass dhnlich wie
mit dem ArcGIS-Script keine verlissliche Identifizierung der Uberlappungspolygone er-
reicht werden konnte. Als Ursache fiir das Scheitern der Standard-Methoden werden
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Mehrfachiiberlappungen angenommen, die mdglicherweise bei einem Vergleich Polygon
fiir Polygon nicht entdeckt werden.

Abbildung 5: Bestimmung des Flachenfehlers aufgrund von Uberlappungen pro
Gemeinde durch den Vergleich von Gemeindeflachen und nach
Gemeinden summierten Verschneidungsflaichen von Gemeinden
und Fachdaten

Vergleichsbasis:
3 Gemeinden: grau
Fachdaten:

- einfache Flache: griin
- iiberlappende Flache: gelb

A <) A,

Quelle: Eigene Darstellung.

Da keines der verfiigbaren Hilfsmittel geeignet war, um fiir die gegebenen Geometrien und
die GroBe der vorliegenden Datensédtze verlédssliche Ergebnisse zu erzielen, wurde die Be-
reinigung der Datensitze von Uberlappungen iiber Umwege durchgefiihrt. Fiir die ver-
schiedenen Datensitze wurde dabei mit dem Problem der Uberlappungen unterschiedlich
umgegangen, was zum einen an der wihrend der Projektlaufzeit stattfindenden Methoden-
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entwicklung und -verfeinerung liegt und zum anderen den unterschiedlichen Anforderun-
gen an die Daten Rechnung trégt.

Wasserschutzgebiete

Im Fall der Wasserschutzgebiete wurden die Daten von Uberlappungen bereinigt, indem
die Geometrien auf die Grundflichen reduziert wurden. Angewendet wurde dafiir die
Funktion Dissolve in ArcGIS (Data Management Tools — Generalization), mit der die
Grenzen von aneinandergrenzenden Polygonen aufgeldst werden. Dabei fallen auch alle
Uberlappungen weg. Nachteil dieser Methode ist der Informationsverlust, da die urspriing-
lich vorhandenen Attributdaten nicht mehr eindeutig rdumlich zugeordnet werden konnen.
Nach der Bearbeitung kann in Bezug auf die Wasserschutzgebietsflichen die Aussage ge-
troffen werden: Wasserschutzgebiet vorhanden, ja oder nein.

Bei den Wasserschutzgebieten liegt die Ursache der Uberlappungen vorwiegend begriindet
in den ilibereinander liegenden Schutzzonen (von auflen nach innen: III (II1Ib > I1Ia) > II >
I), zum Teil aber auch in sich iiberlagernden Randbereichen (Schutzzone III) verschiede-
ner Wasserschutzgebiete. Fiir eine Bereinigung der Datensétze von Uberlappungen unter
Erhaltung des vollstindigen Informationsgehalts hitten komplizierte Verarbeitungsschritte
gewdhlt werden miissen. Da keine gebietsspezifischen Analysen geplant waren, wurde
eine solche Verarbeitung angesichts des hohen Zeitaufwands nicht vorgenommen.

Basis-DLM

Einen ebenfalls groen, meist fachlich begriindeten Anteil iiberlappender Polygone besitzt
das Digitale Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM) des Bundesamts fiir Kartografie und
Geodasie. Innerhalb dieses Projektes wurden zwei Datensdtze aus unterschiedlichen Zeit-
fenstern verwendet, um mogliche Entwicklungen beobachten zu kénnen. Der erste Daten-
satz stammt aus dem Jahr 2000, der zweite Datensatz aus dem Jahr 2007. In beide Daten-
sdtze sind ausschlieBlich die Fldchenelemente des Basis-DLMs aufgenommen. Der Aufbau
des Basis-DLMs aus thematischen Layern bedingt Uberlappungen verschiedener Objektar-
ten (Zusammenfassung auf verschiedenen Hierarchieebenen). Allerdings treten auch Uber-
lappungen von eigentlich eindeutigen Objektarten auf (z. B. Griinland iiber Acker), die
vermutlich auf Fehler in der Datenerfassung oder -aktualisierung zuriickzufiihren sind.

Aufgrund der Vielzahl von Objektarten (vor allem bei Siedlungsfldchen), die bei der Aus-
wertung nicht in diesem Detaillierungsgrad bendtigt werden, wurde eine Aggregierung der
Flachen nach Objektarten vorgenommen. Dazu wurden zunéchst alle Objektarten (OBAs)
nach den in Abbildung 6 dargestellten Nutzungskategorien zusammengefasst. Im 2000er
Datensatz wurde die Aufteilung in Nutzungskategorien auf die Vegetationsflichen be-
schriankt. Fiir die einzelnen Nutzungskategorien wurden alle Flichen mit zugehdrigen
OBAs selektiert und in einzelne shape-Dateien exportiert. AnschlieBend wurden die Fla-
chen einer Nutzungskategorie zusammengefasst, indem die Grenzen benachbarter (und
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sich iiberlappender) Flichen mit der Funktion Dissolve (Data Management Tools — Gene-
ralization) in ArcGIS aufgeldst wurden. Uberlappungen innerhalb einer Kategorie sind
damit ausgeschlossen. Die neu entstandenen Polygone wurden mit einem Fldchenschliissel
(id) versehen.

Abbildung 6: Zusammenfassung der Flachendaten aus dem Basis-DLM
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Quelle: Eigene Darstellung.

Anschlieend wurden fiir detailliertere Auswertungen der Vegetationsfldchen noch einmal
alle Flaichen mit den in Abbildung 6 aufgefiihrten OBAs (Vegetations-Objektarten) geson-
dert exportiert und ebenfalls mit Dissolve und Vergabe eines Flachenschliissels fiir die
weitere Verschneidung vorbereitet.

Durch eine Verschneidung der erzeugten Geometrien wird die gleiche Fldchendeckung
erreicht wie im verwendeten Originaldatensatz. Die Zugehorigkeit zu einer Nutzungskate-
gorie oder Vegetations-Objektart wird durch eigene Spalten mit den jeweiligen Flachen-
schliisseln (ids) in der Attributtabelle kenntlich gemacht. Uberlappungen innerhalb einer



Kapitel 4 ~ Vorgehensweise 27

Kategorie bzw. Vegetations-Objektart treten nicht mehr auf. Uberlappungen zwischen ver-
schiedenen Nutzungskategorien bzw. Vegetations-Objektarten sind noch erkennbar an
mehreren Eintrdgen von Flachenschliisseln innerhalb einer Zeile, die Geometrien selbst
tiberlappen jedoch nicht mehr.

Problemstellungen: Berlcksichtigung von Rasterdaten: Hoéhendaten

Die Hohendaten liegen im Original als deutschlandweite Rasterdaten im 25-m-Raster vor
(Digitales Geldndemodell — DGM 25). Um die Hohendaten und daraus abgeleitete Infor-
mationen wie Neigung und Exposition in Kombination mit den Informationen aus den an-
deren, vektorbasierten Fachdaten auswerten zu konnen, ist eine rdumliche Verschneidung
notwendig. Diese muss jedoch in anderer Weise erfolgen als fiir die Vektordaten, da bei
dhnlicher Vorgehensweise die Bundesldnder anschlieBend flaichendeckend in 25 m x 25 m
grofle Polygone aufgeteilt waren. Auch eine Aggregierung der Hohendaten sollte vermie-
den werden, um die Effekte kleinrdumiger Hohenunterschiede nicht zu vernachléssigen.
Daher wurde entschieden, eine statistische Auswertung der Hohendaten pro Polygon
durchzufiihren. Die rdumliche Statistik der Hohendaten wurde fiir die Bundeslédnder Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchgefiihrt.

Eine statistische Auswertung iiber alle Polygone des Verschneidungsergebnisses wurde
verworfen. Durch die Verschneidungen entstehen viele Sliver-Polygone (kleine Polygon-
schnipsel als Resultat nicht genau iibereinstimmender Polygongrenzen durch unterschied-
liche Digitalisierung), fiir die aufgrund des 25 m-Rasters keine Hoheninformationen ver-
fligbar sind. Bei der Auswertung der rdumlichen Daten bilden die InVeKoS-Fldachen die
Bezugsgrofle. Daher wurden die InVeKoS-Flachen von 2007 als Polygon-Datensatz fiir die
rdumliche Statistik der Hohendaten verwendet.

In ArcGIS wurde Niedersachsen aus dem deutschlandweiten DGM-Raster mithilfe einer
Maske (Grenze — Bundesland - Gemeindegrenzen) ausgeschnitten. Fiir Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz wurden die entsprechenden Masken durch eine Umbhiillen-
de der InVeKoS-Flachen von 2007 erstellt.

Aus den Hohendaten wurden mit ArcGIS Neigung und Exposition abgeleitet (ArcGIS-
Werkzeuge Slope und Aspect aus Spatial Analyst Tools - Surface). Eine Weiterverarbei-
tung in ArcGIS war aufgrund der GroBe der Datensdtze (ca. 600.000 Polygone und ca.
80 Mio. Rasterzellen allein fiir Niedersachsen) nicht mehr moglich. Da PostGIS bisher
kein Rasterformat unterstiitzt, wurden alle drei Datensétze aus dem Rasterformat in ein
Vektorformat (Punkte) umgewandelt und in einer file geodatabase gespeichert. Anschlie-
Bend wurden die Datensidtze in Teile mit einer geeigneten Grofle aufgetrennt, um sie in das
shape-Format exportieren zu konnen.
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Aus dem shape-Format konnten die Teildatensitze in PostGIS importiert werden. Dort
wurden die Teildatensitze wieder zu den drei Datensédtzen Hohe, Neigung und Exposition
zusammengesetzt und in einer gemeinsamen Tabelle gejoint (Join-Spalte: pointid).

Fiir die nun in PostGIS vorliegenden Hohen-, Neigungs- und Expositionsdaten (Punkt-
geometrien) wurde eine statistische Auswertung iiber die Vektorpolygone der InVeKoS-
Flichen aus dem Jahr 2007 durchgefiihrt. Dabei wurde iiber eine rdumliche Abfrage be-
stimmt, welche Punkte sich innerhalb welcher Polygone befinden, und fiir jedes Polygon
folgende statistische Parameter berechnet:

— Anzahl Punkte im Polygon
— Hohe [m]: Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung
— Neigung [%]:Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung

—  Exposition [°]:Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung

Durch die Umwandlung der Rasterdaten in Punktgeometrien liegen fiir einige Polygone
keine Hoheninformationen vor, da sie sich aufgrund von Form, Groe und Lage in den
Zwischenrdumen der Punktdaten befinden. Fiir die spateren Auswertungen wurde der Mit-
telwert der Neigung als Indikator fiir die landwirtschaftliche Bewirtschaftungseignung und
die potentielle Gefdhrdung durch Wassererosion herangezogen.

4.3 Aufbereitung der InVeKoS-Daten

Die InVeKoS-Daten fiir die Jahr 2003, 2005 und 2007 werden auf einer auf einem separa-
ten, datengeschiitzten Server gehalten und in einer Datenbank aufbereitet. Dabei werden
die Betriebs-ID der Antragsdaten durch eigene IDs ersetzt, Priifroutinen zur Validitéit der
Daten durchgefiihrt und die unterschiedlichen Fachtabellen zusammengefiihrt. Grundlage
bilden die Daten der Flichennachweise auf Ebene von Schldgen und Teilschldgen, also der
am stérksten disaggregierten Form, mit Angaben zur Nutzung. Hinzu kommen Informatio-
nen zum Betrieb (Betriebstyp, Rechts- und Erwerbsform, gesamtbetriebliche Agrarum-
weltforderung, soweit verfiigbar und belastbar auch Daten zur Tierhaltung) und zur einzel-
flichenbezogenen Forderung (Agrarumweltmalnahmen, Ausgleichszulage, Erstauffors-
tung, Energiepflanzen-Beihilfe). Landschaftselemente werden nicht im am vTI entwickel-
ten, komplexen GIS-System ausgewertet, um weitere aufwindige Datenverschneidungen
zu vermeiden. Vielmehr werden eigenstindige Datensétze betrachtet, aufgrund der besse-
ren Belastbarkeit und Vollstindigkeit der von den Landern zur Verfiigung gestellten Daten
zu den Landschaftselementen erfolgt dies nur fiir das Jahr 2007.

Zwischen den Bundeslidndern bestehen Unterschiede beziiglich der Datenstruktur, der Dif-
ferenzierung der Nutzungscodes und zusétzlicher betriebs- oder flichenbezogener Infor-
mationen, sowie in Hinblick auf die GIS-Fliachenreferenz. Im Anhang werden die Nut-
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zungscodes sowie deren Zuordnung zu Flachenkategorien (LF, Ackerland, Griinland) dar-
gestellt. Alle Flichenangaben zur Darstellung der InVeKoS-Datenauswertungen, bei-
spielsweise zur Acker- und Griinlandfldche oder LF, wurden anhand der Nutzungscodes
im InVeKoS-Flachennachweis ermittelt. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Meck-
lenburg-Vorpommern haben seit 2005 Feldblocke als GIS-Referenzsystem eingefiihrt, in
Rheinland-Pfalz werden Flurstiicke zugrunde gelegt. Unterschiedliche Datenstrukturen
finden sich aber auch innerhalb der Bundesldnder zwischen den Jahren, wobei vor allem
die Umstellung auf das InVeKoS-GIS-System im Jahr 2005 eine Rolle spielt. Aufgrund
der Umstellung der Flichenreferenzsysteme liefern die Vergleiche mit dem Jahr 2003 als
Basis im Gegensatz zum Zeitintervall 2005 zu 2007 weniger genaue Ergebnisse. Zur Ver-
waltung dieser Flicheneinheiten wird seit 2005 ein Fldchenidentifikator (FLIK) vergeben.
Dieser Code enthélt neben einem Kiirzel fiir das jeweilige Bundesland, in dem die Flache
liegt, in der Regel eine Angabe zur rdumlichen Lage (Topographisches Kartenblatt, Ge-
markung) oder zur Flurstiicksnummer.

Fiir die FLIKs wird fiir jedes Jahr eine digitale Karte erstellt. Eine Herausforderung stellt
die Umbenennung und der Neuzuschnitt von Geometrien im GIS-Referenzsystem dar. Da-
durch kommt es zu Problemen fiir die Riickverfolgbarkeit und den Aufbau von Zeitreihen.
Im Projekt wurde die Erstellung einer Zeitreihe fiir die Jahre 2005 und 2007 erprobt. Die
Um- oder Neubenennungen der FLIKs konnen zwischen 10 und 20 % der Landwirtschafts-
flache betreffen. Diese sind fiir viele der vorgestellten Fragestellungen auch deshalb rele-
vant, weil die hier interessierenden Merkmale in den nicht anhand der FLIK-Nummer
riickverfolgbaren Fldchen zum Teil eine iiberproportional hohe Bedeutung haben. Aus
diesem Grund musste die Riickverfolgung von umbenannten oder neu zugeschnittenen
Flachen auf Basis der GIS-Informationen durch Datenbankroutinen hergestellt werden.
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5 Ergebnisse der InVeKoS- und GIS-Datenanalysen

5.1 Nutzbarkeit der Daten

Die Daten des InVeKoS-Systems liefern jahrliche, rdumlich hoch aufgeldste Informatio-
nen zu groflen Teilen der landwirtschaftlichen Flichennutzung und bilden daher eine sehr
gute Basis fiir Flichennutzungsanalysen. Die Meldung der Fldchen und ihrer Nutzung ist
Voraussetzung flir den Erhalt der Agrarférderung. Da die Angaben zu Nutzung und Fla-
chengrofle konkreten Kontrollen unterliegen, die bei Aufdeckung von Falschangaben
Sanktionen nach sich ziehen, ist von einer hohen Datenqualitit auszugehen. Nicht im Da-
tensatz enthalten sind Fldchen von Landnutzern, die keinen Beihilfeantrag stellen — ein
Defizit, das nur schwer auszugleichen ist, da keine komplementiren, ebenso genauen Da-
ten flir die sonstige Fldchennutzung verfiigbar sind. Entsprechend problematisch ist die
Analyse von Flidchen ohne Agrarforderung, fiir die Zustand und Nutzung nicht bekannt
sind. Da nur Daten von Betrieben mit Betriebssitz im jeweiligen Bundesland zur Verfii-
gung standen, fehlen die Flichenmeldungen von Betrieben mit Betriebssitz in einem ande-
ren Bundesland, aber ,,grenziiberschreitender® Flachenbewirtschaftung. Im Projekt konn-
ten aus diesem Grund die im Rahmen von Bundestagsanfragen publizierten, auf Basis der
InVeKoS-Daten berechneten Griinlandbilanzen nicht reproduziert werden.

Die Weiterentwicklung des Datenhaltungssystems und die laufende Anpassung des
InVeKoS-Datenbestandes an die Erfordernisse der Forderpolitik erschweren die Nutzung
der Daten, etwa aufgrund der Anderung der Nutzungscodes oder der Struktur der Informa-
tionen zur Forderung. Die Zusammenfithrung der GIS-Daten des InVeKoS mit anderen
Fachdaten ist moglich, aber arbeitsaufwiandig und erfordert sowohl GIS- und Datenbank-
bezogene Qualifikationen als auch fachliche Kenntnisse bezogen auf die Inhalte der ver-
schiedenen Fachdaten. Diese Aufbereitung der GIS-Daten und die Entwicklung von Aus-
wertungsroutinen stellt eine hohe Einstiegsinvestition dar, die bei einer spiteren Weiter-
verfolgung der Datenbestdnde nicht in gleichem Umfang aufzuwenden wire. Die Nutzung
von Fachdaten kann auch mit lizenzrechtlichen Problemen verbunden sein; dies war im
konkreten Fall des Projektes jedoch abgesehen von einer Ausnahme kein Problem.

Das InVeKoS-System wurde im Jahr 1992 eingefiihrt und dient der Anwendung von ge-
meinschaftlichen Beihilferegelungen. Die damals erlassene Verordnung (EWG) Nr.
3508/92 gibt den Mitgliedstaaten explizit die Moglichkeit, die im Rahmen des integrierten
Systems erhobenen Daten auch fiir statistische Zwecke zu verwenden (Artikel 1, Abs. 3).
Sie miissen jedoch die Kommission hiervon in Kenntnis setzen. Eine Anwendung fiir wei-
tere Nutzungen ist nach dieser Verordnung nicht eingeschlossen. Laut dem deutschen In-
VeKoS-Daten-Gesetz' kénnen Daten im Rahmen eines automatisierten Datenabgleichs

InVekoS-Daten-Gesetz vom 21. Juli 2004 (BGBI. 1, S. 1763, 1769), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 22. April 2008.
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auch an weitere Fachiiberwachungsbehdrden iibermittelt werden, ,,soweit diese Daten er-
forderlich sind, um 1. eine Verwaltung und Kontrolle der Beihilfeantrige durchzufiihren,
insbesondere um Doppelférderungen zu verhindern, 2. ein System der Identifizierung und
Registrierung von Zahlungsanspriichen einzurichten oder 3. die Einhaltung der Verpflich-
tungen im Sinne der Artikel 3 bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 [Cross Compli-
ance] oder der Grundanforderungen im Sinne des Artikels 51 Abs. 1 Unterabs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 zu tiberpriifen* (§2 Abs. 1).

Bei der Nutzung der InVeKoS-Daten sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beach-
ten, weshalb im vorliegenden Projekt Auswertungen zu einzelnen Betrieben und Flidchen
ausgeschlossen sind. Aulerdem werden die Betriebsnummern der Antragsdaten durch ei-
gene, anonymisierte IDs ersetzt. Wahrend Auswertungen der InVeKoS-Daten mit direktem
Bezug auf die agrarpolitische Forderung im Bereich der gesetzlich festgelegten Zwecke
liegen, gilt dies nicht fiir andere denkbare Anwendungen. Einschrankungen ergeben sich
sowohl aufgrund der Zweckbindung dieser Verwaltungsdaten als auch aufgrund daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen. Daher ist eine theoretisch denkbare Nutzung der Daten
zum Zweck der Kartierung von Schutzgebieten ausgeschlossen. Eine Nutzung z. B. zur
Planung und Evaluierung der Agrarumweltforderung ist dagegen moglich. Auch eine Wei-
tergabe an Fachiiberwachungsbehorden im Rahmen der Cross Compliance-Anforderungen
ist ausdriicklich vorgesehen. Hierunter fallen auch Cross Compliance-relevante Auflagen’,
die im Rahmen der Umsetzung der Vogelschutz- und der FFH-Richtlinien erlassen wur-
den, auch wenn diese nicht Teil der systematischen Kontrollen sind. Entsprechende Da-
tennutzungen fiir Kontrollen, die durch fachrechtliche Regelungen auflerhalb von Cross
Compliance durchgefiihrt werden, sind dagegen ausgeschlossen.

5.2 Ergebnisse

Integration naturschutzfachlich wertvoller Flachen in das Foérdersystem

Die Umstellung auf Fldchenbeihilfen der ersten Sdule der GAP ab 2005 hat zu einer Akti-
vierung gerade von Griinlandflichen gefiihrt, die zuvor nicht im InVeKoS-System gemel-
det waren (sieche Abbildung 7). Die Riickverfolgung von Fliachen, die neu ins System ge-
kommen sind, gestaltet sich allerdings schwierig, da fiir das Jahr 2003 keine vergleichbar
genauen GIS-Daten vorliegen und die Vergleiche daher auf stirker aggregierter Ebene
erfolgen miissen. Heideflichen waren dagegen von vorne herein von der Forderung ausge-
schlossen.

Vgl. Anhang II der Verordnung (EG) 73/2009, dritte Spalte. Hier werden fiir die Umsetzung von Cross
Compliance relevante Artikel und Absétze der Richtlinien und Verordnungen genannt.



Kapitel 5 Ergebnisse der InVeKoS- und GIS-Datenanalysen 33

Abbildung 7: Entwicklung der Flachenmeldung fir Grinland vor und nach
Umsetzung der Agrarreform im Vergleich zur Agrarstatistik
(Summe der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz)
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Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, Destatis.

Landschaftselemente sind in sehr unterschiedlichem MaB} in die Forderfliche aufgenom-
men worden. Nach Umsetzung der GAP-Reform lagen Daten in den meisten Landern nur
aus den Selbstmeldungen der Landwirte vor, seit 2007 besteht dagegen iiberwiegend ein
Referenzsystem auf Grundlage einer Luftbild-gestiitzten GIS-Erfassung. Im Durchschnitt
erreichen die Landschaftselemente in den untersuchten Lindern einen Anteil von 0,3 bis
0,4 % an der LF.

Neben naturrdumlichen Einfliissen steht das Vorkommen von Landschaftselementen eng
im Zusammenhang mit den landwirtschaftlichen Nutzungstypen. Landschaftselemente sind
deutlich hdufiger auf oder am Rand von stillgelegten oder aus der Nutzung genommenen
Schldgen sowie tendenziell auch im Zusammenhang mit Griinlandnutzung zu finden als
auf Schldgen mit landwirtschaftlichen Intensiv- oder Sonderkulturen. Zwischen Normal-
landschaft und Schutzgebieten besteht kein Unterschied bei der Meldung von Land-
schaftselementen. Den deutlich groBten Flichenumfang nehmen Cross Compliance-
relevante Hecken, Feldgeh6lze und Baumreihen ein. Von der Moglichkeit zur Erweiterung
der forderfahigen Flidche durch freiwillige Meldung von Landschaftselementen ohne Cross
Compliance-Verpflichtung wird von Land zu Land sehr unterschiedlich Gebrauch ge-
macht. Die Spanne bewegt sich in den Fallbeispielen zwischen 5 und 40 Prozent aller ge-
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meldeten Landschaftselemente, wobei Tiimpel, So6lle, Dolinen und andere vergleichbare
Feuchtgebiete die grofite Bedeutung aufweisen.

Die Meldung von Elementen auf betrieblicher Ebene erfolgt hiufig nicht vollstindig und
je nach Betrieb in sehr unterschiedlichem Umfang. Zum einen wurden Landschaftselemen-
te nicht mit in Pachtvertrige aufgenommen. Zum anderen wollen Betriebe die Fldchen der
Landschaftselemente offenbar als Aktivierungsreserve vorhalten und melden sie daher aus
strategischen Griinden nicht. Andere Betriebe haben indes alle an ihre Nutzflichen an-
grenzenden Landschaftselemente gemeldet. Soweit ein Landwirt die Verfligungsgewalt
iiber die unmittelbar angrenzenden Landschaftselemente innehat, hat die Nichtmeldung
keinen Einfluss auf die Cross Compliance-Anforderungen zur Erhaltung dieser Elemente.
Der Nachweis iiber die tatsdchliche Verfligungsgewalt diirfte aber nicht immer leicht zu
fiihren sein.

Ein Riickschluss auf die Erhaltung von Landschaftselementen kann auf Grundlage der vor-
liegenden Ergebnisse fiir ein Jahr nicht gezogen werden. Fiir Zeitreihenvergleiche fehlt
bisher eine valide Datengrundlage. Allerdings finden nach Auswertungen der Zahlstellen
Cross Compliance-Verstof3e infolge der Beseitigung von Landschaftselementen kaum
statt. Zu erwarten ist daher eine gute Erhaltung der Elemente, vor allem dort, wo ein Refe-
renzsystem als Grundlage fiir die Meldung und spitere Kontrollen aufgebaut worden ist.

Im Zuge der Flurneuordnung und als Anpassung an die Anforderungen der bisherigen Ag-
rarpolitik, die eine Forderung nur fiir die Nettofliche nach Abzug von Landschaftselemen-
ten vorsah, sind vielerorts Elemente von den landwirtschaftlichen Flurstiicken getrennt
und eigenen Flurstiicken zugeordnet worden. Die aus diesen Griinden von der Nutzfldche
getrennten Landschaftselemente fallen aus dem Fordersystem heraus und sind in Land-
schaftselementekatastern in der Regel nicht enthalten. Auch die Pflege von Landschafts-
elementen wird fallweise durch Nichtlandwirte, etwa durch Jagdverbinde oder Wasser-
und Bodenverbédnde, iibernommen. Die Zuordnung von Landschaftselementen kann des-
halb oft nicht eindeutig vorgenommen werden, und nicht immer miissen es Landwirte sein,
die fiir das Management dieser Elemente verantwortlich sind.

Die Integration von Schutzgebietsflichen und Biotopfldchen in das Fordersystem wurde
anhand der Flichennachweise fiir das Jahr 2007 und einer Verschneidung der FLIK-
Geometrien mit Fachdaten zu Schutzgebieten und der Biotopkartierung untersucht. Die
Belegung der im InVeKoS-GIS erfassten Landwirtschaftsfliche durch die Fldchennach-
weise der Landwirte liegt in der Regel iiber 90 %. Fldchen innerhalb von Schutzgebieten
sowie Biotopflichen weisen einen dhnlich hohen Erfassungsgrad wie andere Landwirt-
schaftsflichen auf, sind also in landwirtschaftliche Betriebe integriert. Der Anteil der Fla-
chen, fiir die keine Direktzahlungen gewéhrt werden, liegt in Natura 2000-Gebieten jedoch
zum Teil deutlich {iber dem jeweiligen landesweiten Durchschnitt. Dies ist als Hinweis
darauf zu verstehen, dass Naturschutzflichen zwar in das InVeKoS-System integriert wer-
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den, aber nicht beihilfefdhig fiir die Betriebs- bzw. Flichenprdmien sind. In Relation zur
insgesamt geforderten Fldche liegt der Flichenanteil von im InVeKoS-GIS erfassten
Schutzgebietsflichen ohne Zahlungsanspriiche im Promillebereich, bzw. wenigen tausend
Hektar je Bundesland.

Um auch die potenziell landwirtschaftlich nutzbaren Fldchen auBlerhalb des InVeKoS-GIS
zu identifizieren, wurden weiterhin die gesamten in den amtlichen topographischen Karten
ausgewiesenen Landwirtschaftsflichen mit den Daten der Flichennachweise verglichen,
Die Offenlandflichen auerhalb des InVeKoS-GIS machen zusétzlich ca. 10 % und mehr
der im InVeKoS erfassten LF aus. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Flichen von
Bewirtschaftern, die keinen Forderantrag stellen, z. B. Hobbypferdehalter, aber auch um
Bauerwartungsland und andere Offenlandflichen in Stadtrandlagen. AuBerdem kann es
aufgrund unterschiedlicher kartographischer Erfassungsmethoden und abweichender Fla-
chenklassifizierungen zu Abweichungen kommen. Auch Lageungenauigkeiten im GIS
konnen eine Fehlerquelle darstellen. Gemeinden mit viel Siedlungsflache weisen beson-
ders hohe Anteile an nicht im InVeKoS-GIS erfasster, potenziell landwirtschaftlich nutz-
barer Fliache auf. Bei diesen Flichen diirfte es sich um Bauerwartungsland, Pferdeweiden
und andere Offenlandfldchen in Stadtrandlagen handeln.

Ein iiberproportional hoher Anteil der nicht im InVeKoS-GIS erfassten Offenlandfldchen
liegt in Natura 2000- oder Naturschutzgebieten. In der Mehrheit der untersuchten Lénder
entfillt auch ein relevanter Anteil des kartierten Biotopgriinlands von 20 % und mehr auf
Flichen auBlerhalb des InVeKoS-GIS. Eine nahezu vollstindige Erfassung potenziell
landwirtschaftlich nutzbarer, naturschutzfachlich wertvoller Flichen im InVeKoS-GIS
wird also nicht erreicht. Dies kann wie bereits diskutiert an der eingeschriankten Beihilfe-
fahigkeit vieler Naturschutzflichen liegen, auf der anderen Seite konnten auch Schutz-
und Entwicklungskonzepte, die eine landwirtschaftliche Nutzung ausschlie3en, eine Rolle
spielen.

Umwandlung von Dauergrunland in Ackerland

Die Analyse disaggregierter Daten der Flichennachweise auf Basis des InVeKoS-GIS er-
moglicht eine Bruttobetrachtung aller Umwandlungen zwischen Acker- und Griinland auf
Ebene der Feldblocke bzw. Flurstiicke zwischen 2005 und 2007. Dabei zeigt sich ein Ne-
beneinander sowohl von Neuetablierung von Griinland aus bisherigem Ackerland als auch
von Umwandlung von Griinland in Ackerland. AuBlerdem spielt die Nichtmeldung von
Griinlandfldchen im Jahr 2007, die 2005 noch erfasst waren (,,Deaktivierung®) sowie die
Meldung ,,neuer” Flichen (,,Aktivierung“) eine Rolle. Die ebenfalls stattfindende Ande-
rung der Flachennutzung zu Bauland kann von der Nichtmeldung ohne Flachennutzungs-
anderung nicht unterschieden werden.

Ein Pflegeumbruch zur Erneuerung der Griinlandnarbe fillt in Deutschland nicht unter die
Regulierung zur Griinlanderhaltung nach Cross Compliance; hierfiir relevant ist nur die
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Umwandlung von Dauergriinland in andere Nutzungen. Zur Abgrenzung zwischen ,,Um-
bruch® und ,,Umwandlung® wird daher im folgenden in der Regel von Umwandlung z. B.
in Ackerland gesprochen. Im Natur- und Wasserschutz gibt es dagegen oft generelle Um-
bruchverbote fiir Griinland, die sowohl die Umwandlung in Ackerland als auch den Um-
bruch zur Griinlanderneuerung betreffen.

Wie die genannten Verdnderungen der Griinlandfliche im InVeKoS-System erfasst wer-
den, ist in Abbildung 8 illustriert. Dokumentiert werden nur die im Flichennachweis ge-
meldeten Flichen. Uber die verschiedenen Arten der Flichenverinderung kénnen nur indi-
rekte Schliisse gezogen werden, die auf einem Vergleich der Meldungen fiir die Jahre
2005 und 2007 auf FLIK-Basis beruhen. Eine gleichzeitige Aktivierung und Deaktivierung
unterschiedlicher Teilflichen eines FLIK kann genauso wenig erfasst werden wie ein Fla-
chentausch zwischen Acker- und Griinland durch Umwandlung. Beriicksichtigt werden
muss auBerdem, dass auch das Ackerland und andere LF einer Aktivierung und Deaktivie-
rung unterliegen konnen und dass es Umwandlung zwischen Griinland und anderer LF
(z. B. Dauerkulturen) geben kann. Aus Griinden der Vereinfachung werden die entspre-
chenden Flichenveridnderungen in Abbildung 8 aber nicht dargestellt

Abbildung 8: Bilanzierung der Grunlandflachen und ,,Sichtbarkeit”“ der FIla-
chenveranderungen im InVeKoS-System

»Aktivierung* Umwandlung von
von Griinland Griinland in Ackerland
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gemeldete g i
il ittt weis gemeldete weis gemeldete
HRENEI N Griinlandflachen Ackerflichen
Nicht im Fléchen-

nachweis enthaltene
Nutzungsanderung auf
bisherigem Griinland
(z.B. Bauland)

,Deaktivierung* Umwandlung von
von Griinland Ackerland in Griinland

Quelle: Eigene Darstellung.

Zur Abschidtzung der Umwandlung von Griinland in Ackerland und umgekehrt miissen
zunichst die Aktivierungs- und Deaktivierungsprozesse anhand der LF-Verdnderung iden-
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tifiziert werden. Eine Zunahme des Griinlands in einem FLIK bei gleichzeitiger Zunahme
der LF wird als Aktivierung eingeordnet, eine Flaichenabnahme sowohl von Griinland als
auch der LF als Deaktivierung. Entsprechend wird auch im Falle von Zunahmen oder Ver-
lusten von Ackerland bei gleichzeitiger Verdnderung der LF vorgegangen. Verbleibende
Flichenverinderungen ohne Anderung der LF lassen sich nun aus einer Umwandlung von
Griinland in Ackerland (Abnahme von Griinland = Zunahme von Ackerland im FLIK)
oder einer Umwandlung von Ackerland in Griinland (Abnahme von Ackerland = Zunahme
von Griinland im FLIK) erkldren. Das Ergebnis dieser Flachenbilanzberechnung wird in
Abbildung 9 vorgestellt. Neben der Verdnderung in allen FLIKs zusammen (,,Gesamt®)
wird die Verdnderung in FLIK-Gruppen mit unterschiedlicher Griinlandentwicklung dar-
gestellt. Fiir alle Lander ergeben sich vergleichbare Bilder des Nebeneinanders der ver-
schiedenen Flachendnderungen. Insgesamt {iberwiegt die Umwandlung von Griinland in
Ackerland gegeniiber der Neuetablierung von Griinland, und auch die Deaktivierung von
Griinland féllt im Vergleich zur Aktivierung hoher aus.

Abbildung 9: Anderungen der Griinlandflachen in der Brutto-Betrachtung auf
FLIK-Ebene zwischen 2005 und 2007 (Summe der Lander Meck-
lenburg-Vorpommern,  Niedersachsen,  Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz)
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Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, eigene Berechnungen.

Das Ergebnis der Brutto-Betrachtung auf FLIK-Ebene zeigt, dass die Umwandlung von
Griinland in Ackerland nur ein Element in der Fldchenbilanz darstellt. Die in den Antwor-
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ten der Bundesregierung auf Bundestagsanfragen enthaltenen Cross Compliance-
relevanten Griinlandbilanzen weisen fiir die vier untersuchten Lénder einen Griinlandver-
lust zwischen 2005 und 2007 von ca. 80.000 Hektar aus. Den hier vorgestellten Berech-
nungen zufolge wurden in diesem Zeitraum in den vier Landern ca. 41.300 Hektar Griin-
land in Ackerland umgewandelt. Die Griinlandumwandlungsraten zwischen 2005 und
2007, berechnet auf Basis der Griinlandflache im Jahr 2005, schwanken je nach Bundes-
land zwischen 1,2 und 3,6 %.

Die gleichzeitig stattfindende Umwandlung von Ackerland in Griinland liegt auf Ebene
der Bundesldander zwischen 0,6 und 1,4 % der Griinlandflache im Jahr 2005. Der Griin-
landverlust durch Umwandlungen féllt nach Saldierung mit der Etablierung von neuem
Griinland mit 24.700 Hektar entsprechend geringer aus. Die Aktivierung von Griinlandfla-
chen und die Neuetablierung von Griinland z6gern somit den Zeitpunkt hinaus, an dem der
Riickgang des Griinlandanteils in der InVeKoS-Statistik landesweit die 5 %-Marke {iber-
schreitet. Solange dieser Wert nicht erreicht wird, gibt es auf Grundlage von Cross
Compliance keine flichen- und betriebsspezifische Regulierung zur Erhaltung der Dauer-
griinlandflachen.

In Abbildung 10 wird dem Zusammenhang zwischen der Flichenausdehnung des Maisan-
baus und Griinlandumwandlung in Ackerland nachgegangen. Mais ist mit tiber 50 % of-
fensichtlich die dominante Fldchennutzung nach Griinlandumwandlung in Ackerland. Der
groflte Teil der Maisflichenausdehnung zwischen 2005 und 2007 hat allerdings auf der
bereits in 2005 bestehenden Ackerfliche und ohne Wirkung auf die Griinlandfldchen statt-
gefunden. Auf Flachen, auf denen eine Etablierung von neuem Griinland stattgefunden hat
(positive Verdnderung der Griinlandflichen im FLIK), spielte der Maisanbau zuvor im
Durchschnitt nur eine geringe Rolle. Durch Griinlandetablierung wird somit kein Maisan-
bau verdriangt. Die Meldung von Biogas-Mais ist vergleichsweise unvollstindig, daher
wird die Maisflichenausdehnung nicht differenziert nach Produktverwendung ausgewer-
tet. Die Analyse des Zusammenhangs zwischen Griinlandumwandlung zu Ackerland und
der Entfernung zu Biogasanlagen erfordert die Anwendung von Methoden der analyti-
schen Statistik, da sich verschiedene standort- und nachfragebedingte Einflussfaktoren
tiberlagern. Diesbeziigliche Analysen sollen im Anschluss an das vorliegende Projekt fort-
gesetzt werden.
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Abbildung 10: Anderungen der Grinland- und Maisflachen in der Brutto-
Betrachtung auf FLIK-Ebene zwischen 2005 und 2007 (Summe
der Léander Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz)
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Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, eigene Berechnungen.

Im Folgenden soll die Griinlandumwandlung in Ackerland in sensiblen Gebieten ndher
betrachtet werden, wobei keine Saldierung mit der Etablierung von neuem Griinland vor-
genommen wird. Dies ldsst sich damit begriinden, dass ein Griinlandumbruch auf fiir den
Naturschutz besonders wertvollen Standorten Schiden verursacht, die durch eine Neuein-
saat nicht oder allenfalls sehr langfristig kompensiert werden koénnen.

Griinland hat in den betrachteten Gebietskategorien eine sehr unterschiedliche Bedeutung.
Zu beriicksichtigen ist, dass aufgrund rdumlicher Uberschneidungen zwischen den unter-
suchten Gebietskategorien Mehrfachzédhlungen auftreten. Beispielsweise konnen Moorfla-
chen innerhalb von Wasserschutzgebieten liegen. Daher konnen die in den folgenden Ab-
bildungen fiir die einzelnen Gebietskategorien ausgewiesenen Werte nicht aufsummiert
werden. In Wasserschutzgebieten, Naturparken, Biosphirenreservaten und Landschafts-
schutzgebieten liegt der Griinlandanteil an der LF recht nah am Durchschnitt der betrach-
teten vier Linder (siche Abbildung 11). In Uberschwemmungsgebieten und in EG-
Vogelschutzgebieten ist ein erhohter Griinlandanteil zu beobachten, und in Nationalpar-
ken, FFH- und Naturschutzgebieten liegt der Griinlandanteil besonders hoch. FFH-
Lebensraumtypen sind fast ausschlieBlich Griinland, auf in der Vergangenheit kartiertem
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Biotopgriinland findet sich mittlerweile jedoch ein gewisser Anteil Ackerland. Wihrend
landwirtschaftlich genutzte Moorbdden zu iiber 70 % als Griinland bewirtschaftet werden,
liegt der Griinlandanteil auf nassen Boden (Gley, Pseudogley, Vega) vergleichsweise nied-
rig, was auf Entwésserungsmafinahmen und eine dadurch gewéhrleistete Nutzbarkeit als
Acker schlielen lésst.

Abbildung 11: Grinlandanteil an der LFY innerhalb verschiedener Schutzge-
bietskulissen und Bodenklassen (Summe der Lander Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz)
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1) Griinland und LF wurden anhand der Nutzungscodes im InVeKoS-Flachennachweis ermittelt.

Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, GIS-Fachdaten, eigene Berechnungen.

In Abbildung 12 werden die Griinlandverluste durch Umwandlung in Ackerland zwischen
2005 und 2007 in absoluten Werten sowie als Prozentsatz auf Basis der Griinlandfldche in
der jeweiligen Gebietskategorie im Jahr 2005 dargestellt. Der Prozentsatz erlaubt den
Vergleich der Dynamik der Nutzungsverdnderungen unabhédngig vom Fldchenumfang, der
stark zwischen der betrachteten Gebietskategorie schwankt. Zwischen den analysierten
Kategorien gibt es Uberschneidungen, z. B. liegen Moorflichen in Naturschutzgebieten,
oder Wasserschutzgebiete liberschneiden sich mit Landschaftsschutzgebieten. Dies bedeu-
tet, dass es Doppelzdhlungen geben kann. Selbst wenn diese nicht beriicksichtigt werden,
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betragen die dargestellten Griinlandverluste innerhalb der betrachteten Kulissen nur etwa
ein Drittel der gesamten Griinlandumwandlung in Ackerland in den untersuchten vier
Léandern. Im Falle von FLIKs, die nicht vollstindig in der jeweils analsierten Kulisse lie-
gen, wurde die Griinlandumwandlung nur fiir den Fldchenanteil berechnet, der rechenrisch
mindestens innerhalb der Kulisse liegen muss.

Als einzige Schutzgebietskategorie weisen Wasserschutzgebiete ein vergleichsweise ge-
ringes Griinlandschutzniveau auf, die Verlustrate entspricht mit ca. 2,4 % dem Durch-
schnitt in den vier Lindern. In Uberschwemmungsgebieten, Naturparken und Landschafts-
schutzgebieten fillt die prozentuale Griinlandumwandlung geringer aus. Dies konnte auf
Standorte mit nur eingeschrankter Ackerfahigkeit und einen gewissen Schutzeffekt in die-
sen Kulissen zuriickgefiihrt werden. Besonders deutliche Schutzeffekte sind fiir National-
parke, FFH- und Naturschutzgebiete zu beobachten, wo die Verlustraten bei 0 bzw. unter
0,5 % liegen. Biotopgriinland unterliegt dagegen stirkeren Verlusten durch Umwandlung
in Ackerland, besonders im Falle nicht pauschal geschiitzter Biotope. Hohe Verlustraten
und hohe Flichenumfiange der Griinlandumwandlung weisen Moorbdden und nasse Boden
auf. Gerade nasse Boden unterliegen in allen Bundeslédndern einer hohen Umwandlungs-
dynamik.
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Abbildung 12: Umwandlung von Grinland in Ackerland zwischen 2005 und 2007
innerhalb verschiedener Schutzgebietskulissen und Bodenklassen
(Summe der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz)
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Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, GIS-Fachdaten, eigene Berechnungen.

Griinland spielt in Hanglagen eine wichtige Rolle fiir den Erosionsschutz. Bei Hangnei-
gungen iiber 10 % liegt der Griinlandanteil an der LF tiber 50 %. In Abbildung 13 werden
vergleichbar zu Abbildung 11 absolute Griinlandverluste durch Umwandlung in Ackerland
sowie die prozentualen Umwandlungsraten dargestellt. Es zeigt sich, dass die umfang-
reichsten Griinlandumwandlungen auf ebenen Flachen stattfinden, mit entsprechend hohen
Umwandlungsraten. Bei zunehmender Hangneigung nimmt diese Rate zwar ab und die
relative Bedeutung bleibt aufgrund der geringen LF-Anteile der Hangflachen begrenzt, im
Hinblick auf Erosionsschutzziele ist die Griinlandumwandlung in Ackerland in Hanglagen
aber problematisch. In den drei betrachteten Lindern wurden ca. 3.000 Hektar Griinland in
durchschnittlichen Hanglagen von 10 und mehr Prozent in Ackerland umgewandelt.
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Abbildung 13: Umwandlung von Grinland in Ackerland zwischen 2005 und 2007
in Abhéangigkeit von der durchschnittlichen Hangneigung auf
FLIK-Ebene (Summe der Lé&ander Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz)
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Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, GIS-Fachdaten, eigene Berechnungen.

Entwicklung anderer Flachennutzungen

Im untersuchten Zeitraum von 2005 bis 2007 haben sich die Maisfliche sowie die fiir
nachwachsende Rohstoffe genutzte Fliche zum Teil sehr deutlich ausgedehnt, gleichzeitig
ist die nicht genutzte Flachenstilllegung zuriickgegangen. Diese Verdnderungen finden
relativ gleich verteilt im Raum statt. Flichen, auf denen sich die nicht genutzte Flichen-
stilllegung bisher besonders konzentriert hat, wie Uberschwemmungsgebiete, FFH- und
Naturschutzschutzgebiete oder Moorbdden, sind vom Riickgang der Stilllegung und der
Ausdehnung der nachwachsende Rohstoffe in besonderem Malle betroffen (sieche Abbil-
dung 14). Die Ausdehnung des Maisanbaus erfolgt ebenfalls vergleichsweise gleichverteilt
im Raum, allerdings zeigt sich eine deutlich hohere Zuwachsrate auf Moorflachen. Nicht
kultivierte Flichen (Gl6Z) werden nur in geringem Umfang gemeldet, ein raumliches
Muster ldsst sich nicht erkennen.

Abbildung 14: Flachenstilllegung und Anbau nachwachsender Rohstoffe auf Still-
legungsflache im Jahr 2007 sowie Veranderungen zwischen 2005
und 2007 innerhalb verschiedener Schutzgebietskulissen und Bo-
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denklassen (Summe der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Nie-

dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz)

@ Anteil Flachenstilllegung an der Ackerfliche 2007
© Anderung Stilllegungsfliche 2005-2007 (rechte Achse)

M Anteil NR auf Flachenstilllegung an der Ackerfldche 2007

© Anderung NR-Fliche 2005-2007 (rechte Achse)

20%

15% A

80%

r 60%

-
(=3
(=3
N
©10% A - 40% S
N
2 O g
-
£ 5% O O o L 20%
£ O 5
E @ E
= 0% 0%
5 O I
= o £
< 5% o o o o F-20%
o © , © ® :
=]
-10% 4 O | 4% ZN:
&

-15% -60%

S X X & X > & & = & N N
Q}Q@ (\9& 02900 .&é \«\9& %@C\ Qoéo > QQQ\ . &Ooe an > Zp g
& N & & A &0 N & N N4 O O
W & S <~ <& & By < & > \4 \4
& & & & ¥ < & & & &
@Q’% CZGXA S—,&Q . o“—aQ\ 40% QQ’ rz’,@ ) {00
%@‘% o > & > & N
& A < é@& & W

Quelle: InVeKoS-Daten der Lander, GIS-Fachdaten, eigene Berechnungen.

Agrarumweltférderung in den betrachteten Gebietskulissen

AgrarumweltmaBBinahmen und vor allem der Vertragsnaturschutz tragen zu einer natur-
schutzorientierten Flachenbewirtschaftung bei und leisten in vielen Fillen iiber zusétzliche
Auflagen einen Beitrag zur Griinlanderhaltung. Eine Betrachtung der durch diese Forder-
mafBnahmen erreichten Flache gibt Aufschluss iiber die rdumliche Schwerpunktsetzung in
der Agrarumweltforderung. Wie in Abbildung 15 gezeigt, liegt die Forderfliche in
Schutzgebieten nach Naturschutzrecht und bei Biotopen deutlich iiber dem Mittelwert aller
Landwirtschaftsflichen. Dabei stehen vor allem der Vertragsnaturschutz und der Okoland-
bau im Vordergrund. Dies spricht fiir eine erfolgreiche rdumliche Schwerpunktsetzung.
Ein iiber Schutzgebietsverordnungen gewéhrleisteter Grundschutz diirfte durch Agrarum-
weltmaBnahmen derzeit aber kaum zu ersetzen sein, da die Fliachendeckung in den
Schutzgebietskategorien nur selten 50 % iiberschreitet.
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Abbildung 15:
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Agrarumweltférderung im Jahr 2007: Anteil der Forderflache an
der LF im Jahr 2007 innerhalb verschiedener Schutzgebietskulis-
sen und Bodenklassen (Summe der L&ander Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz)
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Quelle: InVeKoS-Daten der Lénder, GIS-Fachdaten, eigene Berechnungen; ohne Doppelzédhlungen von
Flachen, die iiber mehrere Maflnahmen geférdert werden; ohne betriebliche Malnahmen zur emis-
sionsarmen Giilleausbringung, ohne nicht EU-kofinanzierte Maflnahmen z. B. im kooperativen

Wasserschutz.
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6 Beihilfe- und fachrechtliche Regelungen zum Erhalt von Dauergrin-
land

Griinland gehort zu den artenreichsten Landnutzungsformen Europas. In Deutschland hat
jedoch der Verlust von Dauergriinland in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Insbe-
sondere eine Umwandlung in Ackerland geht mit dem Verlust diverser 6kologischer Funk-
tionen einher (Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere, Puffer- und Filterfunktion fiir Grund-
und Oberflichenwasser, Boden- und Klimaschutz). Diese Tatsachen rechtfertigen ein be-
sonderes Augenmerk auf mogliche Schutzmechanismen fiir Griinland. Weiterhin ist die
abnehmende Wirtschaftlichkeit der Griinlandnutzung zu beriicksichtigen, weshalb neben
dem Schutz besonders wertvoller Griinlandstandorte auch die Forderung und die Entwick-
lung langfristig tragfidhiger Nutzungssysteme notwendig sind. Vor dem Hintergrund der
Auswertung von InVeKoS-Daten wurde eine Analyse bestehender Regelungs- und
Schutzmechanismen sowohl in der Agrar- als auch in der Umweltpolitik vorgenommen,
um Hinweise auf besondere Problembereiche und mogliche umweltpolitische Ansatzpunk-
te zu erhalten.

6.1 Erhalt des Dauergrinlandanteils durch Cross Compliance

Vorgaben der EU

Durch die Bindung an die Direktzahlungen bietet Cross Compliance als nahezu flichende-
ckend wirkendes Instrument die Mdoglichkeit, die Umwandlung von Griinland zu Acker-
land einzuschrianken. Die EU verlangt in ihrer Rahmengesetzgebung zu Cross Compliance
von den Mitgliedstaaten, eine erhebliche Abnahme ihrer gesamten Dauergriinlandflédche zu
verhindern. Mitgliedstaaten der EU miissen laut VO (EG) 73/2009 Art.6 Abs.2 sicherstel-
len, dass Flachen, die im Jahr 2003 als Dauergriinland genutzt wurden, als solche erhalten
bleiben. In ausreichend begriindeten Féllen kann hiervon abgewichen werden, wenn si-
chergestellt ist, dass der Anteil von Dauergriinland an der gemeldeten landwirtschaftlichen
Gesamtflache im Vergleich zum Jahr 2003 (zuziiglich der im Jahr 2005 gemeldeten Fla-
chen) nicht erheblich abnimmt. Qualitit und Lage des Griinlands spielen hierbei keine
Rolle. Konkretisiert wurden diese Vorgaben in der VO (EG) Nr. 796/2004°. Demnach be-
steht fiir die Mitgliedstaaten die Mindestanforderung, den Anteil von Dauergriinland nicht
um mehr als 10 % zurlickgehen zu lassen, was vorsorgliche einzelbetriebliche Genehmi-
gungspflichten und, falls das 10 %-Limit gefédhrdet ist, Wiedereinsaatverpflichtungen vor-
sicht. AuBerdem wurde der Schutz von Dauergriinland als Standard der fiir Cross Compli-
ance relevanten ,,guten landwirtschaftlichen und 6kologischen Praxis® aufgenommen.

Verordnung (EG) Nr. 796/2004 der Kommission vom 21. April 2004.
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Umsetzung in Deutschland

In Deutschland ist die Entwicklung des Griinlandanteils auf Ebene der Bundesldnder mal3-
geblich. Laut Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz hat ,,jedes Land dafiir Sorge zu tra-
gen, dass auf seinem Gebiet der Anteil des Dauergriinlandes an seiner gesamten landwirt-
schaftlichen Fliche bezogen auf das Referenzjahr 2003 nicht erheblich abnimmt. Die Er-
mittlung dieses Anteils erfolgt nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 796/2004%. Nimmt
das Verhéltnis um mehr als 5 % ab, wird eine weitere Umwandlung von Griinland in
Ackerland genehmigungspflichtig. Vor dem Erreichen dieses Schwellenwertes ergeben
sich keine Auflagen fiir Landwirte beziiglich des allgemeinen Griinlandschutzes. Bei ei-
nem Riickgang um mehr als 8 % kann, tiber 10 % muss eine Wiedereinsaat erfolgen
(BMELYV, 2006).

Neue L&nderverordnungen zum Erhalt von Dauergrinland unter Cross Compliance

Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben im Jahr 2008 als Reaktion auf eine Abnahme des
Dauergriinlandverhéltnisses um mehr als 5 % wie vorgeschrieben Verordnungen erlassen, die eine Um-
wandlung von Dauergriinland in Ackerland auf Betriebsebene einschrinken. Griinlandumwandlung ist
demnach nur noch genehmigungsfihig, wenn Dauergriinland in derselben naturrdumlichen Haupteinheit
bzw. im selben Landkreis wieder geschaffen wird. Beschrankungen des Natur- oder Wasserschutzes bleiben
unberiihrt. Neu angelegtes Dauergriinland hat von Beginn an den Status Dauergriinland. Umbruch zur un-
verziiglichen Neuansaat ist weiterhin moglich. Auch Umweltvertragliche Aufforstung mit Genehmigung
(ausgenommen sind Weihnachtsbaumkulturen und die Aufforstung mit schnell wachsenden Arten) ist nach
wie vor erlaubt.

In Niedersachsen hat laut einer Presseinformation des zustdndigen Ministeriums vom 21.10.2009 die Ab-
nahme des Dauergriinlandanteils im Jahr 2009 die 5%-Grenze iiber-schritten, so dass seitdem auch hier ein
Verbot der Umwandlung von Dauergriinland gilt. Eine Genehmigung soll gewéhrt werden, wenn die Be-
triebsinhaber zum Ersatz eine gleich grofle Flache als Dauergriinland herstellen (sieche Dauergriinlanderhal-
tungs-Verordnung). Die Genehmigung kann auch ohne diese Verpflichtung erteilt werden, wenn dies im
Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Hérte fiihren wiirde und der Umbruch fiir die Erhaltung eines beste-
henden landwirtschaftlichen Betriebs zwingend erforderlich ist.

Unabhéngig von fachrechtlichen Regelungen des Natur- oder Wasserschutzes, bestehen
also durch Cross Compliance in Deutschland fiir die Umwandlung von Griinland in Acker-
land keine Einschrinkungen auf Betriebsebene, solange das Referenzverhiltnis nicht um
mehr als 5 % abgenommen hat. Diese Regelung stellt lediglich einen Schutz vor einer
starken Netto-Abnahme von Dauergriinland auf Linderebene sicher, ohne jedoch hierbei
die Dynamik innerhalb eines Bundeslandes oder die Qualitit und Lage von Griinland zu
beriicksichtigen. Bis zum Erreichen der Genehmigungsschwelle ist eine regionale Verlage-
rung von Griinland innerhalb eines Bundeslandes mdglich, ohne dass das Griinlandver-
héltnis beeintrdachtigt wird. Die Authebung der Verpflichtung zur Ackerflachenstilllegung
ermoglicht es, dass kiinftig schwer zu bewirtschaftende Dauerbracheflichen zum Aus-
gleich andernorts umgewandelter Dauergriinlandflachen angerechnet werden. Die Cross
Compliance-Regelung zum Erhalt des Dauergriinlandanteils ist also bisher kein wirksames
Instrument, um Okologisch sensible Griinlandstandorte vor einer Umwandlung in Acker-
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land zu schiitzen — ein Aspekt, den auch der Europdische Rechnungshof kritisch betrachtet
(Européischer Rechnungshof, 2008)’.

Problematisch ist auBerdem, dass die erst bei Uberschreiten der 5 %-Grenze einzufiihren-
den einzelbetrieblichen Beschrinkungen fiir Landwirte einen Anreiz darstellen konnen,
Dauergriinland umzuwandeln, bevor es zu einzelbetrieblichen Beschrinkungen kommit.
Ferner wird Wechselgriinland vor Ablauf der 5-Jahres-Frist wieder in Ackernutzung ge-
nommen, bevor es als Dauergriinland deklariert werden muss und damit Limitierungen
beziiglich der weiteren Nutzbarkeit und des Wertes der Fldche unterworfen sein konnte.

Der zugrunde gelegte Griinlandanteil ist wie bereits erldutert davon abhédngig, welche Fla-
chen in den Mitgliedstaaten bzw. Regionen tatsidchlich als Dauergriinland mit einbezogen
werden. Beispielsweise zdhlen in Deutschland Heideflichen oder weitere Flachen, die
nicht iiberwiegend landwirtschaftlich genutzt werden, nicht zur landwirtschaftlichen Nutz-
fliche. Der Griinlandanteil schwankt auch mit Verdnderungen der gesamten landwirt-
schaftlichen Nutzflache (z. B. Verlust durch Bebauung oder Zunahme durch Nachmeldung
von Flichen) und ist damit nur begrenzt aussagekraftig.

Erfahrungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten

Die meisten Mitgliedstaaten verlangen, dass Landwirte eine Erlaubnis zur Umwandlung
von Dauergriinland einholen, sobald das Flachenverhéltnis zu Ackerland um 5 % gesunken
ist. Ab einem Riickgang von 10 % kann eine Wiedereinsaat angeordnet werden. Es gibt
Lénder, die unter Cross Compliance strengere Auflagen zum Griinlandschutz erlassen ha-
ben (z. B. generelles Umwandlungsverbot in Griechenland, Italien und Spanien; kein Um-
bruch auf Steilhingen und an Wasserliufen in Osterreich; Erhalt des Dauergriinlandanteils
auf Betriebsebene in Flandern) (Alliance Environnement, 2007).

Nach Angaben der Européischen Kommission ist bis zum Jahr 2008° im iiberwiegenden
Teil der Mitgliedstaaten der Dauergriinlandanteil nur unwesentlich gesunken und héufig
sogar gestiegen, z. B. in Griechenland, Spanien und Italien (die alle, auch aus Griinden des
Erosionsschutzes, eine Nutzungsdnderung fiir Dauergriinland unter Cross Compliance in
der Regel nicht erlauben). Es gibt jedoch auch Mitgliedstaaten bzw. Regionen mit Verlus-
ten. So nahm der Anteil der Dauergriinlandfldche in England um mehr als 4 % ab. Nach
Angaben aus der Agrarstatistik nahm die Griinlandfldche in England jedoch insbesondere

In ihrer Antwort auf diesen Bericht weist die Kommission darauf hin, dass die Qualitdt von Dauer-
griinland durch andere Cross Compliance-Bestimmungen abgedeckt wiirde, z. B. mit den Vorschriften
zur FFH-Richtlinie oder die Umsetzung des Gl16Z-Standards zum Schutz von Dauergriinland (Euro-
pdischer Rechnungshof, 2008). Deutschland hat jedoch, bis auf regelméfBiges Mihen stillgelegter Fla-
chen, keine weiteren Standards zum Erhalt von Dauergriinland unter Gl6Z erlassen.

Stand 31.10.2008.
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in den Jahren 2005 und 2006 zu’, so dass hinter der Abnahme des fiir Cross Compliance
relevanten Griinlandanteils vermutlich weniger die Problematik der Umwandlung von
Dauergriinland in Ackerland als die Entwicklung der Flaichenmeldung fiir InVeKoS steht.
Deutliche Verluste verzeichnet aulerdem Tschechien.

Diese Daten weisen auf die Problematik des Ansatzes hin, den Dauergriinlandanteil erhal-
ten zu wollen. Nach einem Bericht des Europdischen Rechnungshofes (Europédischer
Rechnungshof, 2008) setzten z. B. die Niederlande und Portugal das Referenzverhiltnis
unrealistisch niedrig an, so dass diese Staaten eine Zunahme des Anteils um ca. 77 % bzw.
28 % aufweisen.

6.2 Erosionsschutz durch Cross Compliance

Bisherige Auflagen zum Erosionsschutz unter Cross Compliance innerhalb des guten
landwirtschaftlichen und 6kologischen Zustands beziehen sich nur auf Ackerland und ver-
langen von den Bewirtschaftern neben dem Erhalt bestehender Terrassen, 40 % ihrer
Ackerfliche im Winter (nach Ernte der Vorfrucht und vor dem 15. Februar des Folgejah-
res) nicht zu pfliigen, es sei denn, die Fldchen werden vor dem 01. Dezember eingeséitlo.

Standards zum Erosionsschutz unter Cross Compliance ab dem 01. Juli 2010

Es ist vorgesehen, diese Auflagen ab dem 01. Juli 2010 zu ersetzen. Dafiir werden erosi-
onsgefidhrdete Ackerflichen ausgewiesen, auf denen MafBlnahmen zur Erosionsminderung
ergriffen werden miissen . Wenn erosionsgefdahrdete Fldchen nicht in eine Agrarumwelt-
mafnahme zum Erosionsschutz einbezogen sind, gelten dann folgende Auflagen:

— Flachen der Wassererosionsgefahrdungsklasse CCWasser1 diirfen wie bisher im Win-
ter nicht gepfliigt werden, es sei denn die Bewirtschaftung erfolgt quer zum Hang.

— Auf Flachen mit Wassererosionsgefahrdungsklasse CCWasser2 ist zusidtzlich das
Pfliigen vom 16. Februar bis 30. November nur direkt vor einer Aussaat erlaubt; bei
Hackfriichten mit einem Reihenabstand von mindestens 45 cm ist Pfliigen untersagt.

— Bei winderosionsgefdhrdeten Flachen gilt ab dem 1. Mirz ein Pflugverbot, es sei denn
eine Aussaat folgt unmittelbar danach. Bei Reihenkulturen besteht ein ganzjéhriges
Pflugverbot, sofern nicht vor dem 01. Dezember 2,50 m breite Griinstreifen quer zur
Hauptwindrichtung eingesit werden. Im Kartoffelanbau ist der Pflugeinsatz dann er-
laubt, wenn die Ddmme quer zur Hauptwindrichtung angelegt werden.

https://statistics.defra.gov.uk/esg/ace/c2_data.htm
10

Siehe Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 04. November 2004.
11 o
Zweite  Verordnung zu Anderung der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom

19. Februar 2009.
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Die Landesregierungen koénnen Ausnahmen zulassen oder abweichende Regelungen
bestimmen.

Fiir Flachen, die nicht als erosionsgefidhrdet eingestuft werden (nach ersten Einschétzun-
gen etwa 70 % der Ackerfliche” und sidmtliche Griinlandflichen) gelten in Deutschland
tiber Cross Compliance keine Auflagen zum Erosionsschutz, also auch kein Umwand-
lungs- oder Umbruchverbot fiir Griinland.

6.3 Regelungen zu Grinland im Fachrecht (Wasser- und Naturschutz)

Flachenspezifische Schutzgebiete, in denen die Umwandlung von Griinland durch Ge- und
Verbote beschrinkt sein kann, bestehen im Bereich des Natur- und Gewésserschutzes.

Schutzgebiete des Naturschutzes nach nationalem Recht

Etwa 3,5 % der Gesamtfliche Deutschlands waren Ende 2007 als - iiberwiegend sehr
kleinflichige - Naturschutzgebiete (NSG)”, etwa 28 % als Landschaftsschutzgebiet (LSG)
ausgewiesen . In NSG sind Handlungen, die zu einer Zerstdrung, Beschidigung oder Ver-
dnderung des Gebietes fiihren, verboten (§ 23, Abs.2 BNatSchGls). Konkretisiert wird die-
se Aussage iiblicherweise per gebietsspezifischer Rechtsverordnung. Analog gilt dies auch
fir LSG, in denen jedoch lediglich Handlungen untersagt sind, ,,die den Charakter des
Gebietes verdndern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere das
Landschaftsbild oder den Naturgenuss beeintrdchtigen (§ 26, Abs.2 BNatSchG). In LSG
besteht nur in Einzelfillen ein striktes Verbot, Griinland in Ackerland umzuwandeln, wéh-
rend in NSG dies in der Regel untersagt ist. Die GroB3schutzgebiete (Biosphirenreservate,
Nationalparke, Naturparke) enthalten in Teilen NSG und LSG, weshalb innerhalb dieser
Gebiete in der Regel unterschiedliche Auflagen gelten.

Dariiber hinaus werden nach Mallgabe des Bundesnaturschutzgesetzes in den Landesge-
setzen besonders geschiitzte, meist natiirliche oder halbnatiirliche Biotope - unter anderem
auch Griinlandbiotope wie Nass- und Feuchtwiesen, Trocken- und Magerrasen, Borstgras-
rasen oder Heiden - ausgewiesen, die nicht zerstort oder erheblich oder nachhaltig beein-
trachtigt werden diirfen. Naturschutzfachlich wertvolle Biotope werden durch die Biotop-
kartierung erfasst. Ob diese in der Biotopkartierung aufgefiihrten Biotope im konkreten

12

www.bmelv.de/cln_045/nn_752304/DE/04-
Landwirtschaft/Foerderung/Direktzahlungen/Erosionsschutz.html nnn=true

http://www.bfn.de/0308 nsg.html
http://www.bfn.de/0308 lsg.html

Bundesnaturschutzgesetz vom 25. Mérz 2002 (BGBI. I S. 1193), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986).

13

14

15
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Einzelfall tatsdchlich gesetzlich geschiitzt sind, hingt jeweils von ihrer Ausprigung und
einer gewissen Mindestgrof3e ab.

Schutzgebiete im Naturschutz nach europdischem Recht - Natura 2000-Gebiete

Eine zentrale Malnahme der EU zum Erhalt schiitzenswerter Habitate und Arten ist die
Errichtung des EU-Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Es setzt sich zusammen aus Gebie-
ten, die aufgrund der Vogelschutz-Richtlinie16 und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie”) von jedem Mitgliedstaat ausgewiesen werden miissen. In Deutschland
sind zurzeit etwa 15 % der Landesfliche als Natura 2000-Gebiete gemeldet (BfN, Stand
Ende 2008).

Das Meldeverfahren fiir Natura 2000-Gebiete ist in Deutschland weitgehend abgeschlos-
sen. Mitgliedstaaten miissen die notigen Erhaltungsmafnahmen fiir die Gebiete festlegen
und wo notig Bewirtschaftungsplidne erstellen (Art. 6, Abs. 1 FFH-Richtlinie). Aulerdem
besteht die Verpflichtung, die ,,geeigneten Mallnahmen* zu ergreifen, um in den Gebieten
die Verschlechterung von Lebensraumtypen und die Storung von Arten der Richtlinien-
Anhédnge zu vermeiden, sofern sich diese Storungen erheblich auswirken kénnen* (Art. 6,
Abs. 2 FFH-Richtlinie). Natura 2000-Gebiete miissen durch Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften (z. B. Schutzgebietsverordnungen im Rahmen von NSG oder LSG) geschiitzt
werden. Falls ein gleichwertiger Schutz erreicht wird, konnen die Gebiete auch durch ad-
ministrative MalBnahmen oder durch vertragliche Vereinbarungen (z. B. Vertragsnatur-
schutz) geschiitzt werden. Umgesetzt wurden die Vorgaben der FFH-Richtlinie im Bun-
desnaturschutzgesetz und in den Landesnaturschutzgesetzen, in denen die Regelungen aus
dem BNatSchG teilweise im Wortlaut iibernommen wurden .

Der Schutzzweck, die Erhaltungsziele und die MaBnahmen zur Erreichung dieser Ziele
sind abhédngig vom jeweiligen Natura 2000-Gebiet. Der Schutzstatus und Ver- und Gebote
in Natura 2000-Gebieten unterscheiden sich also von Schutzgebiet zu Schutzgebiet. Teil-
weise liberschneiden sich Natura 2000-Gebiete mit bereits bestehenden Schutzgebietska-
tegorien. So waren nach Steer (2008) etwa 13 % der Natura 2000-Fl4che (Stand 2007) als
Nationalpark (Stand 2006) und etwa 14 % als NSG (Stand 2005) ausgewiesen. Viele FFH-
Lebensrdume sind gleichzeitig gesetzlich geschiitzte Biotope. Dies bedeutet aber auch,
dass grofle Teile der Gebiete nicht unter diese verhdltnisméBig strengen Schutzkategorien
fallen. Das Vorgehen der Bundesldnder bei der Unterschutzstellung unterscheidet sich

16

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02. April 1979 iiber die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten.

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

17

18

§ 34, Abs.la (BNatSchG) zur Anzeige auch nicht genehmigungspflichtiger Projekte wurde bisher nicht
direkt in die Landergesetze iibernommen; diese Regelung wird jedoch in den Cross Compliance Bro-
schiiren hervorgehoben.
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jedoch. Beispielsweise lag ein Grofteil der vorgeschlagenen Natura 2000-Gebiete in
Nordrhein-Westfalen bereits in NSG oder LSG. Weitere Flichen ohne bestehenden
Schutzstatus wurden in der Regel als neue NSG ausgewiesen. Demgegeniiber werden Na-
tura 2000-Gebiete in Rheinland-Pfalz nur zu einem geringen Teil durch NSG abgedeckt
und im Landesnaturschutzgesetz wird ausdriicklich vertraglichen Vereinbarungen (z. B.
Vertragsnaturschutz) zur Durchfiihrung der notwendig werdenden Maflnahmen in Natura
2000-Gebieten der Vorzug gegeben. Fiir Cross Compliance sind nur VerstoB3e gegen ord-
nungsrechtliche Verbote oder behordliche Anordnungen sowie gegen das Verschlechte-
rungsverbot relevant, nicht jedoch Auflagen aus MaBlnahmen des Vertragsnaturschutzes.

Der Vertragsnaturschutz ist ein wichtiges Instrument, um Flachenbewirtschaftung im Sin-
ne der Erhaltungsziele in Kooperation mit den Landwirten zu fordern und den Grund-
schutz zu ergénzen. Die Tendenz, einen erheblichen Anteil des Schutzes durch freiwillige
MaBnahmen sicherzustellen, wird jedoch zunehmend kritisch gesehen (vgl. Niederstadt,
2006). Wihrend Natura 2000-Gebiete einen dauerhaften und flichendeckenden Schutz
benodtigen, ldsst sich die Teilnahme am Vertragsnaturschutz oder an Agrarumweltmal-
nahmen nicht erzwingen, die Vertrage sind zeitlich befristet und abhingig von der Sicher-
stellung einer langfristigen Finanzierbarkeit in angemessener Hohe.

Ein eindeutiges Umnutzungsverbot von Griinland in Natura 2000-Fldchen besteht nur im
Fall von Schutzgebietsverordnungen oder Einzelanordnungen, die dies auch verbindlich
vorschreiben. Ansonsten ist eine Umwandlung von Griinland moglich, wenn ,,es dadurch
nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden Le-
bensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie bzw. fiir das
Gebiet Wert gebender Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie kommt* (Pi-
ckert, 2008). Die Einschéitzung der Erheblichkeit bestimmter Vorhaben ist jeweils eine
Einzelfallentscheidung der zustdndigen Naturschutzverwaltung auf Basis der Erhaltungs-
ziele. Der Vollzug des Verschlechterungsverbots ist aufgrund der fehlenden Detailfestle-
gungen fiir die Naturschutzbehdrden problematischer als die Durchsetzung von ordnungs-
rechtlichen, auf die Erhaltungsziele abgestimmten Einzelverboten. Die Landwirte werden
zwar dahingehend beraten, vor einer geplanten Nutzungsédnderung von Griinland in Natura
2000-Gebieten bei der zustindigen Behorde anzufragen, in der Praxis ist eine solche Vor-
gehensweise offenbar jedoch nicht die Regel. Der Nachweis einer erheblichen Beeintrich-
tigung nach erfolgtem Griinlandumbruch kann sich insbesondere bei Umwandlung kleine-
rer Griinlandflachen oder bei fehlender Datengrundlage schwierig gestalten. Des Weiteren
sind gerade die Unteren Naturschutzbehdrden bemiiht, Naturschutz in Kooperation mit den
Landwirten zu fordern. Hier kann ein Interessenkonflikt mit der Kontrolle und Verfolgung
von VerstdBen bestehen. Ob die einzelnen Behorden genug Konfliktfreudigkeit und
Durchsetzungsfiahigkeit besitzen, um einen strikten Vollzug insbesondere beim Fehlen

http://www.natura2000.rlp.de/client/natura2000/html/viewer.html
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eindeutiger Ver- und Gebote durchzusetzen, kann unter diesen Umsténden bezweifelt wer-
den (vgl. auch SRU, 2007; Okoinstitut, 2008). Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten sind je-
doch verpflichtet, den Zustand zu erhaltender Lebensraumtypen und Arten alle sechs Jahre
darzustellen, und miissen sich fiir Verschlechterungen rechtfertigen.

Regelungen im Wasserschutz

In sensiblen Gebieten fiir den Wasserschutz ist Griinlandumbruch zu Ackerland hdufig
durch die Wassergesetze der Lander reglementiert:

— In den meisten Bundesldndern ist im Uferbereich meist von Gewéssern 1. und 2. Ord-
nung auf einer Breite von 10 bzw. 5 m eine Umwandlung von Griinland zu Ackerland
nicht erlaubt. Anderungen liegen im Ermessen der zustindigen Wasserbehdrde. In
Rheinland-Pfalz unterliegt eine Ausweisung ausdriicklich dem Vorbehalt der Erfor-
derlichkeit. In Bayern und Schleswig-Holstein sind keine konkreten Regelungen im
Landesrecht aufgefiihrt.

— In Uberschwemmungsgebieten ist in den meisten Bundeslindern Griinlandumwand-
lung zu Ackerland verboten, Ausnahmen miissen genehmigt werden. In einigen Bun-
deslandern werden Auflagen ausschlieBlich innerhalb zusétzlicher Verordnungen oder
Vorschriften bestimmt.

—  Fir Wasserschutzgebiete bestehen nur in Baden-Wiirttemberg und Niedersachsen lan-
desweite Regelungen innerhalb von Schutzgebietsausgleichsverordnungen mit ent-
sprechenden Umbruchverboten von Griinland zur Nutzungsidnderung. In den iibrigen
Lindern erfolgt eine Festlegung von Auflagen fiir einzelne Schutzgebiete meist durch
die Unteren Wasserbehdrden per Rechtsverordnung. Dariiber hinaus werden haufig
freiwillige MaBnahmen zur gewisserschonenden Landbewirtschaftung mit entspre-
chendem Ausgleich angeboten (Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bei-
spielsweise stiitzen sich beim Gewdsserschutz stark auf ein derartiges Kooperations-
modell mit freiwilligen Vereinbarungen zwischen Wasserversorgern und Landwirten).

Durch die Neuregelung des Wasserrechts”, giiltig ab dem 01.03.2010, werden einige
Regelungen bundesweit vereinheitlicht. Die Breite von Gewisserrandstreifen im Auflenbe-
reich wird auf 5 m festgelegt. Griinlandumbruch zu Ackerland ist dort nicht erlaubt. Die
zustindige Behorde kann jedoch fiir Gewésser oder Gewésserabschnitte die Randstreifen
aufheben oder eine abweichende Breite festlegen. Als Uberschwemmungsgebiete miissen
die Landesregierungen mindestens diejenigen Gebiete festlegen, die von einem 100-
jahrigen Hochwasser betroffen sind sowie Gebiete, die zur Hochwasserentlastung und
-riickhaltung beansprucht werden. In diesen Gebieten ist Griinlandumbruch zu Ackerland
untersagt; die zustdndige Behdrde kann Ausnahmen von diesem Verbot jedoch allgemein
oder fallweise zulassen.

20

Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 (BGBI I; S. 2585).
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Einschrankungen auBerhalb von Schutzgebieten

Laut § 5, Abs.4 BNatSchG, der Grundsétze der guten landwirtschaftlichen Praxis definiert,
ist unter anderem ,,auf erosionsgefihrdeten Hiingen, in Uberschwemmungsgebieten, auf
Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ein Griinlandumbruch
zu unterlassen®. Fast alle Bundesldnder haben diese Aspekte ausdriicklich in ihre Landes-
gesetze libernommen oder verweisen explizit auf § 5, Abs. 4 BNatSchG. Buflgeldbewehrt
sind die jeweiligen Paragraphen der Gesetze jedoch nicht. In Niedersachsen wurde § 5,
Abs. 4 BNatSchG bisher nicht ins Landesgesetz iibernommen.

Eine Ordnungswidrigkeit kann jedoch im Fall eines ungenehmigten Eingriffs in Natur und
Landschaft” vorliegen. Diese Eingriffe bediirfen einer Genehmigung. Bei unvermeidbaren
Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft sind Ausgleichs- oder ErsatzmaBBnahmen
oder, wenn dies nicht moglich ist, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Die landwirtschaft-
liche Nutzung im Rahmen der guten fachlichen Praxis wird dabei in keinem Bundesland
als Eingriff gewertet. In diesem Zusammenhang wird im Allgemeinen auf die Auflagen,
die sich an § 5, Abs. 4 BNatSchG anlehnen, verwiesen. Dies heif3t im Umkehrschluss, dass
ein Griinlandumbruch auf diesen Standorten als Eingriff gewertet werden konnte. Solange
jedoch lediglich auf die gute fachliche Praxis verwiesen wird, ohne eine weitere Konkreti-
sierung vorzunehmen (z. B. die explizite Auflistung bestimmter Vorhaben, die iiblicher-
weise als Eingriff gelten, Kulissen fiir die betreffenden Flichen oder Verpflichtung zur
vorsorglichen verpflichtenden Anzeige von Griinlandumbruch an die zustdndigen Natur-
schutzbehorden), bestehen hier Unklarheiten und grofle Ermessensspielrdume. Es ist also
fraglich, wie diese Regeln {iberhaupt vollzogen werden (siehe hierzu auch Plachter et al.,
2005).

In einigen Landesnaturschutzgesetzen werden explizit bestimmte Nutzungsidnderungen
aufgelistet, die in der Regel einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen und die ei-
nen Griinlandumbruch auch auBerhalb der Schutzgebiete beriihren kénnen (siehe Box)™.

“ Eingriffe in Natur und Landschaft sind Verdnderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundfldchen

oder Verdnderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-
gels, die die Leistungs- und Funktionsfdhigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich
beeintrachtigen konnen (§ 18, Abs.l BNatSchG). Diese Definition ist iiberwiegend wortlich in die

Landesgesetze iibernommen worden.
22 . .
Es wurden nur Flachenlédnder ausgewertet.
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Nutzungsanderungen von Dauergrinland, die i.d.R. als Eingriff gelten
Brandenburg:

—  die Anderung der Nutzungsart von Dauergriinland auf Niedermoorstandorten
Mecklenburg-Vorpommern:

—  die Anderung der Nutzungsart von Dauergriinland auf Niedermoorstandorten
Saarland:

—  die dauerhafte Beseitigung von ... Streuobstbestdnden in der freien Landschaft

— die Umwandlung von Dauergriinland in natiirlichen Uberschwemmungsgebieten und auf erosionsge-
fahrdeten Flachen

Sachsen:

— der Umbruch von Dauergriinland zur Ackernutzung auf erosionsgefihrdeten Hingen, in Uber-
schwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserspiegel, auf Moorstandorten oder auf
einer Grundfliche von mehr als 5000 m*

Sachsen-Anhalt:

— die Umwandlung von Griinland zu Ackerland auf erosionsgefihrdeten Hingen, in Uberschwem-
mungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten

Thiiringen:

—  der Umbruch von Griinland in Uberschwemmungsgebieten, auf Moorbdden, auf erosionsgefihrdeten
Héngen oder von Griinland mit tatsédchlicher Lebensraumfunktion fiir besonders geschiitzte Tier- und
Pflanzenarten sowie der Umbruch in Wiesentdlern zum Zwecke der Nutzungsénderung

In Rheinland-Pfalz wurden durch eine Rechtsverordnung23 Eingriffe in Natur und Landschaft nidher be-
stimmt. Neben der Beseitigung von Streuobstbestidnden ist ein Griinlandumbruch in ausgewiesenen griin-
landarmen Gebieten in der Regel als Eingriff anzusehen.

Anderungen durch das neue Bundesnaturschutzgesetz

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde nach dem Scheitern eines einheitlichen Umweltge-
setzbuches im Sommer 2009 novelliert” und ist als einheitliches und bundesweit geltendes
Regelwerk ab dem 01. Méarz 2010 giiltig. Ohne diese Neufassung hitten die Bundeslidnder
ab 01. Januar 2010 den bisherigen bundesrechtlichen Rahmen nicht mehr beriicksichtigen
miissen. Die Regelungen beziiglich der nationalen Schutzgebietskategorien und Natura
2000 sind im Wesentlichen unveréndert geblieben. In die Liste der unmittelbar gesetzlich
geschiitzten Biotope wurden GrofB3seggenriede zusitzlich aufgenommen. Die Vorgaben zur
guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft sind im Wortlaut gleich geblieben. Sie ent-
falten jedoch zukiinftig unmittelbare Wirkung, wenn die Bundeslédnder keine weitergehen-

23 . . . . .
Landesverordnung iiber die Bestimmung von Eingriffen in Natur und Landschaft vom

19. Dezember 2006.

“ Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29. Juli 2009,

verdffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009, Teil I, Nr. 51, ausgegeben am 06. August 2009,
S. 2542.
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den Regelungen treffen. Die Wirksamkeit des Vollzugs der guten fachlichen Praxis ist
jedoch, wie oben beschrieben, von einer weiteren Konkretisierung abhéingig, z. B. durch
Festlegung eindeutiger Kulissen, innerhalb derer besondere Anforderungen fiir die Griin-
landerhaltung gelten.

6.4 MaBnahmen der landlichen Entwicklung

AgrarumweltmaBBnahmen, Zahlungen in benachteiligten Gebieten und Natura 2000-
Zahlungen sind liberwiegend auf Griinland konzentriert und bieten so Anreize fiir eine
Weiterbewirtschaftung insbesondere von Extensivgriinland. Viele der Maflnahmen fordern
auBlerdem von den teilnehmenden Betrieben, ihre Griinlandfldche nicht zu reduzieren.

Agrarumwelt- und Vertragsnaturschutzmanahmen

Agrarumwelt- und VertragsnaturschutzmaBBnahmen werden von allen Bundesldndern an-
geboten. MaBBnahmen, Forderkulissen, Fordervoraussetzungen und Pradmienhdhe variieren
stark. Etwa ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfladche in Deutschland, insbesondere
Griinland, profitiert von AgrarumweltmaBBnahmen, wobei die Unterschiede zwischen den
Bundesldndern erheblich sind. Ein Schwerpunkt der in Deutschland angebotenen Agrar-
umweltmafnahmen liegt nach wie vor auf standardisierten und iiberwiegend fldchende-
ckend angebotenen MaBnahmen. Der dkologische Landbau wird in allen Bundeslindern
gefordert. Ebenfalls sehr verbreitet ist die Forderung umweltfreundlicher Produktionsver-
fahren im Ackerbau (z. B. Zwischenfriichte, Untersaaten, Mulchsaat) und der betriebs-
zweigbezogenen Griinlandextensivierung (Tietz et al., 2007; Thomas et al., 2009). Zum
Teil gelten Erhaltungsgebote fiir Griinland fiir Betriebe, die an bestimmten Agrarumwelt-
mafBnahmen teilnehmen. So darf bei sdmtlichen flichengebundenen Agrarumweltmalnah-
men, die gleichzeitig durch die ,,Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Kiistenschutzes (GAK) mit nationalen Mitteln kofinanziert werden, wéihrend
des Forderzeitraums der Umfang der Griinlandfliche im Betrieb nicht abnehmen (ausge-
nommen ist Aufforstung). Bei einer gesamtbetrieblichen Griinlandextensivierung darf die-
ses Griinland nicht in Ackerland umgewandelt werden. Gleichermaflen sind gezielte Mal3-
nahmen zum Arten- und Biotopschutz Bestandteil aller Lianderprogramme, diese werden
tiberwiegend auf Griinland angeboten.

In der neuen Forderperiode seit 2007 zeichnet sich eine Weiterentwicklung von Agrarum-
weltmaBnahmen in Richtung einer stirkeren Konzentration auf definierte Forderkulissen
des Wasser- und Naturschutzes und eines verstidrkten Angebots einzelflichenbezogener
MalBnahmen sowie - allerdings in sehr eingeschrinktem Umfang - ergebnisorientierter An-
sdtze ab. Ein Defizit aus Sicht des Naturschutzes besteht beziiglich der gezielten Forde-
rung der Biodiversitit in der weiteren Agrarlandschaft, fiir die nur sehr begrenzte Mittel
zur Verfiigung stehen und die auf nur geringe Akzeptanz stoft.
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Knappe finanzielle Mittel fiihren bei der Budgetverteilung zu einer Konkurrenz nicht nur
zwischen verschiedenen Mallnahmen der zweiten Siule, sondern auch innerhalb der
Agrarumweltprogramme. Nach Schédtzungen des DVL (2008) decken bestehende Ausga-
ben fiir den Vertragsnaturschutz bei weitem nicht den tatsdchlichen Bedarf. MaBBnahmen
mit Ausrichtung auf den abiotischen Ressourcenschutz haben in Deutschland einen hohe-
ren Budgetanteil und sind auch Schwerpunkt in der GAK. Fiir den Vertragsnaturschutz
erhalten die Lander keine Kofinanzierung durch den Bund. Auch die vergleichsweise ho-
hen Verwaltungskosten begrenzen hiaufig eine Ausweitung von flichenspezifischen, natur-
schutzorientierten Maflnahmen. Andere, im Rahmen standardisierter Verfahren durchfiihr-
bare Extensivierungsmafinahmen oder weitere Maflnahmen der zweiten Séule kdnnen bei
einem Mittelzuwachs dagegen leichter ausgedehnt werden.

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und Erschwernisausgleich

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 (und im Zusammenhang mit der Wasserrahmen-
richtlinie) konnen zum Ausgleich von Einkommensverlusten gewdhrt werden, die durch
die Umsetzung der betreffenden Richtlinien entstehen. Solche Zahlungen werden geleistet,
um die Akzeptanz bei den Flachenbewirtschaftern zu erhéhen. In Deutschland werden die-
se Zahlungen in acht Bundesldndern angeboten, um die Akzeptanz bei den Flichenbewirt-
schaftern zu erhéhen”. Die Hohe der Ausgleichszahlungen und die jeweiligen Nutzungs-
beschrankungen wvariieren erheblich zwischen den Bundesldndern. In Niedersach-
sen/Bremen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurden aufler Natura 2000-
Gebieten auch weitere hoheitlich geschiitzte Gebiete in die Forderkulisse mit einbezogen.

Sachsen-Anhalt gewdhrt unabhingig von den Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 ei-
nen Erschwernisausgleich fiir landwirtschaftlich genutzte Acker- und Griinlandflichen in
NSG und flichenhaften Naturdenkmalen, wenn die ordnungsgemifle landwirtschaftliche
Bodennutzung aufgrund von Nutzungseinschrinkungen (einschlieBlich solcher, die sich
aufgrund von Einzelfeststellungen ergeben) nicht nur unerheblich erschwert wird (z. B.
auch durch ein Verbot von Bodenbearbeitung und Narbenumbruch bei Griinland).

Weitere MalRnahmen

Auch andere Mallnahmen der ldndlichen Entwicklung kénnen die Griinlandbewirtschaf-
tung oder ein Management unter Naturschutzgesichtspunkten unterstiitzen (z. B. investive
MafBinahmen oder Maflnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des ldndlichen Erbes). Die
MaBnahme ,,Sommerweidehaltung fiir Rinder®, die auch durch die GAK als umwelt- und
tiergerechtes Haltungsverfahren kofinanziert wird, wird auBler in Hamburg seit 2008 auch
in Bayern und ab 2010 in Nordrhein-Westfalen angeboten und soll zu einer Beibehaltung
der Griinlandbewirtschaftung beitragen. In einigen Ldndern bestehen dariiber hinaus

Baden-Wiirttemberg, Bayern, Brandenburg und Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Bremen, Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.
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Moorschutzprogramme26 mit dem Ziel, Moore zu sichern und zu rekultivieren. Hierfiir
werden Fordermittel, zum Teil aus der zweiten Séule, bereitgestellt.

Hohe Preise fiir Agrarprodukte, wie sie in den Jahren 2007 und 2008 bestanden, und An-
reize flir den Anbau von Energiepflanzen konnen die Attraktivitdt von Agrarumweltmal-
nahmen insbesondere fiir Landwirte mit ackerfdhigem Griinland reduzieren. Bei einigen
MafBnahmen wurden daher auf nationaler- oder Landerebene bereits Pramienanpassungen
vorgenommen. Betriebe in sehr marginalen Regionen ohne ackerfdhige Standorte haben
dagegen weniger Ausweichmoglichkeiten und sind weiterhin stark auf MaBnahmen der
zweiten Sédule angewiesen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die ldndliche Entwick-
lung, zu umweltpolitischen Zielen im Bereich Biodiversitdt, Klima- und Wasserschutz
beizutragen. In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen des ,,Health Check* der GAP
zusétzliche Modulationsmittel fiir die zweite Sdule beschlossen. Beziiglich der Verwen-
dung dieser Mittel besteht aber wie bereits dargestellt eine Konkurrenz zu MaBBnahmen
zugunsten des Milchsektors und zur Anpassung an den Klimawandel (z. B. Hochwasser-
und Kiistenschutz).

26 Moorschutzkonzept Mecklenburg-Vorpommern, Niedersdchsisches Moorschutzprogramm, Nieder-

moorprogramm Schleswig-Holstein, Moorentwicklungskonzept Bayern.
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7 Handlungsbedarf und Empfehlungen

Die folgenden Ausfiihrungen beziehen sich vorwiegend auf das Dauergriinland, da hier
besonderer Handlungsbedarf abgeleitet und Handlungsoptionen formuliert werden kénnen.
Im Falle des Riickgangs der Fliachenstilllegung oder der Ausdehnung des Anbaus nach-
wachsender Rohstoffe sind wichtige Entscheidungen bereits gesetzt (Authebung der Still-
legungsverpflichtung, Novelle des EEG), und entsprechend eingeschriankt sind die kurz-
fristig moéglichen Handlungsoptionen.

7.1 Griunland

Grundprobleme beim Erhalt von Dauergriinland

1. Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine Umwandlung von Dauergriinland zum
Teil auch auf 6kologisch sensiblen Standorten stattfindet: in Natura 2000-Gebieten, auf
kartiertem Biotopgriinland, auf Moorstandorten und wasserbeeinflussten Boden sowie
in Kulissen des Wasserschutzes. Die Umwandlungsrate, also die Verdnderung im Ver-
héltnis zur Griinlandflache, liegt in naturschutzrechtlich geschiitzten Gebieten deutlich
unterhalb der Rate in anderen Gebieten, was auf eine — wenn auch zum Teil nur be-
grenzte — Schutzwirkung schlielen ldsst. Die Ergebnisse legen nahe, dass in einigen
Féllen fachrechtliche Regelungsliicken bestehen oder die Regelungen unter den sich
dndernden Rahmenbedingungen nicht mehr angemessen sind. Fragen bestehen auch be-
ziiglich des Vollzugs bestehender Vorgaben (z. B. gute fachliche Praxis It. Bundesna-
turschutzgesetz, Verschlechterungsverbot in Natura 2000-Gebieten).

2. Die Saldierung von Griinlandetablierung und Griinlandumwandlung bei der Berechnung
des Griinlandflichenanteils nach Cross Compliance eroffnet weiterhin Freiheitsgrade
fiir die Ausweitung der Ackernutzung auf bisherigen Dauergriinlandstandorten, da die
Griinlandabnahme landesweit (netto) betrachtet geringer ausféllt. Dies ist vor allem in
Léandern relevant, in denen es neben besser ackerbaulich nutzbaren Regionen Gebiete
mit Tendenzen zur Griinlandausweitung gibt, etwa auf Mittelgebirgsstandorten. Eine
Rolle kann auch die Aktivierung von zuvor nicht gemeldeten Griinlandflachen spielen.
Ein erheblicher Teil der im InVeKoS statistisch erfassten Griinlandverluste ist dagegen
auf eine Deaktivierung von Griinlandflichen zuriickzufiihren, d. h. auf die Nichtmel-
dung von Flichen.

Ein fiir einzelne Flichen wirksam werdender Schutz durch die einzelbetriebliche Ge-
nehmigungspflicht gemédfl Cross Compliance greift aufgrund der Saldierung der Griin-
landzu- und -abnahme erst entsprechend spit, ndmlich wenn der Riickgang des Griin-
landanteils in der InVeKoS-Statistik landesweit die 5 %-Marke iiberschreitet. Selbst
nach Einfiihrung der Genehmigungspflichten fiir Griinlandumwandlung und Bindung an
die Neuetablierung von Dauergriinland besteht {iber Cross Compliance kein verldssli-
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cher Schutz fiir wertvolle Flachen, da nach Abschaffung der Flachenstilllegung ausrei-
chend ,,Reservefliche® zur Verfiigung steht, die z. T. keine ackerbauliche Nutzungs-
wiirdigkeit aufweist und zu Dauergriinland umdeklariert werden kann, um im Gegenzug
ackerfahige Griinlandstandorte umzubrechen. In den ersten zwei Jahren nach der Agrar-
reform waren nicht zuletzt Moorboden und grundwasserbeeinflusste Boden von der
Griinlandumwandlung zu Ackerland betroffen. Diese Entwicklung konnte auch nach
Einfiithrung einzelbetrieblicher Genehmigungspflichten fiir Griinlandumwandlung wei-
ter voranschreiten.

3. Die fiir den Naturschutz wertvollen Flichen, die ein extensives Management oder eine
angepasste Pflege benotigen, werden teilweise zu ,,Problemfldchen®, was ein Anlass
sein kann, sie aus dem landwirtschaftlichen Betrieb auszugliedern bzw. aufzugeben.
Aufgrund von Cross Compliance konnen insbesondere schwer zu pflegende Flichen
(z. B. Streuwiesen, Griinland auf Steilhdngen, Flichen mit einer Vielzahl von Land-
schaftselementen) und Flidchen, die sehr extensiv beweidet werden oder deren Bewirt-
schaftung potenziell mit hohen Auflagen verbunden ist (z. B. Natura 2000), aus Sicht
der Landwirte ein Risiko darstellen, da VerstoBe gegen Auflagen durch Cross Compli-
ance prozentuale Abziige auf die gesamten Direktzahlungen eines Betriebs nach sich
ziehen konnen (siehe auch DVL und NABU, 2009). Manche Flidchen sind zudem nicht
beihilfeberechtigt (z. B. Heiden, im Rahmen des Biotopschutzes gepflegte Flichen”)
oder kénnen ihre Beihilfeberechtigung verlieren (z. B. beim Uberhandnehmen von
Landschaftselementen).

Empfehlungen

Der Griinlandschutz fallt in die Zustdandigkeit der Umweltpolitik (insbesondere im Natur-
und Wasserschutz, zukiinftig mdglicherweise auch im Klimaschutz) und auch der Agrar-
politik. Im Bereich Naturschutz bestehen fachliche Kenntnisse und die Aufgabe, insbeson-
dere sensible Standorte zu erhalten und diesbeziigliche gesetzliche Vorgaben zu vollzie-
hen. Auch die Agrarpolitik ist in der Pflicht: Die GAP beeinflusst durch ihre Forderpolitik
der ersten und zweiten Sdule einen GroBteil der Griinlandfldchen; es ist zudem das erklarte
Ziel der EU, den Erfordernissen des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchfiih-
rung sdmtlicher Gemeinschaftspolitiken, also auch der GAP, Rechnung zu tragen. Vor
diesem Hintergrund richten sich Empfehlungen sowohl an die Agrar- als auch an die Um-
weltpolitik.

Schutz vor Umwandlung von Dauergrinland in Ackerland

Der Schutz von 6kologisch besonders wertvollem Griinland gegen eine Umwandlung in
Ackerland hat eine hohe Prioritdt. Zur Sicherung dieser Restbestéinde sollte ein Grund-

“ Eine grundsitzliche Entscheidung des Europdischen Gerichtshofs zur Beihilfefahigkeit von Natur-

schutzfldchen, die sich aus der Klage einer Schiferei in Rheinland-Pfalz ergab, steht derzeit noch aus.
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schutz durch ordnungsrechtliche MaBlnahmen bestehen. Dies betrifft insbesondere Nie-
dermoorstandorte, Griinland auf wasserbeeinflussten Boden, kartiertes Biotopgriinland und
Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie sowie Griinland auf erosionsgefidhrdeten Fla-
chen. Voraussetzung hierfiir sind eindeutige Kulissen. Fachrecht und Schutzgebietsver-
ordnungen sollten hinsichtlich klarer Regelungen iiberpriift werden (z. B. gute fachliche
Praxis nach Bundesnaturschutzgesetz, Eingriffsregelung, Umsetzung von Natura 2000),
die einen wirksamen Vollzug moglich machen.

Unterstiitzt werden konnte der Vollzug solcher Regelungen durch eine allgemeine Anzei-
gepflicht vor einer Umwandlung fiir Dauergriinland auf allen Standorten, die von Fachbe-
horden des Natur- und Wasserschutzes als prioritdr eingestuft werden (z. B. Natura 2000-
Gebiete, Moorstandorte, erosionsgefiahrdete Flachen). Dies wiirde den Informationsstand
der Fachbehorden verbessern und den Landwirten Rechtssicherheit verschaffen.

Eine Anpassung des Fachrechts ist langwierig. Eine generelle Anzeigepflicht fiir die Um-
wandlung von Dauergriinland und flichenspezifische Umbruchverbote fiir besonders sen-
sible Gebiete konnten iiber Cross Compliance, auch unabhingig vom Erreichen der 5 %-
Grenze, kurzfristig und landesweit verbindlich durchgesetzt werden. Dazu miisste das Di-
rektzahlungen-Verpflichtungengesetz auf Bundesebene angepasst und eindeutig definierte
Kulissen ausgewiesen werden. Eine Bindung derartiger Auflagen an die Betriebspriamie
wiirde vermeiden, dass Direktzahlungen in vollem Umfang gewdhrt werden, wenn Fléachen
durch die Umwandlung von Dauergriinland in Hinblick auf 6kologische Funktionen stark
beeintrachtigt wurden. Allerdings konnen Auflagen, die allein liber Cross Compliance be-
stehen, durch Ausgliederung von Fliachen aus einem Betrieb und Verzicht auf die Be-
triebsprdmie umgangen werden.

Auf entwidsserten Moorbdden setzt auch eine Griinlandnutzung erhebliche Mengen von
Treibhausgasen frei, obgleich weniger als eine Ackernutzung. Eine Wiedervernidssung
dieser Fliachen bietet bedeutende Vorteile fiir Klima- und Naturschutz. Wo eine entspre-
chende Renaturierung stattfinden soll, bedeutet dies im Allgemeinen eine Aufgabe oder
zumindest starke Beeintrdchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung und bedarf entspre-
chender finanzieller Unterstiitzung.

Auch andere Umwandlungsoptionen fiir Griinland konnen ihre Berechtigung auf Flidchen
haben, wo sie dem Naturschutz nicht entgegenstehen und eine wirtschaftliche Nutzung
oder O0kologische Vorteile ermoglichen. Beispiele sind die Aufforstung, die Etablierung
von Kurzumtriebsplantagen zur energetischen Nutzung, die Forderung halboffener Weide-
landschaften oder moglicherweise natiirliche Sukzession. Derartige Optionen sind je nach
lokalen Bedingungen und den daraus resultierenden 6kologischen Auswirkungen abzuwai-
gen.
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Anreize zur Weiterbewirtschaftung von Grinland

Zur Sicherung einer angepassten Bewirtschaftung oder Pflege von artenreichem Griinland
sind gezielte freiwillige AnreizmaBnahmen erforderlich. Auch im Fall von Griinland in
bestimmten Schutzkulissen, in denen Umbruch untersagt ist, ist dariiber hinaus eine finan-
zielle Forderung des erwiinschten Managements unverzichtbar, um eine Aufgabe der Fl&-
che zu vermeiden. FordermaBBnahmen aus der zweiten Sédule sind hier zentral. Eine Viel-
zahl von Maflnahmen kann zum Einsatz kommen und je nach lokalen und regionalen Ge-
gebenheiten und Standorten ausgestaltet werden (z. B. Weideprdmie, extensive Bewei-
dungskonzepte, ergebnisorientierte Foérderung von artenreichem Griinland, MaBBnahmen
des Vertragsnaturschutzes, Limitierung von Diingung und Pflanzenschutz sowie Auflagen
zum Schnittzeitpunkt). Aus Sicht des Naturschutzes sollten entsprechende Mallnahmen bei
der kiinftigen Ausgestaltung der Agrarpolitik eine hohe Aufmerksamkeit erhalten. Fiir eine
gute Akzeptanz sind attraktive Prdmien und ein verldssliches und langfristiges Angebot
der MaBnahmen Voraussetzung. Da mit der zweiten Séule viele Ziele verbunden sind, das
Budget jedoch begrenzt ist, sollten Synergieeffekte mit anderen Umweltzielen, die beim
Griinlandschutz vielfach vorhanden sind, besondere Beachtung finden. Eine Verkniipfung
verschiedener Maflnahmen der zweiten Sdule ist sinnvoll, um regionale Ansitze zu unter-
stiitzen (z. B. Agrarumweltmaflnahmen und Vertragsnaturschutz, Zahlungen im Rahmen
von Natura 2000, Erhaltung des Landlichen Erbes, Forderung von Investitionen, Beratung,
Diversifizierung, LEADER).

Die energetische Nutzung von Griinland spielt momentan keine bedeutende Rolle, kann
aber eine Alternative zu einer wirtschaftlichen Nutzung von Griinland bieten, wo sich an-
dere Nutzungsformen (z. B. iiber Viehhaltung) zuriickziehen. Signale aus der Energiepoli-
tik sowie die gezielte Beratung von Biogasbetreibern wiren ein wichtiger Beitrag zur
Ausweitung dieses Nutzungszweiges. Allerdings eignet sich zur Vergdrung insbesondere
intensiv erzeugtes Mihgut. Aber auch der Aufwuchs von artenreichen Wiesen kann in an-
gepassten Biogasanlagen als Substrat mit Erfolg eingesetzt werden”. Die energetische
Verwertung von Landschaftspflegeriickstinden (Vergéirung oder Verbrennung) ist jedoch
aufgrund der geringeren Eignung dieser Rohstoffe und der haufig geringen Mengen, die
vor Ort anfallen, bislang nicht die Regel.

Um auf naturschutzfachlich wertvollen Griinlandfldchen eine Bewirtschaftung oder Pflege
nicht zu erschweren, sollte die Mindestpflege durch Cross Compliance fiir derartige Flai-
chen so flexibel gestaltet sein, dass auch sehr extensives Management mdglich ist, wenn es
naturschutzfachlich vertretbar ist (z. B. halboffene Weidelandschaften, Ausnahmen von
der jahrlichen Mulchpflicht). Generell besteht die Mdglichkeit, solche Ausnahmen zuzu-
lassen. Maflnahmen innerhalb von Plinen und Projekten im Rahmen von Natura 2000-

28
Siehe auch: DVL, (2008): Best Practice. Erfolgsmodelle energetischer Nutzung von Biomasse aus der Landschafts-
pflege, Broschiire.
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Flichen sowie Vereinbarungen im Rahmen von Agrarumwelt- und vergleichbaren Pro-
grammen gelten in den Bundesldndern als bereits genehmigt.

Auch eine restriktive Auslegung der Prdmienberechtigung von Flachen, bei denen die
landwirtschaftliche Produktion nicht im Vordergrund steht, hemmt die Bewirtschaftung
und Pflege naturschutzfachlich wertvoller Griinlandfldchen (siehe hierzu auch DVL und
NABU, 2009). Die Agrarverwaltungen sind bestrebt, das Risiko von Anlastungen durch
die EU, das sich aufgrund der Forderung nicht eindeutig beihilfefahiger Flichen ergibt, zu
minimieren. Eine Abgrenzung von Landschaftspflege- und Naturschutzleistungen gegen-
iiber der landwirtschaftlichen Flichennutzung steht allerdings im Konflikt mit der Forde-
rung einer multifunktionalen Landwirtschaft und beriihrt damit die Rechtfertigung der EU-
Beihilfen. Die Ausweitung der Beihilfefihigkeit ab 2010 durch die EU-Verordnung
73/2009, die Regeln fiir die Gewdhrung von Direktzahlungen festlegt, betrifft nur Flachen,
fiir die im Jahr 2008 ein Zahlungsanspruch bestand, und die infolge der Anwendung der
Vogelschutz-, der FFH- oder der Wasserrahmen-Richtlinie nicht mehr der Begriffsbe-
stimmung fiir ,,beihilfefdhig* entsprechen. Es bleibt abzuwarten, wie weit diese Regelung
ausgelegt wird. Eine alternative Option fiir die Sicherstellung eines Flichenmanagements
wire, nicht eindeutig in der ersten Sédule beihilfefdhige Flachen allein iiber MaBBnahmen
der zweite Sédule zu fordern. Entsprechende Forderangebote miissen dann allerdings aus-
reichend attraktiv sein und verldsslich angeboten werden.

7.2 Weiterentwicklung des Kontrollsystems fur Landschaftselemente

Die Integration der Landschaftselemente in das Fordersystem der ersten Séule hat sich aus
Naturschutzsicht grundsitzlich bewdhrt. Mit dem neu geschaffenen Anreizsystem wurde
ein Ansatzpunkt im Sinne einer multifunktionalen Landbewirtschaftung etabliert. Unter
den Rahmenbedingungen einer moglichen Intensivierung der Produktion liegt ihre Bedeu-
tung in der Erhaltung der landschaftlichen Vielfalt. Ahnlich wie im Falle naturschutzfach-
lich wertvoller Griinlandflichen gilt auch bei Landschaftselementen, dass die Sorge vor
hohen Pflegekosten sowie die Androhung von Sanktionen negative Effekte auf die Integra-
tion solcher Fliachen in die Forderantrdge haben kann. Dies wire eine mogliche Erklarung
dafiir, dass nicht alle Landwirte die an ihre Flichen angrenzenden Landschaftselemente in
den InVeKoS-Antrigen melden.

Die Wirkung der mit den Cross Compliance-Auflagen verbundenen Kontrollmechanismen
zur Erhaltung der Landschaftselemente lésst sich noch nicht beurteilen, und auch die zu-
kiinftige Entwicklung unter den Rahmenbedingungen der beobachteten Landnutzungsin-
tensivierung ist nur schwierig einzuschétzen. Zum Umfang und zur Erhaltung von Land-
schaftselementen in der Agrarlandschaft lagen bis zur Einfiihrung des neuen InVeKoS-
Systems nur wenige Erkenntnisse vor. Ein umfassender Schutz von Landschaftselementen
sollte in Verbindung mit anderen Naturschutzinstrumenten umgesetzt werden und bereits
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verfiigbare Datengrundlagen nutzen. Dazu wire die Weiterentwicklung des Kontrollsys-
tems dhnlich des Schleswig-Holsteiner Modells durch Aufbau eines Landschaftselemente-
Katasters geeignet, das gemeinsam von Landwirtschafts- und Naturschutzverwaltung ge-
nutzt wird und neben den Cross Compliance-Kontrollen auch zur Fachrechtskontrolle die-
nen kann.

7.3 Einsatz der Agrarumweltforderung in Zielgebieten des Naturschut-
zes

Wie anhand der Forderflichenanteile in verschiedenen Gebietskategorien aufgezeigt wur-
de, werden Fordermittel auf Schutzgebiete und Biotopflichen konzentriert. Damit leistet
die Forderung einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Pflege dieser Flichen. Ein Ersatz
fir den Grundschutz in Schutzgebieten ist die Forderung indes nicht, da die Forderfla-
chenanteile kaum 50 % der jeweiligen Schutzgebietsflache iiberschreiten.

7.4 Nutzbarkeit von InVeKoS-Daten

Im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems werden mit erheblichem
Aufwand jdhrlich aktualisierte und hoch aufgeloste Datenbestédnde iiber die landwirtschaft-
liche Flachennutzung in Deutschland zusammengetragen, die weit iiber die Primdrverwen-
dung zur Durchfiihrung der Direktzahlungen hinausgehende Nutzungsmoglichkeiten auf-
weisen. Es wire wiinschenswert, dass die Verwaltungen den Mehrwert der InVeKoS-
Systeme erkennen und die immanenten Potenziale nutzbar machen wiirden. Wie in dieser
Studie aufgezeigt, entsteht der Mehrwert vor allem durch Verschneidung mit weiteren,
meist umweltbezogenen Fachdatensitzen. Da aber die Nutzungsmoglichkeiten des Sys-
tems derzeit begrenzt sind, wire fiir die Ausschdpfung aller Potenziale zum Teil eine An-
derung der Zweckbindung durch eine Novelle des InVeKoS-Datengesetzes notwendig. Die
Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist dabei weiterhin geboten.

Die in der Studie aufgezeigten Auswertungsmoglichkeiten sind mit hohem Arbeitsaufwand
verbunden und konnen im Routinegeschéft der Verwaltungsbehdrden nicht bewiéltigt wer-
den. Neben den erforderlichen Einstiegsinvestitionen fiir Know-how und Arbeitszeit wire
in der Verwaltung eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachressorts erforderlich. Hin-
sichtlich seiner Kontrollfunktionen sind die Moglichkeiten des Systems derzeit in vielen
Lindern noch bei weitem nicht ausgeschopft. Gezielt ausgebaut und zu einem Monitoring-
system entwickelt werden konnte das Einsatzgebiet der Cross Compliance-Kontrollen,
z. B. wie aufgezeigt in Bezug auf den Griinlanderhalt. Es sollte in diesem Zusammenhang
moglich sein, InVeKoS-Daten fiir Kontrollen beziiglich des Verschlechterungsverbots in
FFH-Gebieten zu nutzen, ein Aspekt der relevant fiir Cross Compliance ist, bei dem bisher
allerdings keine systematischen Kontrollen vorgesehen sind. Zudem empfiehlt es sich, zur
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Unterstiitzung von Fachrechtskontrollen behordeniibergreifende Datenzugénge zu schaffen
(siche Landschaftselemente-Kataster).

Der Ausbau des GIS-basierten Fliachenreferenzsystems des InVeKoS hin zu einem Infor-
mationssystem, das sowohl von der Verwaltung als auch von den Landbewirtschaftern
gleichermallen genutzt werden kann, stellt eine weitere sinnvolle Anwendung dar. Ansétze
einer solchen Weiterentwicklung sind in den Landersystemen schon vorhanden. So kénnen
etwa Schutzgebietsinformationen oder Forderkulissen im Feldblockfinder visualisiert wer-
den. Noch weiter ginge aber eine Umsetzung, welche Umweltinformationen direkt an das
Referenzsystem und damit an den Feldblock, Schlag oder Flurstiick bindet. Damit konnten
Nutzungsrestriktionen oder Bewirtschaftungsempfehlungen fiir jede Flicheneinheit unmit-
telbar abgelesen werden. In einigen Léndern gibt es bereits Anwendungsbeispiele fiir den
Erosionsschutz.

Dariiber hinaus liegen in den Informations- und Auswertungsmoglichkeiten des Systems
Potenziale fiir eine regionale Beobachtung und Steuerung der Flachennutzungs-
entwicklung. In ELER Programmen etwa werden InVeKoS-Daten bereits fiir die MaB-
nahmenplanung und zur Prioritdtensetzung genutzt. SchlieBlich hat die Studie gezeigt,
dass Wirkungen der Agrarpolitik auf den Flachennutzungswandel rdumlich disaggregiert
ablesbar werden. Die im vorgestellten Projekt umgesetzten Mafinahmen im GIS- und Sta-
tistikbereich konnen kiinftig genutzt werden, um schneller und mit deutlich weniger Zu-
satzaufwand Zeitreihen zur Entwicklung der Flachennutzung zu analysieren.

7.5 Fazit und Ausblick

Anhand des Beispiels “Dauergriinland* zeigt sich, dass Landnutzungsentscheidungen eine
Reihe verschiedener Umweltziele beriihren. Die Erhaltung des Griinlands auf prioritiren
Standorten dient dem Schutz von Biodiversitidt und Landschaft, dem Wasserschutz, dem
Erosionsschutz und, vor allem im Falle der Moorbdden, dem Klimaschutz. Bis 2005 war
die agrarpolitische Beihilfeberechtigung fiir Ackerkulturen stark eingeschrinkt, wenn es
sich um bis Ende 1991 als Griinland genutzte Flichen handelte. Diese Regelung hat zur
Griinlanderhaltung beigetragen. Die schnelle Verdanderung der Rahmenbedingungen fiir
die Agrarproduktion in den letzten Jahren und die Flexibilisierung der Forderfahigkeit
nach Einflihrung der entkoppelten Flichenprdmien haben seit 2005 zu einem verstirkten
Druck auf das Griinland und zu einer erhohten Dynamik des Flichennutzungswandels ge-
fiihrt. Zu einer beschleunigten Umwandlung von Griinland in Ackerland kommt es dabei
auch auf Standorten, auf denen dies wie im Falle der Moorbdden aus umweltpolitischen
Griinden nicht erwiinscht ist. Die Analysen haben gezeigt, dass allein die Benennung von
natur- und wasserschutzpolitischen Schutzzielen ohne Konkretisierung von Auflagen und
Kulissen keinen wirksamen Schutz wertvoller Griinlandflichen gewéhrleistet. Deklarierte
Schutzziele des Natur- und Wasserschutzes sollten daher beziiglich ihrer Konkretisierung
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und Wirksamkeit iiberpriift werden. Ein solcher Prozess kann aufgrund der unterschiedli-
chen rechtlichen Grundlagen und Zustindigkeiten allerdings einige Jahre in Anspruch
nehmen.

Mit dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem hat die Agrarpolitik ein sehr ge-
naues und zeitnahes Monitoringinstrument an der Hand, mit dem Cross Compliance-
Mechanismus ein Sanktionsinstrument, und mit den Agrarumweltmaf3nahmen und anderen
MalBnahmen der zweiten Sédule positive Anreizinstrumente, mit deren Hilfe schon heute
eine gezieltere Fldchennutzungspolitik umsetzbar wire. Voraussetzung dafiir ist, dass
Entwicklungen, wie sie fiir das Griinland beschrieben worden sind, als Problem anerkannt
werden, und dass vor diesem Hintergrund die Cross Compliance-Regelungen problem-
und I6sungsorientiert angepasst und umgesetzt werden.

Die EU setzt fiir das Griinlanderhaltungsgebot nach Cross Compliance nur Mindestbedin-
gungen fest. Wird eine mdglichst wenig restriktive Umsetzung zur formalen Erfiillung der
EU-Auflagen angestrebt (,,1:1-Umsetzung®), entsteht trotz allem erheblicher biirokrati-
scher Aufwand, jedoch mit geringer Wirkung. Die Chance, dieses Instrument im Sinne
einer Integration von Umweltbelangen in die GAP fiir Ziele im Natur-, Wasser- und Kli-
maschutz zu nutzen, wird nicht ausgeschopft. Eine stirkere Beriicksichtigung von Um-
weltzielen spielt auch eine Rolle in der Diskussion um eine zukiinftige Rechtfertigung von
Zahlungen aus der ersten und zweiten Sdule. Beispiele aus anderen Mitgliedstaaten zeigen,
dass wirksamere Auflagen zum Griinlandschutz unter Cross Compliance mdéglich sind.

Im Sinne des Leitbilds einer multifunktionalen Landwirtschaft sollten naturschutzfachlich
wertvolle Flidchen, die von landwirtschaftlicher Nutzung und Pflege abhéngen, besser in
das Agrarfordersystem integriert werden. Derzeit erhélt den vorgelegten Analysen zufolge
ein Teil dieser Flachen keine Forderung aus der ersten Sdule der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik. Diese Flichen machen nur einen geringen Anteil an der gesamten Forderfliche aus,
erfiillen aber wichtige Funktionen zur Erhaltung der Biodiversitit und zum Schutz der na-
tiirlichen Ressourcen. Sollte es bei einem Ausschluss solcher Naturschutzflichen mit ein-
geschriankter oder fehlender Beihilfefahigkeit bleiben, werden Mittel der zweiten Sdule der
GAP bendétigt, um das vorgesehene Flichenmanagement zum Beispiel mit Hilfe von Ag-
rarumweltmafnahmen zu gewihrleisten. Ein Ausschluss von Zahlungen der ersten Sdule
diirfte die Attraktivitit des Flichenmanagements allerdings empfindlich mindern und wird
iiber MaBBnahmen der zweiten Sdule kaum zu kompensieren sein. Auflagen und Kontrollen
konnen die Bereitschaft weiter herabsetzen, Naturschutzflichen und Landschaftselemente
in die Betriebsfliche zu integrieren. Vor diesem Hintergrund sollten Anreizmechanismen
entwickelt werden, durch die das angestrebte Flichenmanagement naturschutzfachlich
wertvoller Landschaftsbestandteile als ,,0ffentliche Leistung® kiinftig besser gewéhrleistet
werden kann.
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GIS-Daten

Datensatz

Niedersachsen

Quelle

Malistab

Basis-DLM aktuell (2005)

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:10.000 - 1:25.000

Basis-DLM alt (dlteste verfiigbare
Version von 2000 fiir Anfang der

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:10.000 - 1:25.000

(LSG, NSG, SPA, FFH, ...)

Klimaschutz (MU)

90er))

BUK1000 Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Roh- 1:1.000.000
stoffe (BGR)

BUKS50 Niedersdchsisches Landesamt fiir Bodenfor- 1:50.000
schung

Potenzielle Erosionsgefahrdung Arbeitskreis Erosionsgefahrdungsabschétzung, 1:10.000

durch Wasser fiir Feldblocke 2009 | Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie
Niedersachsen (LBEG)

Gemeinden 2006 Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie 1:250.000
(BKG)

Gemarkungen Landesvermessung und Geobasisinformation
Niedersachsen (LGN)

BfN-Schutzgebiete Niedersédchsisches Ministerium fiir Umwelt und | 1:50.000

Wasserschutzgebiete

Niedersédchsisches Ministerium fiir Umwelt und
Klimaschutz (MU)

1:1.000 — 1:25.000

Klimadaten (Temperatur, Nieder-
schlag)

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Rasterdaten im 1 km Ras-
ter

Hoéhe, Hangneigung, Exposition

Bundesamt fiir
(BKG) (DGM25)

Kartographie und Geodisie

Rasterdaten im 25 m Ras-
ter

Biotopkartierung (BTK) (2007)

Niedersédchsisches Ministerium fiir Umwelt und
Klimaschutz (MU)

1:50.000

Andere Fachdaten

e  Heilquellenschutzgebiete (MU)

e Wassergewinnungsgebiete (MU)

e  Uberschwemmungsgebiete (NLWKN)
e  FFH-Lebensraumtypen (MU)

1:1.000 — 1:25.000
1:1.000 — 1:50.000
1:2.000 — 1:50.000
1:50.000

InVeKoS (2003)

Geometrien: Gemarkungen, da keine GIS-Daten
aus 2003 vorhanden

InVeKoS (2005)

Servicezentrum fiir Landentwicklung und Ag-
rarforderung (SLA)

InVeKoS (2007)

Servicezentrum fiir Landentwicklung und Ag-
rarforderung (SLA)

NLWKN:

Niedersdachsischer Landesbetrieb fiir Wasserwirtschaft, Kiisten- und Naturschutz.
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Datensatz

Nordrhein-Westfalen

Quelle

Malflistab

Basis-DLM aktuell (2007)

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:5.000 - 1:25.000

Basis-DLM alt (dlteste verfiigbare
Version von 2000 fiir Anfang der

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:5.000 - 1:25.000

90er))

BUK1000 Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Roh- 1:1.000.000
stoffe (BGR)

BUKS50 Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen, 1:50.000
Freigabe zur Nutzung im November 2008

Gemeinden 2006 Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie 1:250.000
(BKG)

Gemarkungen 2008 Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen ca. 1:5.000

BfN-Schutzgebiete
(LSG, NSG, SPA, FFH, ...)

Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV)

1:5.000 — 1:25.000

Wasserschutzgebiete

Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV),
neue WSG, Freigabe fiir Projekt

1:50.000

Klimadaten (Temperatur, Nieder-
schlag)

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Rasterdaten im 1 km Ras-
ter

Hoéhe, Hangneigung, Exposition

Bundesamt fiir
(BKG) (DGM25)

Kartographie und Geodésie

Rasterdaten im 25 m Ras-
ter

Biotopkartierung (BTK)

Landesamt fiir Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV)

1:5.000 — 1:25.000

Andere Naturschutz-Fachdaten

e  Heilquellenschutzgebiete (LANUV)

e Uberschwemmungsgebiete (LANUV)

e  Trinkwasserschutzgebiete (LANUV)

e  Naturrdumliche Haupteinheiten (LANUV)

1:50.000
1:5.000 — 1:50.000
1:50.000)
1:200.000

InVeKoS (2003)

Geometrien: Gemarkungen, da keine GIS-Daten
aus 2003 vorhanden

InVeKoS (2005)

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen

InVeKoS (2007)

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen
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Datensatz

Rheinland-Pfalz

Quelle

Malflistab

Basis-DLM aktuell (2007)

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:5.000 - 1:25.000

Basis-DLM alt (dlteste verfiigbare
Version von 2000 fiir Anfang der

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:5.000 - 1:25.000

90er))

BUK1000 Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Roh- 1:1.000.000
stoffe (BGR)

Gemeinden 2006 Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie 1:250.000
(BKG)

BfN-Schutzgebiete Landesamt fiir Umweltschutz, Wasserwirtschaft | 1:1.000

(LSG, NSG, SPA, FFH, ...) und Gewerbeaufsicht Rheinland—Pfalz (LUWG)

Wasserschutzgebiete Landesamt fiir Umweltschutz, Wasserwirtschaft | 1:25.000

und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz (LUWG)
Freigabe fiir Projekt

o festgesetzt

e abgegrenzt (verwendet)

e noch abzugrenzen

Klimadaten (Temperatur, Nieder-
schlag)

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Rasterdaten im 1 km Ras-
ter

Hohe, Hangneigung, Exposition

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG) (DGM25)

Rasterdaten im 25 m Ras-
ter

Biotopkartierung (BTK)

Landesamt fiir Umweltschutz, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht Rheinland—Pfalz (LUWG)

1:5.000 — 1:25.000

Andere Naturschutz-Fachdaten

e Uberschwemmungsgebiete (LUWG)
e Heilquellenschutzgebiete (LUWG)

1:1.000 — 1:5.000

InVeKoS (2003) Landesamt fiir Vermessung und Geobasisinfor- 1:1.000
mation (LVermGeo) Rheinland-Pfalz

InVeKoS (2005) Landesamt fiir Vermessung und Geobasisinfor- 1:1.000
mation (LVermGeo) Rheinland-Pfalz

InVeKoS (2007) Landesamt fiir Vermessung und Geobasisinfor- 1:1.000

mation (LVermGeo) Rheinland-Pfalz
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Datensatz

Mecklenburg-Vorpommern

Quelle

Malflistab

Basis-DLM aktuell (2007)

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:5.000 - 1:25.000

Basis-DLM alt (dlteste verfiigbare
Version von 2000 fiir Anfang der

Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie
(BKG)

1:5.000 - 1:25.000

90er))

BUK1000 Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Roh- 1:1.000.000
stoffe (BGR)

Gemeinden 2006 Bundesamt fiir Kartographie und Geodésie 1:250.000

(BKG)

BfN-Schutzgebiete
(LSG, NSG, SPA, FFH, ...)

Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)

1:10.000 - 1:25.000

Wasserschutzgebiete

Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geolo-
gie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)

1:10.000 - 1:25.000

Klimadaten (Temperatur, Nieder-
schlag)

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Rasterdaten im 1 km Ras-
ter

Hoéhe, Hangneigung, Exposition

Bundesamt fiir
(BKG) (DGM25)

Kartographie und Geodisie

Rasterdaten im 25 m Ras-
ter

Biotopkartierung (BTK)

. Biotopverbundflichen (LUNG)
. MafBnahmen Schwerpunktbereiche dko-
logische Funktionen (LUNG)

1:250.000
1:250.000

Andere Fachdaten

. Uberschwemmungsgebiete (LUNG)

. Bodenpotential Bewertung (bo_wert)
(LUNG)

. Bodenfunktionsbereiche (bodenl)
(LUNG)

. Geomorphologie (boden2) (LUNG)

. Mooriibersichtskartierung (LUNG)

. Moorschutzkonzept (LUNG)

. Uberflutungsgefihrdete Gebiete
(LUNG)

. FFH-Lebensraumtypen (LUNG)

1:10.000 — 1:25.000
1:50.000

1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:25.000

InVeKoS (2003)

Zuordnung zu FLIK 2008 vorhanden

InVeKoS (2008)

vorhanden
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Flachennutzungscodes der InVeKoS-Daten

Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF
98  am 17.5.05 nicht beihilfefahige Flache 1
99  Kaulturart nicht eindeutig identifizierbar 1 1 1
113 Hartweizen (Durum) 1 1 1 1 1 1
114  Dinkel 1 1 1 1 1
115  Winterweizen (ohne Durum) 1 1 1 1 1
116  Sommerweizen (ohne Durum) 1 1 1 1 1
117  Saatweizen 1 1 1
120  Roggen 1 1 1
121  Winterroggen 1 1 1 1 1
122 Sommerroggen 1 1 1 1 1
123 Saatroggen 1 1 1
125  Wintermenggetreide 1 1 1 1 1
131  Wintergerste 1 1 1 1 1
132 Sommergerste 1 1 1 1 1
133 Saatgerste 1 11
140  Hafer | 1 1 1
141  Saathafer 1 1 1
142 Winterhafer 1 1 1 1 1
143 Sommerhafer 1 1 1 1 1
145  Sommermenggetreide 1 | 1 1 1
155  Triticale 1 1 1 1 1
156  Wintertriticale 1 1 1
157  Sommertriticale 1 1 1
171  Kornermais 1 1 1 1 1 1
172 Corn-Cob-Mix 1 1 1 1 1 1
173 Silomais (als Getreide) 1 1 1 1 1
174  Zuckermais 1 1 1 1 1 1
175  Mischanbau Silomais, Sonnenbl. (Biogas) 1 1 1 1 1 1
181  Hirse 1 1 1 1
182  Buchweizen 1 1 1 1
183  Kornersorghum 1 1 1
184  Kanariensaat 1 1 1
185  Sonstiges Saatgetreide 1 1
186  Amaranth 1 1 1 1
190  Alle (anderen) Getreidearten 1 1 1 1 1
191  Alle anderen Getreidearten 1 1 1
210  Erbsen zur Kérnergewinnung 1 1 1 1 1 1
220  Acker-,Puff- Pferdebohnen zur Korner- 1 1 1 1 1 1
gewinnung
221  Ackerbohnen, Puffbohnen (Kérner) 1 11
222 Pferdebohnen 1 1 1
230  SiuBlupinen zur Kérnergewinnung 1 1 1 1 1 1
240  Erbsen/Bohnen zur Kérnergewinnung 1 1 1 1 1
290  Alle (anderen) Hiilsenfriichte zur Korner- 1 1 1 1 1 1

gewinnung
291  Wicken (auch Saatwicken) 1

—
—
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Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF

292  Linsen zur Kérnergewinnung 1 1 1 1 1 1
293  Kichererbsen 1 1 1 1 1 1
294  Wicken 1 1 1 1 1 1
311  Winterraps zur Kdrnergewinnung 1 1 | 1 1 1
312 Sommerraps zur Kdrnergewinnung 1 1 1 1 1 1
313 Erucaraps zur Kérnergewinnung 1 1 1
314  Sommerraps zur Kérnergewinnung 1 1 1 1
315  Winterriibsen zur Kdrnergewinnung 1 1 1 1 1
316  Sommerriibsen zu Kornergewinnung 1 1 1 1 1
317  Vertrags-0-Raps zur Kérnergewinnung 1 1 1 1
318  Wintererucaraps zur Kornergewinnung 1 1 1 1
319  Sommererucaraps zur Kérnergewin- 1 1 1 1
nung
320  Sonnenblumen zur Kérnergewinnung 1 1 1 1 1 1
330  Sojabohnen zur Kérnergewinnung 1 1 1 1 1 1
341  Ollein zur Kérnergewinnung 1 11 1 11
342  Faserflachs 1 1 1 1 1 1
390  Alle (anderen) Olsaaten 1 1 1 1 1 1
391  Andere Olfriichte (z.B. Kérnersenf) 1 1 11
392 Krambe 1 1 1
411  Silomais (als Hauptfutter) 1 1 1 1 1 1
412 Futterhackfriichte 1 1 1 1 1 1
413 Runkel-Futteriiben 1 1 1 1
414  Kohl-Steckriiben 1 1 1 1
415  Weichweizen als Futterfliche 1 1 1
416  sonstiges Getreide als Futterflache 1 1 1
417  sonstige Olsaaten und EiweiBpflanzen 1 1 1
als Futterflache
418  alle anderen Futterpflanzen 1 1 1 1
421  Klee 1 1 1 1 1 1
422 Kleegras 1 1 1 1 1 1
423 Luzerne 1 1 1 1 1 1
424 Ackergras 1 1 1 1 1 1
425  Klee Luzerne Gemisch 1 1 1
426  Ganzpflanzensilage 1 1 1 1 1 1
428  Wechselgriinland 1 1 1 1
429  Alle (anderen) Futterpflanzen 1 1 1 1 1 1
441  Wiesen (Griinlandneueinsaat) 1 1 1
442  Mihweiden (Griinlandneueinsaat) 1 1 |
443 Weiden (Griinlandneueinsaat) 1 1 1
451  Wiesen 1 1 1 1 1 1
452  Mihweiden 1 1 1 1 1 1
453  Weiden und Almen 1 | 1 1 1 1
454  Hutungen 1 1 1 1 1 1
456  Hauptfutterfliche fiir Damtiere/Pferde 1 1 1
457  Hauptfutterfliche fiir Heuverkauf 1 1
458  Streuwiesen 1 1 1 1




76 Anhang: Ergénzende Informationen zu den Datengrundlagen

Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF
459 Alle (anderen) Dauergriinlandnutzungen 1 1 1 1 1 1
460 Sommerweiden fiir Wanderschafe 1 1 1
461 beweidete Sand- und Moorhei- 1 1 1
den/Magerrasen
462 beweidete Sandheiden 1 1 1
463 beweidete Moorheiden 1 1 1
464 beweidete Magerrasen 1 1 1
465 beweidete montane Wiesen 1 1 1
466 gemidhte Magerrasen 1 1 1
467 gemihte montane Wiesen 1 1 1
470 Griinland-/Futterpflanzen zur kiinstl. 1 1 1
Trocknung
475 Verspitete Griinlandnutzung 1 1 1
480 Streuobstfliche mit (Dauer- 1 1 1 1 1
)Griinlandnutzung
481 Weideflache unter Streuobst 1 1 1
491 Anteil an Gemeinschaftsweiden 1 1 1
500 Stilllegung ohne nachwachsende Rohstof- 1 1 1
fe
501 Stilllegung mit einj. nachw. Rohstoffen 1 1 1
502 Stilllegung mit mehrj. nachw. Rohst. 1 1 1
511 Stilllegung ohne nachwachsende Rohstof- 1 1 1 1 1 1
fe
516 Stilllegung mit einj. nachw. Rohstoffe 1 | 1 1 1 1
517 Stilllegung mit mehrj. nachw. Rohstoffe 1 1 1 1 1 1
545 Stilllegung nach FELEG/GAL (von A- 1 1 1 1 1
ckerland)
546 Stilllegung nach FELEG/GAL (von Dau- 1 1 1
ergriinland)
555 20-jdhrige Stilllegung 1 1 1 1 1
556 Aufforstung nach der Aufforstungspramie 1 1 1
557 andere stillgelegte Flachen 1 I 1
558 10-jdhrigeStillegung gem VO (EG) 1 1 1
1257/99 (Acker)
559 Stilllegung fiir Naturschutz und Land- 1 1
schaftspflege (5J.)
560 10-jdhrige Stilllegung gem. VO (EG) Nr. 1 1
1257/1999
563 Langj. o. 20 j. Stilllegung (Acker) 1 1 1
564 Ab 28.6.1995 aufgeforstete Ackerfldche 1 1 1
565 andere stillgelegte Flachen 1 I 1
566 Futterleguminosen auf Stilllegungsfla- 1 1 1 1 1 1
chen
567 stillgelegte Dauergriinlandfliche 1 1 1
568 Erstaufforstung 1
569 10-jdhrige Stilllegung 1 1 1
570 Streuobstwiese 1 1 1
571 Ackerrandstreifen 1 1 1
572 20-jéhrige Stilllegung 1 1 1 1




Anhang: Ergénzende Informationen zu den Datengrundlagen 77

Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF
573  Uferrandstreifenprogramm 1 1 1
574  Schonstreifen als Bliihstreifen / Streu- 1 1 1 1
obstwiese
575  Schonstreifen als Selbstbegriinung 1 1 1
(MSL-MaBnahme)
580  Stilllegung mit Anbau (fiir hofeig. Bio- 1 1 1
gasanlagen)
581  Griinbrache 1-jdhrig 1 | 1 1 1
582  Griinbrache 2-jahrig 1 1 1 1
590  Stilllegung mit Anbau (hoffremde Bio- 1 1 1
gasanlagen)
591  Ackerland aus der Erzeugung genom- 1 1 1 1 1 1
men
592 Dauergriinland aus der Erzeugung ge- 1 1 1 1 1 1
nommen
610 Kartoffeln 1 1 1
611  Friihkartoffeln 1 | 1 1 1
612  Sonstige Speisekartoffeln 1 1 1 1 1
613  Industrickartoffeln 1 1 1 1 1
614  Futterkartoffeln 1 1 1 11
615  Pflanzkartoffeln 1 1 1 1 |
616  Stirkekartoffeln 1 1 1 1
617  Stirkekartoffeln 1 1 1 1
618  Stirkekartoffeln 1 1 1 1
619  Sonstige Kartoffeln 1 | 1 1 1 1
620  Zuckerriiben 1 1 1 1 1 1
621  Zichorien zur Inulinproduktion 1 1 1
630  Topinambur 1 1 1 1
640  Stirkekartoffeln 1 1 1 1 1
641  Stirkekartoffeln 1 1 | 1 1
642  Starkekartoffeln 1 1 1 1 1
643  Stirkekartoffeln 1 1 1 1
644  Stirkekartoffeln 1 1 11
690  Alle anderen Hackfriichte 1 1 1 1 |
710  Gemiise Freiland 1 1 1 1 1 1
711  Frisch-/Speiseerbsen Freiland 1 1 1 1 1
712 Blumenkohl Freiland 1 1 1 1
713 Tomaten Freiland 1 | 1 1
715  Spargel 1 1 1 1 1 1
719  sonstiges Feldgemiise 1 1 1
720  Gemiise im Freiland 1 1 1
721  Erdbeeren, Gemiise und sonstige Gar- 1 1 11
tengew. Freiland
722 Blumen und und nicht verholzende 1 1 1 1 1 1
Zierpfl. (Freiland)
723  Erdbeeren (Freiland) 1 1 1 1 1 1
724  Gemiise und sonstige Gartengewdchse 1 I 1

725  Spargel im Freiland 1 1 1
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Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF

730  Gemiise und Zierpflanzen incl. Pilze 1 1 1
unter Glas

731  Gemiise und Pilze unter Glas 1 1 1 1 1 1

732 Blumen und nicht verholzende Zier- 1 1 1 1 1 1
pflanzen unter Glas

733 Pilzbeet- und Gemiiseflichen in Gebéu- 1 1 1
den

750  Hopfen 1 1 1 1 1

751  Aromahopfen 1 1 1

752  Bitterhopfen 1 1 1

753  Hopfen voriibergehend stillgelegt (Ge- 1 1 1
rlist steht noch)

760  Tabak 1 1 1 1 1 1

761  Tabak 1 1 1

762  Tabak 1 1 1

763  Tabak | 1 1

770  Heil-, Duft- und Gewiirzpflanzen 1 1 1 1 1 1

771  Kiichenkriuter, Lavendel 1 1 1 1 1 1

772  Lavadin 1 1 1

773  Salbei 1 1 1

774  Kamille 1 1 1

775  Kimmel 1 1 1

776  Johanniskraut 1 1 1

777  Artischocken 1 1 1 1

778  Mariendiestel 1 1

779  andere Heil- und Gewiirzpflanzen 1 1 1

780  sonstige Handelsgewéchse 1 1 1

789  alle anderen Handelsgewéchse (Dauer- 1 1 1 1
kulturen)

790  Alle anderen Handelsgewéchse (aufler 1 1 1 1 1 1
Dauerkulturen)

791  Gartenbausidmerei 1 1 1 1 1 1

792  Gartenbausdmerei (Obst und Gemiise) / 1 1 1 1 1 1
Kenaf

793  Hanf 1 1 1 1 1 1

794  Rollrasen 1 1 1

811  Kern- und Steinobst 1 1 1 1 1

812  Streuobst (ohne Wiesennutzung / auf 1 1 1 1 1
Griinland)

813  Birnen (Ertragsanlagen), Kernobst z.B. 1 1 1 1
Apfel, Birnen

814  Sonst. Obstanlagen in Vollanbau, 1 1 1 1
Baumschulen

815  Kernobst z.B. Apfel, Birnen 1 1 1 1

816  Steinobst, z. B. Kirschen, Pflaumen 1 1 1 1

817  Beerenobst, z.B. Johannis-, Stachel-, 1 1 1 1 1 1
Himbeeren

818  Sanddorn 1 1 1
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Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF
819  Sonstige Obstanlagen z.B. Holunder, 1 1 1 1 1 1
Sanddorn
824  Haselniisse 1 1 1 1 1 1
825  Walniisse 1 | 1 1 1 1
826  Sonstige Schalenfriichte 1 1 1
830 Baumschulen, nicht fiir Beerenobst 1 1 1 1 1 1
831  Beerenobst zur Vermehrung (in Baum- 1 1 1 1 1 1
schulen)
845  Korbweiden 1 1 1 1 1 1
846  Weihnachtsbdume 1 1 1 1 1 1
847  Schnellwiichsige Forstgehdlze nicht 1 1 1 1 1
kurzumtriebig
848  Niederwald mit Kurzumtrieb 1 | 1 1 1 1
850 Rebland 1 1 1 1 1
851  Bestockte Rebfldche 1 1 1
852  Unbestockte Rebfldche 1 1 1
853  Rebschulfliche 1 1 1
854  Unterlagsrebflache 1 1 1
856  Tafeltrauben (ausschlieBlich fiir den 1 1 1
Verzehr)
861  Rebrodungsflichen 1 1 1
862  Weinbergbrache 1 1 1 1
890  Sonstige Dauerkulturen 1 1 1 1 1 1
891  Pappeln 1 | 1 1 1
892  Rhabarber 1 1 1 1 1 1
895  Chinaschilf (Miscanthus) nicht auf 1 1 1
stillgelegten Fldchen
896  Chinaschilf (Miscanthus), Schnellwiich- 1 1 1 1 1 1
sige Forstgehdlze mit Umtriebsrate max
10 Jahre
897  sonstige Dauerkulturen 1 1 1
900  sonstige LF 1 1 1
901  nicht beantragterSchlag 1 1 1
903  Unbekannte Fruchtart 1 1 1
910  sonst.Flache (z.B.Wilddsungsfliache, 1 1 1 1 1 1
Grassamen)
911 Riibensamenvermehrung 1 1 1 1
912  Grassamenvermehrung 1 1 1 1 1 1
913  Leguminosensamenvermehrung 1 1 1 1
915  Bliihflichen und Ackerrandstreifen 1 1 1 1
918  Mehrjéhr. Bliihstreifen 1 1 1
920 Haus- und Nutzgarten 1 1 1 1
923 Griinland ohne landwirtschaftliche 1
Nutzung
924  Biotope ohne landwirtschaftliche Nut- 1 1
zung
925  Biotope mit landwirtschaftlicher Nut- 1 1
zung
926  Grabenparzelle Kooperationsprogramm 1 1

Feuchtgriinland
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Code Kulturart Code vorhanden in Flachenkategorien
MV NI NW RP LF AL DK DGL sonstLF
928  Saum- und Bandstrukturen 1 1 1
930  Bewirtsch.Gewdsser/Teichfldchen 1 1 1 1
931  Forellenteich 1
932  Teiche 1 1
939  Sonstige bewirtschaftete Gewésser 1 1
940 alle and. Gewdsser (unbewirtschaftet) 1 1
941  Griindiingung i. Hauptfr.anbau (f. 1 1 1 1
Ausgleichszul.)
950  Aufforstung fiir Ausgleichszulage fiir 1 1 1
benachteiligte Geb.
952 Aufforstung n. d. Aufforstungspramie 1 1 1
‘91 bis '92
953  Erstaufforstung ldw. Fldchen 1 1
954  Erstaufforstung ldw. Flachen (Griin- 1
land)
955  Erstaufforstung ldw. Flichen (Odland) 1 1
960 Damme und Deiche 1 1
962  sonstige voriibergehende Ackerbrache 1 1 1
965  Unkultivierte Moorflache 1
966  Unkultivierte Heidefldche |
970  Heide (Griinlandnutzung) 1
971  Dauergriinland (keine Betriebspramie) 1 1 1
972  Griinland (keine Betriebspramie) 1 1 1
973 Ackerflache (keine Betriebsprémie) 1 1 1
974  AF am 17.5.05 bewirtschaftet 1 1 1
975 DGL am 17.5.05 bewirtschaftet 1 1 1
978  Hartefall - DGL 1 1 1
979  Hartefall - AF 1 1 1
980  Sudangras 1 1 1 1
990  Alle anderen Flidchen 1 1 1 1
991  Hof-, Gebédude- und Wegflachen 1 1 1
992  Abbau-, Od-, Un-, Geringstland 1 1
993  Sozial-, Schwarzbrache, sonst.voriiberg. 1 1 1 1
Ackerbrache
994  Mieten-, Stroh-, Futter und Dunglager- 1 1 1 1 1 1
platze auf DGL
995  sonstige Forstflichen (Waldbodenfla- 1 1 1 1
chen), Aufforstung
996  Mieten-, Stroh-, Futter und Dunglager- 1 1 1 1 1 1
plitze auf AL
997  Ziergérten, Park- und Griinanlagen. 1 1 1
Golfplitze
998  Bodenschutzwald 1
999  aufgr. Hartefall nicht verfiigbare Flache, 1 1 1 1 1 1

unbek. Fruchtarten

MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz
AL = Ackerland, DK = Dauerkultur, DGL = Dauergriinland, sinstLF = sonstige LF. Einige Codes
wurden Jahres- oder Landes-individuell angepasst, siche folgende Tabelle

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Grundlage von Antragsunterlagen der Lander sowie der bundesweit
abgestimmten Code-Liste fiir den InVeKoS-Flachennachweis.
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Code Anderungen

426  Ganzpflanzensilage / NI (2007): Rohrglanzgras; ausdriicklich unter DK

565 NI2007=DGL

Uferrandstreifenprogramm / NI (2003): Stilllegung mit Flachs als nachwachsender Roh-

573  stoff,= AL

574  Schonstreifen als Bliihstreifen / RP (2003) Streuobstwiese mit Beweidung, = DGL
994  Mietenplatze auf DGL, in RP = sonstLF

428 Wechselgriinland, in MV als DGL

960 Démme und Deiche, in NI (2007) als DGL

Verwendete Abgrenzungen von Flachenkategorien

,.Biotopgrinland*

Mecklenburg-Vorpommern

Griinland in Biotopverbundflichen (landesweite Bedeutung)

Niedersachsen

i.d.R. besonders gesetzlich geschiitzte Griinlandbiotope (NNatG §28a oder b):
Feuchtgriinland, Montane Wiese, Calluna-Heide, Salzwiesen, Polder mit Salz-
wiese, Niedermoor/Sumpf, Halbtrockenrasen, Steppenrasen, Schwermetallrasen,
Borstgras-Rasen, Sandtrockenrasen,

sowie nicht besonders gesetzlich geschiitzte Flachen:

Mesophiles Griinland, Sonstiges Griinland/Artenschutz

Nordrhein-Westfalen

Flachen der Biotopkartierung UND Griinlandstatus nach DLM 2007

Rheinland-Pfalz

Biotopkartierung 1992-1997, § 24 LPflG — geschiitzte Biotoptypen:
Nr. 4: Schilfréhricht oder sonstige Rohrichtbestinde sowie Grofiseggenriede
Nr.4: (...) Kleinseggensiimpfe

Nr. 6: Wacholderheiden

Nr. 6: (...) Zwergginsterheiden, Borstgras- oder Arnikatriften

Nr. 7: Zwischenmoore, Moorheiden und -wélder

Nr. 8: (Binnen-) Diinen

Nr. 8: (...) Sandrasen

Nr. 9: Felsgebiische

Nr. 9: (...) Felsfluren sowie Trockenrasen

Nr. 9: (...) Enzian- oder Orchideenrasen

Nr. 10: Binsen-, seggen- oder hochstaudenreiche Feuchtwiesen

Nr. 10: (...) Quellbereiche (...)
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,»Moorbdden*
Mecklenburg-Vorpommern  Bodenfunktionsbewertung:
fb09 Niedermoore sandunterlagert
fb10 Niedermoore tiefgriindig
fbll anmoorige Standorte
fb12 Hochmoore
Niedersachsen BUK 50:
HH Hochmoor
HHv Erd-Hochmoor

HHv//S Erd-Hochmoor; unterlagert von Pseudogley
HHv//S-G  Erd-Hochmoor; unterlagert von Pseudogley-Gley
HHv/G Gley mit Erd-Hochmoorauflage

HHv/G-P  Gley-Podsol mit Erd-Hochmoorauflage
HNv Erd-Niedermoor

HNv/G Gley mit Erd-Niedermoorauflage

MK//HH  Knickmarsch; unterlagert von Hochmoor
MK//HN  Knickmarsch unterlagert von Niedermoor
MN//HH  Kleimarsch unterlagert von Hochmoor
MN//HN  Kleimarsch unterlagert von Niedermoor
MN/HH Hochmoor mit Knickmarschauflage
MN/HN Niedermoor mit Knickmarschauflage

MO Organomarsch

MO//HN  Organomarsch unterlagert von Niedermoor
MR/HH Hochmoor mit Rohmarschauflage

MR/HN Niedermoor mit Organomarschauflage

Nordrhein-Westfalen

BUK 50:

HH Hochmoor

HN Niedermoor

HNu Ubergangs(nieder)moor
H-P Moor-Podsol

Rheinland-Pfalz

Nach BUK 1000, keine relevanten Moorflichen.




Anhang: Ergénzende Informationen zu den Datengrundlagen

,,Nasse Boden*

Mecklenburg-Vorpommern  Bodenfunktionsbewertung:

fb02 Grundwasserbestimmte Sande (liberwiegend Gleye)

fb06 Staundsse und/oder grundwasserbestimmte Tieflehme (nach Ent-
wisserung guter Ackerboden, in MV meist entwissert)

fb07 Staundsse und/oder grundwasserbestimmte Lehme und Tieflehme
(iberwiegend Gleye)

fb08 Staundsse und/oder grundwasserbestimmte Tone (iiberweigend
Gleye)

fb15 Grundwasserbestimmtes Kolluvisol (iiberwiegend Gleye)

fb18 Seekreiden/Wiesenkalke und Wechsellagerung mit organogenen
Substraten

fb22 durch Salzwésser beeinflusste Standorte

Niedersachsen BUK 50:

MK Knickmarsch

AB Braunauenboden

S Pseudogley

pS Pseudogley; podsoliert

SH Haftndssepseudogley

AB-S Braunauenboden-Pseudogley

B-S Braunerde-Pseudogley

D-S Pelosol-Pseudogley

E/S Pseudogley mit Plaggenauflage

G-S Gley-Pseudogley

G-P-S Gley-Podsol-Pseudogley

L-S Parabraunerde-Pseudogley

L-SH Parabraunerde-Haftnassepseudogley

S//MN Pseudogley; unterlagert von Kleimarsch

G Gley

MK/G Gley mit Knickauflage

P-G Podsol-Gley

P-S Podsol-Pseudogley

S-G Pseudogley-Gley

Nordrhein-Westfalen BUK 50:

aG Auengley

aG Auengley

G Gley

G-A Gley-Vega

GM Anmoorgley

G-S Gley-Pseudogley

P-G Podsol-Gley

P-S Podsol-Pseudogley

S Pseudogley

S-G Pseudogley-Gley

A Braunauenboden (Vega)

aG Auengley

A-G Vega-Gley

aGh Humusgley in Auenlage

aGHn Niedermoor-Gley in Auenlage

aGM Anmoorgley in_Auenlage

aG-S Gley-Pseudogley in_Auenlage

aS Auenpseudogley

aS-G Auenpseudogley-Auengley

B-G Braunerde-Gley

B-S Braunerde-Pseudogley
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,,Nasse Boden*

Nordrhein-Westfalen (Fortsetzung)

D-S Pelosol-Pseudogley

G Gley

G-A Gley-Vega

Gce Kalkgley

Gg Hanggley

GHn Niedermoorgley

GM Anmoorgley

GN Nassgley

G-S Gley-Pseudogley

G-SH Gley-Haftnissepseudogley

K-G Kolluvisol-Gley

K-S Kolluvisol-Pseudogley

L-G Parabraunerde-Gley

L-S Parabraunerde-Pseudogley

P-G Podsol-Gley

P-S Podsol-Pseudogley

R-G Rendzina-Gley

S Pseudogley

S-A Pseudogley-Vega

SG Stagnogley

S-G Pseudogley-Gley

SGm Anmoorstagnogley

SGo Moorstagnogley
Rheinland-Pfalz Nach BUK 1000:

8 Auenboden/Gley

10 Auenboden/Gley

11 Auenboden/Gley

12 Gley

22 Pseudogley

23 Pseudogley

29 Braunerde-Pseudogley/Podsol-Pseudogley

48 Pseudogley/Ubergiinge zu Braunerde und Parabraunerde

64 Pseudogley/Podsol-Pseudogley

Uberschwemmungsgebiete: In den Fachkarten der Linder ausgewiesene Uberschwem-
mungsgebiete, i.d.R. Bereich des 100-jahrigen Hochwassers (HQ100), fiir Nordrhein-
Westfalen wurden unterschiedliche Kategorien am Rhein zusammengefasst, dadurch Ab-

bildung von Uberschwemmungsgebieten im weiteren Sinne (auch ohne Beriicksichtigung

von Deichen).

Wasserschutzgebiete wurden mit Heilquellenschutzgebieten zusammen analysiert.

FFH-Lebensraumtypen lagen nur fiir Mecklenburg.Vorpommern und Niedersachsen vor,
in Niedersachsen noch nicht flichendeckend. Ausgewertet wurden nur Griinlandhabitate.



Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarékonomie

Nr

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

. 01/2008

02/2008

03/2008

. 04/2008

05/2008

06/2008

07/2008

08/2008

09/2008

10/2008

Margarian A:

Sind die Pachten im Osten zu niedrig oder im Westen zu hoch?

Lassen B, Friedrich C, Priifle H:

Statistische Analysen zur Milchproduktion in Deutschland — Geografi-
sche Darstellung (Stand: Januar 2008)

Nitsch H, Osterburg B, von Buttlar Ch, von Buttlar HB:

Aspekte des Gewisserschutzes und der Gewidssernutzung beim Anbau
von Energiepflanzen

Haxsen G:
Calculating Costs of Pig Production with the InterPIG Network
Efken J:

Online-Befragung von Erhalterinnen seltener Nutztiere oder Nutz-
pflanzen zu Thren Aktivitidten und Einstellungen

Rudow K, Pitsch M:

Fallstudie zur Wirkung der Ausgleichszulage im Landkreis Oberallgéu
(Bayern)

Daub R:

Fallstudie zur Wirkung der Ausgleichszulage im Landkreis Vogelsberg
(Hessen)

Haxsen G:

Interregionale und internationale Verflechtung der Ferkelversorgung in
Deutschland — Berechnung regionaler Versorgungsbilanzen und Kalkula-
tionen der Produktionskosten fiir Ferkel im interregionalen sowie inter-
nationalen Vergleich

Lassen B, Isermeyer F, Friedrich C:

Milchproduktion im Ubergang — eine Analyse von regionalen Potenzialen
und Gestaltungsspielrdumen

Gasmi S:

Fallstudie zur Wirkung der Ausgleichszulage im Landkreis St. Wendel
(Saarland)

Die Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarokonomie kdnnen unter

http://www.vti.bund.de/de/institute/Ir/publikationen/downloads.htm

kostenfrei heruntergeladen werden.



Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

11/2008

12/2008

13/2008

14/2008

01/2009

02/2009

03/2009

04/2009

. 05/2009

Pohl C:

Fallstudie zur Wirkung der Ausgleichszulage im Altmarkkreis Salzwedel
(Sachsen-Anhalt)

Gomann H, Heiden M, Kleinhanf3 W, Kreins P, von Ledebur EO, Offer-
mann F, Osterburg B, Salamon P:

Health Check der EU-Agrarpolitik — Auswirkungen der Legislativvor-
schldge

von Ledebur EO, Ehrmann M, Offermann F, Kleinhanf3 W:

Analyse von Handlungsoptionen in der EU-Getreidemarktpolitik

Ehrmann M, Kleinhanf3 W:

Review of concepts for the evaluation of sustainable agriculture in Ger-
many and comparison of measurement schemes for farm sustainability.

Gomann H, Kleinhanf3 W, Kreins P, von Ledebur EO, Offermann F, Os-
terburg B, Salamon P:

Health Check der EU-Agrarpolitik — Auswirkungen der Beschliisse

Schmitz J, von Ledebur, EO:

Maispreisverhalten — Maispreistransmission wihrend des Preisbooms an
den Terminmérkten

Osterburg B, Nieberg H, Riiter S, Isermeyer F, Haenel HD, Hahne J,
Krentler JG, Paulsen HM, Schuchardt F, Schweinle J, Weiland P:

Erfassung, Bewertung und Minderung von Treibhausgasemissionen des
deutschen Agrarsektors und Verbraucherschutz (in Arbeit)

Osterburg B, Roder N, Elsasser P, Dieter M, Krug J:

Analyse ausgewdhlter internationaler Studien und Dokumente iiber Kos-
ten und Potentiale der Minderung von Treibhausgasemissionen sowie des
Aufbaus und der Erhaltung von C-Senken im deutschen Agrar- und
Forstsektor (in Arbeit)

Lutter M:

Strukturwandel in der europdischen Milchviehhaltung: Ergebnisse einer
regional differenzierten Befragung

Die Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarokonomie kdnnen unter
http://www.vti.bund.de/de/institute/lr/publikationen/downloads.htm

kostenfrei heruntergeladen werden.



Nr. 06/2009 Pufahl A:

Einkommens- und Beschiftigungswirkungen von Agrarumweltmalnah-
men, der Ausgleichszulage fiir benachteiligte Gebiete und der Aus-
gleichszahlung fiir Gebiete mit umweltspezifischen Einschrankungen

Nr. 07/2009 Osterburg B, Nitsch H, Laggner B, Roggendorf W:

Auswertung von Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsys-
tems zur Abschitzung von Wirkungen der EU-Agrarreform auf Umwelt
und Landschaft

Die Arbeitsberichte aus der vTI-Agrarokonomie kdnnen unter
http://www.vti.bund.de/de/institute/Ir/publikationen/downloads.htm

kostenfrei heruntergeladen werden.



	Zusammenfassung
	Summary
	Inhaltsverzeichnis
	Verzeichnis der Abbildungen 
	Abkürzungsverzeichnis
	Danksagungen
	1 Einleitung
	2 Geänderte Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Flächennutzung
	2.1 Zunehmende Flächenkonkurrenzen 
	2.2 Entwicklung der landwirtschaftlichen Flächennutzung in Deutsch land
	2.3 Änderungen durch den Health Check der GAP

	3 Fragestellungen 
	4 Vorgehensweise
	4.1 Einleitung 
	4.2 Bearbeitung räumlicher Daten
	4.3 Aufbereitung der InVeKoS-Daten

	5 Ergebnisse der InVeKoS- und GIS-Datenanalysen
	5.1 Nutzbarkeit der Daten
	5.2 Ergebnisse

	6 Beihilfe- und fachrechtliche Regelungen zum Erhalt von Dauergrünland
	6.1 Erhalt des Dauergrünlandanteils durch Cross Compliance
	6.2 Erosionsschutz durch Cross Compliance
	6.3 Regelungen zu Grünland im Fachrecht (Wasser- und Naturschutz)
	6.4 Maßnahmen der ländlichen Entwicklung

	7 Handlungsbedarf und Empfehlungen
	7.1 Grünland
	7.2 Weiterentwicklung des Kontrollsystems für Landschaftselemente
	7.3 Einsatz der Agrarumweltförderung in Zielgebieten des Naturschutzes
	7.4 Nutzbarkeit von InVeKoS-Daten
	7.5 Fazit und Ausblick

	Literaturverzeichnis
	Anhang: Ergänzende Informationen zu den Datengrundlagen

